
Antrag zur Bauforderungsausfall-Versicherung inkl. Vertragsübersicht
Gesamt-Nettoumsatz 

(in EUR)

abzüglich Barumsatz ·/.

abzüglich Umsatz mit der

öffentlichen Hand ·/.

abzüglich Umsatz mit 

verbundenen Unternehmen ·/.

abzüglich Umsatz mit 

Privatpersonen ·/.

Prämienrelevanter Umsatz =

Davon in:

Deutschland (netto)

Auslandsumsätze:
Nur die Umsätze mit Unternehmen in den hier aufgeführten Ländern sind versicherbar. Bitte tragen Sie hierzu den Gesamtumsatz in den jeweiligen Ländern ein.

Gesamt-Nettoumsatz im letzten Geschäftsjahr  (bei Neugründung Planumsatz)

Gewünschter Vertragsbeginn

Vertragsbestandteile

Interne Bearbeitung (nicht vom Kunden auszufüllen)

1.

2.

3.

4.

5.

Länderliste:
Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco,

Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigte Staaten.

Prämie gemäß Umsatzangabe

Online-Service

Inkasso

Lastschriftermächtigung (verpflichtend)

Prämienrelevanter Umsatz 

(Inland + Ausland)

Prämiensatz 

(in %)

Jahres-

prämie
x = =zzgl. 19 % Ver-

sicherungsteuer

Die wichtigsten Abnehmer/Auftraggeber
Straße/OrtFirmenname Umsatz (in EUR)

Anwendbares Recht: Deutsches Recht

Gerichtsstand: Köln

Vertragssprache: Deutsch

Versicherungsvertragswährung: Euro

Fakturierungszeitraum: 60 Tage

Maximales Zahlungsziel: 90 Tage

Maximaler Verlängerungszeitraum: 60 Tage

Maximaler Fabrikationszeitraum: 6 Monate

Karenzfrist: 5 Monate

Meldegrenze: 2.500 EUR

Versicherter Prozentsatz: 90 % netto

Forderungsfranchise: 500 EUR

Inkasso-Mindestbetrag: 500 EUR

Inkasso-Unternehmen: Atradius Collections

Abnehmer Privatpersonen  

Mitversicherung gewünscht ja  nein

wenn ja, Umsatzanteil Privat-

personen am Nettoumsatz 

im Vorjahr

Prüfungsgebühren pro Erst- und Folgeprüfung 
(im In- und Ausland) zzgl. USt.
Credit Check: 5,00 EUR

Kreditlimitprüfung über Serv@Net: 25,00 EUR

Kreditlimitprüfung generell: 45,00 EUR

Bei Neueinschluss eines Abnehmers werden für die Kreditentscheidungen pro Versicherungsjahr Erstprüfungsgebühren in Rechnung gestellt. Die Rechnungstellung erfolgt im

Monat der Kreditentscheidung. Erhöhungen, Herabsetzungen und Streichungen erfolgen unentgeltlich. Für jedes gültige Kreditlimit werden zu Beginn des folgenden Ver-

sicherungsjahres Folgeprüfungsgebühren berechnet. Dies gilt nicht für Ablehnungen und für Limite, die in den letzten drei Monaten vor Vertragsablauf dokumentiert wurden.

Der Antrag auf Abschluss eines Inkassovertrages mit der Atradius Collections, Niederlassung der Atradius Collections S.A., Opladener Straße 14, 50585 Köln liegt
unterschrieben bei. Wir beauftragen Atradius Collections, den Einzug unserer Forderungen zu betreiben. Der Antrag ist nur gültig bei Annahme des Kreditvertrages durch

Atradius. Es gelten die gesondert übergebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Inkassovertrages Modula Policy.

Der Vertrag beginnt am und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von zwei Monaten schriftlich gekündigt wird.

Wir beantragen den Zugang zum Online-Service Serv@Net der Atradius Kreditversicherung, Niederlassung der Atradius Credit Insurance N.V..

Es gelten die uns übergebenen Allgemeinen Serv@Net Abschlussbedingungen. Mit der Annahme unserer Anträge auf Vertragsabschluss erklären sich die vorgenannten

Gesellschaften zugleich mit dem Zugang zum Online-Service einverstanden, es sei denn, sie lehnen dies ausnahmsweise schriftlich ab.

Nachstehend angegebenes Geldinstitut ermächtigen wir widerruflich, zu Lasten unseres Kontos eingehende Lastschriften der Atradius Kreditversicherung, Niederlassung der

Atradius Credit Insurance N.V., der Atradius Kreditprüfung, Niederlassung der Atradius Information Services B.V., sowie der Atradius Collections, Niederlassung der Atradius

Collections S.A., einzulösen. 

Wenn unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht für das kontoführende Geldinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung.

Höchsthaftung pro Versicherungsjahr

Unterzeichnung

Es gelten die anhängenden Vertragsbedingungen. Der Versicherer behält sich die Annahme des Antrages vor.

Eine Durchschrift des Antrages erhalten Sie sofort nach der Unterzeichnung. Sie können den Abschluss der Versicherung bis zum Ablauf von 14 Tagen nach Erhalt der Vertrags-

unterlagen in Textform widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung Ihres Widerrufsrechts. 

Vertraulichkeitserklärung
Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, sämtliche Informationen streng vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Weiterhin übernimmt der Versiche-

rungsnehmer die Verpflichtung, den Versicherer von Schäden freizustellen, die dadurch entstehen können, dass Dritte Zugang zu den vertraulichen Informationen erhalten

haben. Alle Informationen, u. a. einschließlich Kreditlimitentscheidungen, enthalten keine verbindlichen Aussagen. Der Versicherer übernimmt keine Haftung für Schäden, die

der Versicherungsnehmer dadurch erleidet, dass er diese Information verwendet, insbesondere für seine eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen. 

Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir mit unserer Unterschrift den Abschluss eines Versicherungsvertrages mit der Atradius Kreditversicherung, Niederlassung 
der Atradius Credit Insurance N.V., und den Abschluss eines Kreditprüfungsvertrages mit der Atradius Kreditprüfung, Niederlassung der Atradius Information 
Services B.V., beantragen.

Ort und Datum

Vermittler Vermittler-ID

Stempel und Unterschrift des Antragstellers

Pauschaldeckung
Betrag der Pauschaldeckung bis zu 20.000 EUR

Credit Check-Betrag: 20.000 EUR

01.

1.

2.

3.

Land Umsatz (in EUR)

Die Erstprämie bezieht sich auf die Umsatzangaben des letzten Geschäftsjahres, eine Endabrechnung für das jeweilige Versicherungsjahr erfolgt zu Beginn des Folgeversicherungs-

jahres nach Ihrer Mitteilung über die in diesem Zeitraum tatsächlich erzielten Umsätze. Die Umsatzmeldung ist 30 Tage nach Ablauf des Versicherungsjahres fällig.

Die Mindestprämie beträgt: EUR, mindestens jedoch 1.300 EUR.  Alle Prämien zzgl. Versicherungsteuer.

Die Prämienhöhe passt sich Ihrem tatsächlichen Umsatz an. Bei schadenfreiem Verlauf erhält der Versicherungsnehmer nach Ablauf des Versicherungsjahres bei Fortführung des

Vertrages eine Prämienrückvergütung in Höhe von 10 % der für das letzte Versicherungsjahr gezahlten Jahresnettoprämie.

Der prämienrelevante Umsatz entspricht gleichzeitig dem maximalen Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite im Sinne der Vertragsbedingungen (Modul 10950.01).
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VVH Versicherungsvermittlung Hannover GmbH 15270498

Vertriebspartner

Firma

Firma (vollständige Adresse)

Umsatzsteuer-Ident. Nr. Branche der Abnehmer

Ansprechpartner Telefon

Telefax E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse

Firmendaten

Ansprechpartner Telefon

%

Besteht bzgl. der Kredit-

versicherung ein Vorversicherer?

nein     ja

Vorversicherung

Vertragsende:

Forderungsausfälle

Wenn ja, welcher?

Forderungsausfall lfd. Jahr Vorjahr Vorjahr -1 Vorjahr -2

Forderungsausfälle Anzahl

Betrag Forderungsausfälle

ggf.: davon vom Vorversicherer entschädigt

Zahlweise

Bitte wählen Sie eine entsprechende Zahlweise aus: jährlich halbjährlich + 2 % vierteljährlich + 4 %

Die Erhöhung der Jahreshöchsthaftung über dem 25-fachen führt zu einer Prämiensatz- und Mindestprämienerhöhung. 

Dieser Betrag sollte mindestens so hoch sein wie der größtmögliche Einzelforderungsausfall. Die Höchsthaftung ist der Betrag, für den der Versicherer pro Jahr maximal haftet. 

Die Jahreshöchstentschädigung beträgt das  25-fache, 30-fache, 40-fache der im laufenden Versicherungsjahr gezahlten Jahres-Nettoprämie.

Konto-Nr.

Name/Anschrift des Geldinstituts

Bankleitzahl

IBAN SWIFT/BIC Unterschrift

Vermittelt über:



Antrag zur Bauforderungsausfall-Versicherung inkl. Vertragsübersicht
Gesamt-Nettoumsatz 

(in EUR)

abzüglich Barumsatz ·/.

abzüglich Umsatz mit der

öffentlichen Hand ·/.

abzüglich Umsatz mit 

verbundenen Unternehmen ·/.

abzüglich Umsatz mit 

Privatpersonen ·/.

Prämienrelevanter Umsatz =

Davon in:

Deutschland (netto)

Auslandsumsätze:
Nur die Umsätze mit Unternehmen in den hier aufgeführten Ländern sind versicherbar. Bitte tragen Sie hierzu den Gesamtumsatz in den jeweiligen Ländern ein.

Gesamt-Nettoumsatz im letzten Geschäftsjahr  (bei Neugründung Planumsatz)

Gewünschter Vertragsbeginn

Vertragsbestandteile

Interne Bearbeitung (nicht vom Kunden auszufüllen)

1.

2.

3.

4.

5.

Länderliste:
Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco,

Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigte Staaten.

Prämie gemäß Umsatzangabe

Online-Service

Inkasso

Lastschriftermächtigung (verpflichtend)

Prämienrelevanter Umsatz 

(Inland + Ausland)

Prämiensatz 

(in %)

Jahres-

prämie
x = =zzgl. 19 % Ver-

sicherungsteuer

Die wichtigsten Abnehmer/Auftraggeber
Straße/OrtFirmenname Umsatz (in EUR)

Anwendbares Recht: Deutsches Recht

Gerichtsstand: Köln

Vertragssprache: Deutsch

Versicherungsvertragswährung: Euro

Fakturierungszeitraum: 60 Tage

Maximales Zahlungsziel: 90 Tage

Maximaler Verlängerungszeitraum: 60 Tage

Maximaler Fabrikationszeitraum: 6 Monate

Karenzfrist: 5 Monate

Meldegrenze: 2.500 EUR

Versicherter Prozentsatz: 90 % netto

Forderungsfranchise: 500 EUR

Inkasso-Mindestbetrag: 500 EUR

Inkasso-Unternehmen: Atradius Collections

Abnehmer Privatpersonen  

Mitversicherung gewünscht ja  nein

wenn ja, Umsatzanteil Privat-

personen am Nettoumsatz 

im Vorjahr

Prüfungsgebühren pro Erst- und Folgeprüfung 
(im In- und Ausland) zzgl. USt.
Credit Check: 5,00 EUR

Kreditlimitprüfung über Serv@Net: 25,00 EUR

Kreditlimitprüfung generell: 45,00 EUR

Bei Neueinschluss eines Abnehmers werden für die Kreditentscheidungen pro Versicherungsjahr Erstprüfungsgebühren in Rechnung gestellt. Die Rechnungstellung erfolgt im

Monat der Kreditentscheidung. Erhöhungen, Herabsetzungen und Streichungen erfolgen unentgeltlich. Für jedes gültige Kreditlimit werden zu Beginn des folgenden Ver-

sicherungsjahres Folgeprüfungsgebühren berechnet. Dies gilt nicht für Ablehnungen und für Limite, die in den letzten drei Monaten vor Vertragsablauf dokumentiert wurden.

Der Antrag auf Abschluss eines Inkassovertrages mit der Atradius Collections, Niederlassung der Atradius Collections S.A., Opladener Straße 14, 50585 Köln liegt
unterschrieben bei. Wir beauftragen Atradius Collections, den Einzug unserer Forderungen zu betreiben. Der Antrag ist nur gültig bei Annahme des Kreditvertrages durch

Atradius. Es gelten die gesondert übergebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Inkassovertrages Modula Policy.

Der Vertrag beginnt am und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von zwei Monaten schriftlich gekündigt wird.

Wir beantragen den Zugang zum Online-Service Serv@Net der Atradius Kreditversicherung, Niederlassung der Atradius Credit Insurance N.V..

Es gelten die uns übergebenen Allgemeinen Serv@Net Abschlussbedingungen. Mit der Annahme unserer Anträge auf Vertragsabschluss erklären sich die vorgenannten

Gesellschaften zugleich mit dem Zugang zum Online-Service einverstanden, es sei denn, sie lehnen dies ausnahmsweise schriftlich ab.

Nachstehend angegebenes Geldinstitut ermächtigen wir widerruflich, zu Lasten unseres Kontos eingehende Lastschriften der Atradius Kreditversicherung, Niederlassung der

Atradius Credit Insurance N.V., der Atradius Kreditprüfung, Niederlassung der Atradius Information Services B.V., sowie der Atradius Collections, Niederlassung der Atradius

Collections S.A., einzulösen. 

Wenn unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht für das kontoführende Geldinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung.

Konto-Nr.

Name/Anschrift des Geldinstituts

Bankleitzahl

Höchsthaftung pro Versicherungsjahr

Unterzeichnung

Es gelten die anhängenden Vertragsbedingungen. Der Versicherer behält sich die Annahme des Antrages vor.

Eine Durchschrift des Antrages erhalten Sie sofort nach der Unterzeichnung. Sie können den Abschluss der Versicherung bis zum Ablauf von 14 Tagen nach Erhalt der Vertrags-

unterlagen in Textform widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung Ihres Widerrufsrechts. 

Vertraulichkeitserklärung
Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, sämtliche Informationen streng vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Weiterhin übernimmt der Versiche-

rungsnehmer die Verpflichtung, den Versicherer von Schäden freizustellen, die dadurch entstehen können, dass Dritte Zugang zu den vertraulichen Informationen erhalten

haben. Alle Informationen, u. a. einschließlich Kreditlimitentscheidungen, enthalten keine verbindlichen Aussagen. Der Versicherer übernimmt keine Haftung für Schäden, die

der Versicherungsnehmer dadurch erleidet, dass er diese Information verwendet, insbesondere für seine eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen. 

Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir mit unserer Unterschrift den Abschluss eines Versicherungsvertrages mit der Atradius Kreditversicherung, Niederlassung 
der Atradius Credit Insurance N.V., und den Abschluss eines Kreditprüfungsvertrages mit der Atradius Kreditprüfung, Niederlassung der Atradius Information 
Services B.V., beantragen.

Ort und Datum

Vermittler Vermittler-ID

Stempel und Unterschrift des Antragstellers

Pauschaldeckung
Betrag der Pauschaldeckung bis zu 20.000 EUR

Credit Check-Betrag: 20.000 EUR

01.

1.

2.

3.

Land Umsatz (in EUR)

Die Erstprämie bezieht sich auf die Umsatzangaben des letzten Geschäftsjahres, eine Endabrechnung für das jeweilige Versicherungsjahr erfolgt zu Beginn des Folgeversicherungs-

jahres nach Ihrer Mitteilung über die in diesem Zeitraum tatsächlich erzielten Umsätze. Die Umsatzmeldung ist 30 Tage nach Ablauf des Versicherungsjahres fällig.

Die Mindestprämie beträgt: EUR, mindestens jedoch 1.300 EUR.  Alle Prämien zzgl. Versicherungsteuer.

Die Prämienhöhe passt sich Ihrem tatsächlichen Umsatz an. Bei schadenfreiem Verlauf erhält der Versicherungsnehmer nach Ablauf des Versicherungsjahres bei Fortführung des

Vertrages eine Prämienrückvergütung in Höhe von 10 % der für das letzte Versicherungsjahr gezahlten Jahresnettoprämie.

Der prämienrelevante Umsatz entspricht gleichzeitig dem maximalen Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite im Sinne der Vertragsbedingungen (Modul 10950.01).

Unterschrift
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VVH Versicherungsvermittlung Hannover GmbH 15270498

Vertriebspartner

Firma

Firma (vollständige Adresse)

Umsatzsteuer-Ident. Nr. Branche der Abnehmer

Ansprechpartner Telefon

Telefax E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse

Firmendaten

Ansprechpartner Telefon

%

Besteht bzgl. der Kredit-

versicherung ein Vorversicherer?

nein     ja

Vorversicherung

Vertragsende:

Forderungsausfälle

Wenn ja, welcher?

Forderungsausfall lfd. Jahr Vorjahr Vorjahr -1 Vorjahr -2

Forderungsausfälle Anzahl

Betrag Forderungsausfälle

ggf.: davon vom Vorversicherer entschädigt

Zahlweise

Bitte wählen Sie eine entsprechende Zahlweise aus: jährlich halbjährlich + 2 % vierteljährlich + 4 %

Die Erhöhung der Jahreshöchsthaftung über dem 25-fachen führt zu einer Prämiensatz- und Mindestprämienerhöhung. 

Dieser Betrag sollte mindestens so hoch sein wie der größtmögliche Einzelforderungsausfall. Die Höchsthaftung ist der Betrag, für den der Versicherer pro Jahr maximal haftet. 

Die Jahreshöchstentschädigung beträgt das  25-fache, 30-fache, 40-fache der im laufenden Versicherungsjahr gezahlten Jahres-Nettoprämie.



Antrag zur Bauforderungsausfall-Versicherung inkl. Vertragsübersicht
Gesamt-Nettoumsatz 

(in EUR)

abzüglich Barumsatz ·/.

abzüglich Umsatz mit der

öffentlichen Hand ·/.

abzüglich Umsatz mit 

verbundenen Unternehmen ·/.

abzüglich Umsatz mit 

Privatpersonen ·/.

Prämienrelevanter Umsatz =

Davon in:

Deutschland (netto)

Auslandsumsätze:
Nur die Umsätze mit Unternehmen in den hier aufgeführten Ländern sind versicherbar. Bitte tragen Sie hierzu den Gesamtumsatz in den jeweiligen Ländern ein.

Gesamt-Nettoumsatz im letzten Geschäftsjahr  (bei Neugründung Planumsatz)

Gewünschter Vertragsbeginn

Vertragsbestandteile

Interne Bearbeitung (nicht vom Kunden auszufüllen)

1.

2.

3.

4.

5.

Länderliste:
Andorra, Australien, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco,

Neuseeland, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, San Marino, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Ungarn, Vereinigte Staaten.

Prämie gemäß Umsatzangabe

Online-Service

Inkasso

Lastschriftermächtigung (verpflichtend)

Prämienrelevanter Umsatz 

(Inland + Ausland)

Prämiensatz 

(in %)

Jahres-

prämie
x = =zzgl. 19 % Ver-

sicherungsteuer

Die wichtigsten Abnehmer/Auftraggeber
Straße/OrtFirmenname Umsatz (in EUR)

Anwendbares Recht: Deutsches Recht

Gerichtsstand: Köln

Vertragssprache: Deutsch

Versicherungsvertragswährung: Euro

Fakturierungszeitraum: 60 Tage

Maximales Zahlungsziel: 90 Tage

Maximaler Verlängerungszeitraum: 60 Tage

Maximaler Fabrikationszeitraum: 6 Monate

Karenzfrist: 5 Monate

Meldegrenze: 2.500 EUR

Versicherter Prozentsatz: 90 % netto

Forderungsfranchise: 500 EUR

Inkasso-Mindestbetrag: 500 EUR

Inkasso-Unternehmen: Atradius Collections

Abnehmer Privatpersonen  

Mitversicherung gewünscht ja  nein

wenn ja, Umsatzanteil Privat-

personen am Nettoumsatz 

im Vorjahr

Prüfungsgebühren pro Erst- und Folgeprüfung 
(im In- und Ausland) zzgl. USt.
Credit Check: 5,00 EUR

Kreditlimitprüfung über Serv@Net: 25,00 EUR

Kreditlimitprüfung generell: 45,00 EUR

Bei Neueinschluss eines Abnehmers werden für die Kreditentscheidungen pro Versicherungsjahr Erstprüfungsgebühren in Rechnung gestellt. Die Rechnungstellung erfolgt im

Monat der Kreditentscheidung. Erhöhungen, Herabsetzungen und Streichungen erfolgen unentgeltlich. Für jedes gültige Kreditlimit werden zu Beginn des folgenden Ver-

sicherungsjahres Folgeprüfungsgebühren berechnet. Dies gilt nicht für Ablehnungen und für Limite, die in den letzten drei Monaten vor Vertragsablauf dokumentiert wurden.

Der Antrag auf Abschluss eines Inkassovertrages mit der Atradius Collections, Niederlassung der Atradius Collections S.A., Opladener Straße 14, 50585 Köln liegt
unterschrieben bei. Wir beauftragen Atradius Collections, den Einzug unserer Forderungen zu betreiben. Der Antrag ist nur gültig bei Annahme des Kreditvertrages durch

Atradius. Es gelten die gesondert übergebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Inkassovertrages Modula Policy.

Der Vertrag beginnt am und verlängert sich jeweils um ein Jahr, wenn er nicht mit einer Frist von zwei Monaten schriftlich gekündigt wird.

Wir beantragen den Zugang zum Online-Service Serv@Net der Atradius Kreditversicherung, Niederlassung der Atradius Credit Insurance N.V..

Es gelten die uns übergebenen Allgemeinen Serv@Net Abschlussbedingungen. Mit der Annahme unserer Anträge auf Vertragsabschluss erklären sich die vorgenannten

Gesellschaften zugleich mit dem Zugang zum Online-Service einverstanden, es sei denn, sie lehnen dies ausnahmsweise schriftlich ab.

Nachstehend angegebenes Geldinstitut ermächtigen wir widerruflich, zu Lasten unseres Kontos eingehende Lastschriften der Atradius Kreditversicherung, Niederlassung der

Atradius Credit Insurance N.V., der Atradius Kreditprüfung, Niederlassung der Atradius Information Services B.V., sowie der Atradius Collections, Niederlassung der Atradius

Collections S.A., einzulösen. 

Wenn unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht für das kontoführende Geldinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung.

Höchsthaftung pro Versicherungsjahr

Unterzeichnung

Es gelten die anhängenden Vertragsbedingungen. Der Versicherer behält sich die Annahme des Antrages vor.

Eine Durchschrift des Antrages erhalten Sie sofort nach der Unterzeichnung. Sie können den Abschluss der Versicherung bis zum Ablauf von 14 Tagen nach Erhalt der Vertrags-

unterlagen in Textform widerrufen. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung Ihres Widerrufsrechts. 

Vertraulichkeitserklärung
Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, sämtliche Informationen streng vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Weiterhin übernimmt der Versiche-

rungsnehmer die Verpflichtung, den Versicherer von Schäden freizustellen, die dadurch entstehen können, dass Dritte Zugang zu den vertraulichen Informationen erhalten

haben. Alle Informationen, u. a. einschließlich Kreditlimitentscheidungen, enthalten keine verbindlichen Aussagen. Der Versicherer übernimmt keine Haftung für Schäden, die

der Versicherungsnehmer dadurch erleidet, dass er diese Information verwendet, insbesondere für seine eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen. 

Wir wurden darauf hingewiesen, dass wir mit unserer Unterschrift den Abschluss eines Versicherungsvertrages mit der Atradius Kreditversicherung, Niederlassung 
der Atradius Credit Insurance N.V., und den Abschluss eines Kreditprüfungsvertrages mit der Atradius Kreditprüfung, Niederlassung der Atradius Information 
Services B.V., beantragen.

Ort und Datum

Vermittler Vermittler-ID

Stempel und Unterschrift des Antragstellers

Pauschaldeckung
Betrag der Pauschaldeckung bis zu 20.000 EUR

Credit Check-Betrag: 20.000 EUR

01.

1.

2.

3.

Land Umsatz (in EUR)

Die Erstprämie bezieht sich auf die Umsatzangaben des letzten Geschäftsjahres, eine Endabrechnung für das jeweilige Versicherungsjahr erfolgt zu Beginn des Folgeversicherungs-

jahres nach Ihrer Mitteilung über die in diesem Zeitraum tatsächlich erzielten Umsätze. Die Umsatzmeldung ist 30 Tage nach Ablauf des Versicherungsjahres fällig.

Die Mindestprämie beträgt: EUR, mindestens jedoch 1.300 EUR.  Alle Prämien zzgl. Versicherungsteuer.

Die Prämienhöhe passt sich Ihrem tatsächlichen Umsatz an. Bei schadenfreiem Verlauf erhält der Versicherungsnehmer nach Ablauf des Versicherungsjahres bei Fortführung des

Vertrages eine Prämienrückvergütung in Höhe von 10 % der für das letzte Versicherungsjahr gezahlten Jahresnettoprämie.

Der prämienrelevante Umsatz entspricht gleichzeitig dem maximalen Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite im Sinne der Vertragsbedingungen (Modul 10950.01).
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VVH Versicherungsvermittlung Hannover GmbH 15270498

Vertriebspartner

Firma

Firma (vollständige Adresse)

Umsatzsteuer-Ident. Nr. Branche der Abnehmer

Ansprechpartner Telefon

Telefax E-Mail-Adresse

E-Mail-Adresse

Firmendaten

Ansprechpartner Telefon

%

Besteht bzgl. der Kredit-

versicherung ein Vorversicherer?

nein     ja

Vorversicherung

Vertragsende:

Forderungsausfälle

Wenn ja, welcher?

Forderungsausfall lfd. Jahr Vorjahr Vorjahr -1 Vorjahr -2

Forderungsausfälle Anzahl

Betrag Forderungsausfälle

ggf.: davon vom Vorversicherer entschädigt

Zahlweise

Bitte wählen Sie eine entsprechende Zahlweise aus: jährlich halbjährlich + 2 % vierteljährlich + 4 %

Die Erhöhung der Jahreshöchsthaftung über dem 25-fachen führt zu einer Prämiensatz- und Mindestprämienerhöhung. 

Dieser Betrag sollte mindestens so hoch sein wie der größtmögliche Einzelforderungsausfall. Die Höchsthaftung ist der Betrag, für den der Versicherer pro Jahr maximal haftet. 

Die Jahreshöchstentschädigung beträgt das  25-fache, 30-fache, 40-fache der im laufenden Versicherungsjahr gezahlten Jahres-Nettoprämie.

Konto-Nr.

Name/Anschrift des Geldinstituts

Bankleitzahl

IBAN SWIFT/BIC Unterschrift



Gegenstand der Versicherung (00200.00) 

Der Versicherer hat dem in der Vertragsübersicht genannten Versicherungs-

nehmer den vorliegenden Versicherungsvertrag ausgestellt. Der Versicherer

verpflichtet sich, dem Versicherungsnehmer gemäß den Bestimmungen und

Bedingungen dieses Versicherungsvertrages den Ausfall von versicherten

Forderungen zu ersetzen, sofern dieser durch einen eingetretenen Versiche-

rungsfall entsteht. Der Schadentag muss innerhalb der in der Vertragsüber-

sicht festgelegten Vertragslaufzeit eintreten. 

Versicherungsfälle 

Insolvenz (00300.00) 

In Anwendung des Versicherungsvertrages sind unter dem Versicherungsfall

Insolvenz abschließend die folgenden Situationen oder Fälle zu verstehen:

a) Die Eröffnung eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens oder Verwal-

tungsverfahrens nach dem Gesetz des Heimatlandes des Abnehmers,

wodurch die Vermögenswerte und Geschäftsvorgänge des Abnehmers

der Kontrolle oder Überwachung eines Gerichts oder einer vom Gericht

oder aufgrund Gesetzes bestellten Person zum Zweck der Neuorganisa-

tion oder Auflösung des Abnehmers oder zur Umschuldung, Aussetzung

oder Tilgung seiner Schulden unterstellt werden;

b) Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wurde vom Gericht mangels

Masse abgewiesen oder eingestellt;

c) Die Zwangsvollstreckung aus einem Titel durch den Versicherungsneh-

mer reicht nicht zur vollen Befriedigung des geschuldeten Betrages aus;

d) Ein außergerichtlicher endgültiger Vergleich wurde mit allen oder der

Mehrheit der Gläubiger abgeschlossen, und der Versicherer hat vorher

seine Zustimmung erteilt;

e) Der Versicherungsnehmer kann dem Versicherer nachweislich zu dessen

Zufriedenheit belegen, dass die finanzielle Lage des Abnehmers sich

derart gestaltet, dass die Einleitung oder Fortführung gerichtlicher

Schritte zu keinem wirtschaftlichen Ergebnis führen wird; 

f) Solche Situationen oder Fälle, die – ausschließlich nach Einschätzung

des Versicherers – in ihrem Wesen oder ihren Auswirkungen den oben

unter a) bis d) aufgeführten Situationen und Fällen gleichwertig sind.

Für diesen Versicherungsfall gilt als Schadentag: für a) und b) das Datum

des Gerichtsurteils oder Gerichtsbeschlusses; für c) der Tag, an dem die

Fruchtlosigkeit der Zwangsvollstreckung attestiert wurde; für d) der Tag, an

dem alle oder die Mehrheit der Gläubiger dem Vergleich zugestimmt haben;

für e) und f) der Tag, an dem der Versicherer den Versicherungsnehmer

schriftlich darüber informiert hat, dass er sich eine entsprechende Meinung

gebildet hat.

Protracted Default (00700.00) 

In Anwendung des Versicherungsvertrages liegt der Versicherungsfall

Protracted Default vor, wenn ein Abnehmer seiner Zahlungsverpflichtung

hinsichtlich einer Forderung nicht innerhalb der in der Vertragsübersicht

festgelegten Karenzfrist nachkommt. Ist in der Länderliste eine längere

Karenzfrist für das Land des Abnehmers festgelegt, so ist diese maßgeblich.

Die Karenzfrist beginnt mit dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum einer

Forderung. Für diesen Versicherungsfall gilt als Schadentag das Datum, an

dem die maßgebliche Karenzfrist abläuft. Der Versicherer ist jedoch nur

dann zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer das Inkasso

über die Gesamtsumme der offenen Forderungen gegen den jeweiligen

Abnehmer spätestens 30 Tage, nachdem der maximale Verlängerungs-
zeitraum für die unbezahlte Forderung mit dem frühesten Fälligkeitsdatum

abgelaufen ist, dem vom Versicherer festgelegten Unternehmen übertragen

und die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt

hat. 

Inkassounternehmen (00710.00) 

Das vom Versicherer festgelegte Unternehmen ist in der Vertragsübersicht

unter Inkassounternehmen oder -dienstleister spezifiziert. 

Ausgeschlossene Versicherungsfälle 

Allgemeine Haftungsausschlüsse (01200.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind: 

a) Forderungsausfälle, die direkt oder indirekt entstehen oder mitverur-

sacht werden durch ionisierende, radioaktive, giftige, explosive oder

sonstige gefährliche oder kontaminierende Eigenschaften oder Auswir-

kungen einer explosiven atomaren Einrichtung oder einer ihrer Kompo-

nenten, nukleare Brennmaterialien, Verbrennung oder nuklearen Abfall;

b) Forderungsausfälle, die zurückzuführen sind auf Streitigkeiten, in denen

der Abnehmer aus irgendeinem Grund für sich in Anspruch nimmt, zu der

(teilweisen) Zurückhaltung der Zahlungen oder der Nichtausführung

einer seiner vertraglichen Verpflichtungen berechtigt zu sein. Dieser

Ausschluss gilt nur so lange, bis die Streitigkeit zu Gunsten des Versiche-

rungsnehmers beigelegt wurde, entweder einvernehmlich, durch ein

rechtskräftiges Gerichtsurteil oder einen rechtskräftigen Schiedsge-

richtsbeschluss;

c) Forderungsausfälle, die dadurch entstehen oder mitverursacht werden,

dass der Versicherungsnehmer, einer seiner Vertreter oder eine für den

Versicherungsnehmer handelnde Person es unterlassen hat, die Bestim-

mungen und Bedingungen des Vertrages zu erfüllen oder die geltenden

gesetzlichen Bestimmungen, Regelungen oder Anordnungen zu befol-

gen;

d) Forderungsausfälle, die der Versicherungsnehmer aufgrund der Nichtein-

holung von Import-, Export- oder anderen Genehmigungen erleidet, die

für die Vertragserfüllung notwendig sind oder bei denen im Falle der

Vertragserfüllung gegen devisenrechtliche Vorschriften verstoßen

würde. Dieser Ausschluss findet keine Anwendung, wenn diese Geneh-

migungen erst nach dem Beginn des Versicherungsschutzes für die

jeweilige Forderung erforderlich wurden bzw. diese devisenrechtlichen

Vorschriften erst nach diesem Zeitpunkt in Kraft getreten sind;

e) Forderungsausfälle in Verbindung mit einem Drittland, sofern Waren in

ein anderes Land als das des Abnehmers geliefert, Dienstleistungen dort

erbracht oder Zahlungen dort(hin) erfolgen sollen, es sei denn, der Ver-

sicherer trifft schriftlich eine anderweitige Entscheidung.

Ausschluss des Politischen Risikos (01300.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungsausfälle, die

direkt oder indirekt entstehen durch oder zurückzuführen sind auf:

a) ein allgemeines Moratorium, erlassen von der Regierung des Landes des

Abnehmers oder eines anderen Landes, über das die Zahlung vorzuneh-

men ist;

b) politische Ereignisse, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Devisenknappheit,

Geldentwertung oder -schwankungen oder gesetzliche oder administra-

tive Maßnahmen im Land des Abnehmers, die den Transfer der vom

Abnehmer vertragsmäßig erfolgten Zahlungen verhindern oder verzö-

gern; 

c) Krieg (einschließlich Bürgerkrieg, Kampfhandlungen, Aufstand und Auf-

ruhr), Revolution oder Volksunruhen;

d) Wirbelstürme, Überflutungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Flutwellen

oder andere Arten von Naturkatastrophen oder höherer Gewalt;

e) die Einführung von Import- oder Exportbeschränkungen oder der Wider-

ruf von Import- oder Exportlizenzen oder andere Maßnahmen einer Re-

gierung, die die Vertragserfüllung verhindern.

Versicherte Forderungen 

Versicherte Forderungen (01700.00) 

Versichert sind Forderungen, die dem Versicherungsnehmer zustehen: 

a) gegen Abnehmer in Ländern, die in der Länderliste aufgeführt sind und

b) die aus dem regelmäßigen Geschäftsbetrieb des Versicherungsnehmers

entstehen, wie in der Vertragsübersicht festgelegt und

c) die sich auf innerhalb der Vertragslaufzeit versandte Waren oder er-

brachte Dienstleistungen beziehen und

d) für die dem Versicherungsnehmer ein für diesen Abnehmer gültiges Kre-

ditlimit vorliegt und

e) für die das mit dem Abnehmer vereinbarte Zahlungsziel nicht das in der

Vertragsübersicht festgelegte maximale Zahlungsziel, ermittelt ab dem

Tag der Fakturierung, überschreitet und 

f) die die Bedingungen für den Versicherungsschutz im Hinblick auf das

Land des Abnehmers gemäß der Länderliste erfüllen.

Privatpersonen (01900.00) 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Forderungen gegen Ab-

nehmer, die Privatkunden sind und keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.

Fakturierungszeitraum (02100.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb des in der Vertragsüber-

sicht festgelegten Fakturierungszeitraumes seine Rechnungen gegen seine

Abnehmer zu erstellen. Der Fakturierungszeitraum berechnet sich wie folgt: 

a) für Warenlieferungen: ab dem Versanddatum der Waren; 

b) für Dienstleistungen: ab dem Datum, an dem der Versicherungsnehmer

die Dienstleistungen erbracht hat, für die er gegenüber seinem Abneh-

mer zum Erhalt von Zahlungen berechtigt ist. 

Umsatzsteuer (02400.00) 

Die Umsatzsteuer oder eine der Umsatzsteuer entsprechende Steuer auf

versicherte Forderungen ist entweder in den Versicherungsschutz einge-

schlossen oder ausgeschlossen. Dieser Punkt wird in der Vertragsübersicht

festgelegt. 

Konsignationslager (02700.01)

Sofern der Versicherungsnehmer Waren auf Konsignationslagerbasis liefert,

beginnt der Versicherungsschutz mit der Warenentnahme durch den Abneh-

mer oder eine mit seinem Einverständnis oder mit seiner Genehmigung han-

delnde Person aus dem Konsignationslager. Voraussetzung für den Versiche-

rungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer dem Abnehmer die entspre-

chenden Forderungen innerhalb von 30 Tagen nach Entnahme der Waren in

Rechnung stellt.

Sofern das Fabrikationsrisiko im Rahmen dieses Vertrags versichert ist, fin-

det dieses keine Anwendung auf Konsignationslagerverträge.

Altsaldendeckung (04200.01)

In den Versicherungsschutz eingeschlossen sind auch bei Vertragsbeginn
bestehende offene Forderungen aus Warenlieferungen oder Dienstleistun-

gen, soweit sie maximal 3 Monate vor dem Vertragsbeginn entstanden sind

und allen übrigen Versicherungsvertragsbestimmungen entsprechen. 

Ausgeschlossene Forderungen 

Ausgeschlossene Forderungsausfälle (05400.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungsausfälle:

a) in Bezug auf Fälligkeits- und/oder Verzugszinsen;

b) in Bezug auf Vertragsstrafen oder Schadensersatz, gleichgültig ob ver-

traglich oder anderweitig geregelt, auf deren Zahlung der Versiche-

rungsnehmer gegen den Abnehmer zusätzlich zu den ausstehenden For-

derungen einen Anspruch hat; 

c) in Bezug auf Bankkosten, es sei denn, es ist vertraglich festgelegt, dass

diese als Teil der ausstehenden Forderungen gegen einen Abnehmer gel-

ten;

d) in Bezug auf alle Kosten, die dem Versicherungsnehmer bei der Beile-

gung von Streitfragen zwischen ihm und seinen Abnehmern oder die

dem Versicherungsnehmer aufgrund gegen ihn oder von ihm eingeleite-

ter rechtlicher Schritte entstehen;

e) soweit diese durch andere Versicherungen, die der Versicherungsnehmer

abgeschlossen hat oder von denen ihm rechtmäßig Zahlungen oder Ent-

schädigungen zustehen, gedeckt sind (oder gedeckt wären, falls der vor-

liegende Versicherungsvertrag nicht existieren würde).

Ausgeschlossene Abnehmer 

Ausschluss von verbundenen Unternehmen (08400.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungen gegen Abneh-

mer, die der mittelbaren oder unmittelbaren Kontrolle des Versicherungs-

nehmers unterliegen oder an denen er mittelbar oder unmittelbar beteiligt

ist, oder gegen Abnehmer, die eine solche Kontrolle über den Versiche-

rungsnehmer ausüben oder über eine solche Beteiligung an seinen

Geschäftsanteilen verfügen, es sei denn, der Versicherer trifft schriftlich

eine anderweitige Entscheidung. 

Ausschluss von öffentlich-rechtlichen Abnehmern (08700.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungen gegen Staaten

sowie alle staatlichen Institutionen, Organisationen oder sonstigen Körper-

schaften, die nicht insolvenzfähig sind. 

Kreditlimite 

Kreditlimite (09600.00) 

Kreditlimite legen den Höchstbetrag und die Bedingungen fest, zu denen

der Versicherer eine Haftung für einen Abnehmer, auf den der Versiche-

rungsvertrag Anwendung findet, übernimmt. Der Versicherungsnehmer be-

nötigt für jeden Abnehmer, auf den der Versicherungsvertrag Anwendung

findet, ein Kreditlimit. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unverzüg-

lich ein Kreditlimit festzusetzen. Ein Kreditlimit muss jedoch spätestens vor

Eintritt des Schadenfalls vorliegen. Forderungen, die das Kreditlimit über-

steigen, rücken insoweit in den Versicherungsschutz nach, als durch Bezah-

lung älterer, innerhalb des Kreditlimits liegender Forderungen ein solches

Nachrücken in den Versicherungsschutz ermöglicht wird. 

Kreditlimitentscheidungen/Kreditmitteilungen (10400.00) 

Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherer eine Kreditlimitentschei-

dung erhalten, nachdem er vorab ein Kreditlimit für den benötigten Betrag

beim Versicherer beantragt hat. Diese Kreditlimitentscheidung erfolgt in

Form einer schriftlichen oder elektronischen Kreditmitteilung. Der Versiche-

rer ist jederzeit und aus beliebigen Gründen berechtigt, Bestimmungen und

Bedingungen an die Kreditlimitentscheidung zu knüpfen. Diese Bestimmun-

gen und Bedingungen können die Versicherungsvertragsbestimmungen än-

dern oder außer Kraft setzen. Der Versicherer kann ebenfalls jederzeit und

aus beliebigen Gründen die Kreditlimitentscheidungen ändern, herabsetzen

oder aufheben. Änderungen, Herabsetzungen und Aufhebungen gelten

nicht rückwirkend. Kreditlimitentscheidungen bleiben so lange gültig, bis sie

vom Versicherer aufgehoben werden oder der Versicherungsvertrag endet.

Credit Checks (10800.01) 

Der Versicherungsnehmer kann eine Kreditlimitentscheidung durch Nutzung

der Credit Check-Einrichtung des Kreditversicherungs-Online-Systems

erhalten. Ein positiver Online-Credit Check führt zu einem Kreditlimit für

den in der Vertragsübersicht als Credit Check-Betrag festgelegten Betrag.

Ein negativer Online-Credit Check entspricht einer Limitablehnung. Der

Versicherer kann jederzeit und aus beliebigen Gründen Credit Checks aufhe-

ben, wobei diese Aufhebung nicht rückwirkend gilt. Credit Checks bleiben

so lange gültig, bis sie vom Versicherer aufgehoben werden oder der

Versicherungsvertrag endet. 

Maximaler Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite (10950.01)

Der maximale Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite sollte nicht den in

der Vertragsübersicht festgelegten maximalen Gesamtbetrag der gewährten
Kreditlimite überschreiten. Sobald der maximale Gesamtbetrag der gewähr-

ten Kreditlimite diesen Betrag erreicht, hat der Versicherer das Recht, die

Bearbeitung weiterer Kreditlimitanträge zurückzustellen. Der Versicherungs-

nehmer wird schriftlich informiert, sobald der Versicherer dieses Recht aus-

übt.

Um dies zu vermeiden, sollte der Versicherungsnehmer regelmäßig den

maximalen Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite reduzieren, indem er

nicht mehr benötigte existierende Kreditlimitentscheidungen streicht oder

herabsetzt.

Prüfungsgebühren (11200.00) 

Der Versicherungsnehmer hat die in der Vertragsübersicht festgelegten Prü-
fungsgebühren zu zahlen. Die aufgeführten Beträge verstehen sich netto

ohne Steuer. Sofern sie Steuern unterliegen, werden diese gemeinsam mit

den angefallenen Prüfungsgebühren dem Versicherungsnehmer in Rech-

nung gestellt. 

Kreditprüfungsgesellschaft (13000.00) 

Alle Limitanträge muss der Versicherungsnehmer an den Versicherer richten.

Der Versicherer wird den Versicherungsnehmer über seine Entscheidung

schriftlich oder elektronisch informieren. Die Prüfung und Überwachung der

zu versichernden Abnehmer übernimmt der Versicherungsnehmer selbst. Zur

Erfüllung dieser Verpflichtung bedient sich der Versicherungsnehmer aus-

schließlich der in der Vertragsübersicht aufgeführten Kreditprüfungsgesell-
schaft. Der Versicherungsnehmer bevollmächtigt hiermit unwiderruflich den

Versicherer, in seinem Namen und für seine Rechnung - bzw. im Falle von

mitversicherten Gesellschaften in deren Namen und für deren Rechnung –

die Kreditprüfungsgesellschaft zu beauftragen, die Prüfung und Überwa-

chung der Abnehmer durchzuführen, für die eine Kreditlimitentscheidung

notwendig ist, und das Ergebnis unmittelbar und ausschließlich dem Versi-

cherer mitzuteilen. Unbeschadet der Übertragung der Kreditprüfung und 

-überwachung auf die Kreditprüfungsgesellschaft ist der Versicherungs-

nehmer nach wie vor dazu verpflichtet, dem Versicherer alle Umstände mit-

zuteilen, die für die Beurteilung des Risikos relevant sind. Der Versicherer ist

dazu berechtigt, die Kreditprüfungsgesellschaft hiervon zu unterrichten. Die

in der Vertragsübersicht festgesetzten Prüfungsgebühren unterliegen nicht

der Versicherungsteuer, sondern werden zuzüglich der Umsatzsteuer dem

Versicherungsnehmer ausschließlich durch die Kreditprüfungsgesellschaft in

Rechnung gestellt. Soweit der Versicherungsnehmer die Kreditprüfungs-
gesellschaft im Namen und für Rechnung der mitversicherten Gesellschaf-

ten beauftragt, werden die Prüfungsgebühren unmittelbar der jeweiligen

mitversicherten Gesellschaft in Rechnung gestellt. Sofern die mitversicherte

Gesellschaft ihren Sitz außerhalb Deutschlands hat, entsteht keine deutsche

Umsatzsteuer. Auf die Prüfungsgebühren entfallende ausländische Ver-

kehrssteuern oder entsprechende Steuern gehen zu Lasten der jeweiligen

mitversicherten Gesellschaft. Versicherungsnehmer und/oder die mitver-

sicherte Gesellschaft(en) sind damit einverstanden, dass die Kreditprüfungs-
gesellschaft die Rechnungen dem Versicherungsnehmer bzw. der jeweiligen

mitversicherten Gesellschaft direkt zuleitet.

Pauschaldeckung durch Bank-, Handelsauskünfte (13200.02) 

Für Abnehmer in Ländern, für die gemäß der Länderliste die Pauschal-

deckung möglich ist, kann der Versicherungsnehmer unter Zugrundelegung

von Kreditauskünften selbst ein Kreditlimit festsetzen. Die folgenden Be-

dingungen finden hierbei Anwendung:

a) die Kreditauskunft muss von einer unabhängigen Kreditauskunftei oder

einer Bank im Land des Versicherungsnehmers oder im Land des Abneh-

mers stammen;

b) die Auskunft darf keine negativen Informationen enthalten und muss

das vom Versicherungsnehmer benötigte Kreditlimit durch einen Betrag

oder ein Rating positiv bewerten;

c) der Versicherungsnehmer darf in den zwölf Monaten vor Beginn des Ver-

sicherungsschutzes keinen Forderungsausfall durch den jeweiligen

Abnehmer erlitten haben und

d) jede Kreditlimitentscheidung durch den Versicherer (einschließlich

Limitablehnung) setzt ab ihrem Ausstellungsdatum alle durch den Versi-

cherungsnehmer im Rahmen der Pauschaldeckung festgesetzten Kredit-

limite für den jeweiligen Abnehmer außer Kraft. Nach einer Limitableh-

nung kann der Versicherungsnehmer jedoch selbst wieder ein Kreditlimit

im Rahmen der Pauschaldeckung festsetzen; dieses Pauschallimit gilt

nur für Forderungen, für die der Versicherungsschutz nicht früher als 12

Monate nach der letzten, aktuellsten Limitablehnung beginnt.

Ein aufgrund von Kreditauskünften festgesetztes Kreditlimit:

a) ist für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der Auskunft gül-

tig und

b) darf den in der Vertragsübersicht festgelegten Betrag der Pauschal-
deckung nicht überschreiten.

Pauschaldeckung durch Zahlungserfahrung (13600.02)

Für Abnehmer in Ländern, für die gemäß der Länderliste die Pauschal-

deckung möglich ist, kann der Versicherungsnehmer unter Berücksichtigung

von Zahlungserfahrungen selbst ein Kreditlimit festsetzen.

Die folgenden Bedingungen finden hierbei Anwendung:

a) das Kreditlimit entspricht der Summe der Zahlungen, die der Versiche-

rungsnehmer vor Beginn des Versicherungsschutzes im Zeitraum von 12

Monaten vor Ablauf des maximalen Verlängerungszeitraumes von dem

jeweiligen Abnehmer erhalten hat;

b) der Versicherungsnehmer darf in den zwölf Monaten vor Beginn des Ver-

sicherungsschutzes keinen Forderungsausfall durch den jeweiligen

Abnehmer erlitten haben und

c) jede Kreditlimitentscheidung durch den Versicherer (einschließlich Limi-

tablehnung) setzt ab ihrem Ausstellungsdatum alle durch den Versiche-

rungsnehmer im Rahmen der Pauschaldeckung festgesetzten Kreditlimi-

te für den jeweiligen Abnehmer außer Kraft.  Nach einer Limitablehnung

kann der Versicherungsnehmer jedoch selbst wieder ein Kreditlimit im

Rahmen der Pauschaldeckung festsetzen; dieses Pauschallimit gilt nur

für Forderungen, für die der Versicherungsschutz nicht früher als 12

Monate nach der letzten, aktuellsten Limitablehnung beginnt.

Ein aufgrund von Zahlungserfahrungen festgesetztes Kreditlimit: 

a) kann nur für solche Forderungen gelten, die dem Abnehmer keine gün-

stigeren Zahlungsbedingungen oder dem Versicherungsnehmer weniger

Sicherheiten einräumen als die, auf welchen die Pauschaldeckung auf-

grund von Zahlungserfahrungen beruht und

b) darf den in der Vertragsübersicht festgelegten Betrag der Pauschal-
deckung nicht überschreiten.

Länderbedingungen 

Länderbedingungen (15600.00) 

Der Versicherer kann im Hinblick auf ein bestimmtes Land jederzeit die

Bedingungen für den Versicherungsschutz ändern oder den Versicherungs-

schutz aufheben und die Länderliste entsprechend anpassen. Diese Ände-

rung oder Aufhebung gilt nicht rückwirkend und findet auf Warenlieferun-

gen oder Dienstleistungen Anwendung, die nach dem in der geänderten

Länderliste festgelegten Datum versandt oder erbracht werden. 

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes, Informationspflichten 

Beginn des Versicherungsschutzes (16500.00) 

Der Versicherungsschutz für jede einzelne Forderung beginnt: 

a) für Warenlieferungen: mit dem Versand der Ware. Der Versand gilt als

ausgeführt, wenn der Versicherungsnehmer oder eine in seinem Namen

handelnde Person den Besitz an der Ware aufgibt zum Zweck der Erfül-

lung seiner vertraglichen Verpflichtungen mit dem Abnehmer; 

b) für Dienstleistungen: sobald der Versicherungsnehmer an den Abnehmer

eine Rechnung für die jeweils erbrachte Dienstleistung versandt hat.

Maximaler Verlängerungszeitraum (16900.00) 

Sofern im Einzelfall erforderlich, kann der Versicherungsnehmer einer

Verlängerung des ursprünglichen Fälligkeitsdatums einer Forderung zustim-

men, vorausgesetzt, diese Verlängerung liegt innerhalb des maximalen

Verlängerungszeitraumes, der in der Vertragsübersicht festgelegt ist.

Stimmt der Versicherungsnehmer einer Verlängerung der Fälligkeit über den

maximalen Verlängerungszeitraum hinaus zu oder erlaubt er eine solche

Verlängerung, besteht kein Recht auf Entschädigung für diese Forderung,

es sei denn, der Versicherer hat einer solchen Verlängerung vorab schriftlich

zugestimmt.

Für die Anwendung der Versicherungsvertragsbestimmungen gilt weiterhin

das ursprüngliche Fälligkeitsdatum.

Eine solche Verlängerung ist nicht möglich im Falle von Wechseln,

Schuldscheinen, Zahlung gegen Dokumente (cash against documents),

Dokumenten gegen Akzept/Zahlung eines Sichtwechsels oder falls die

Zahlung mit einem Akkreditiv zu leisten ist.

Automatische Beendigung des Versicherungsschutzes (17300.01) 

Der Versicherer haftet nicht für Forderungsausfälle aus Warenlieferungen

oder Dienstleistungen, die nach einem der folgenden Umstände versandt

bzw., im Falle von Dienstleistungen, fakturiert werden: 

a) die Forderung gegen einen Abnehmer ist bei Ablauf des in der Ver-

tragsübersicht festgelegten maximalen Verlängerungszeitraumes noch

immer unbezahlt und damit überfällig. Sobald diese Forderung bezahlt

ist, besteht wieder Versicherungsschutz für Warenlieferungen oder

Dienstleistungen, die nach dem Tag des Zahlungseinganges versandt,

bzw., im Falle von Dienstleistungen, fakturiert werden, vorausgesetzt es

liegt kein anderer Umstand vor, der zur automatischen Beendigung des

Versicherungsschutzes führt; 

b) der Versicherungsnehmer hat ein Inkassounternehmen mit der Beitrei-

bung von Forderungen gegen den jeweiligen Abnehmer beauftragt.

Sobald diese Forderungen bezahlt sind, besteht wieder Versicherungs-

schutz für Warenlieferungen oder Dienstleistungen, die nach dem Tag

des Zahlungseinganges versandt bzw., im Falle von Dienstleistungen,

fakturiert werden, vorausgesetzt, es liegt kein anderer Umstand vor, der

zur automatischen Beendigung des Versicherungsschutzes führt; 

c) Insolvenz des Abnehmers oder 

d) der Versicherer hebt die Kreditlimitentscheidung für einen Abnehmer oder

den Versicherungsschutz im Hinblick auf das Land des Abnehmers auf. 

Verpflichtung zur Meldung einer Überschreitung des maximalen
Verlängerungszeitraumes (18500.01)

Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer innerhalb von 30 Tagen

schriftlich zu informieren, sofern eine Forderung gegen einen Abnehmer bei

Ablauf des maximalen Verlängerungszeitraumes unbezahlt und damit über-

fällig ist. Dies gilt nicht, wenn die Forderung innerhalb dieser 30 Tage be-

zahlt wird. 

Verpflichtung zur Mitteilung negativer Informationen (18900.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer unverzüglich über

Umstände oder Ereignisse zu informieren, die zu einem Schaden führen

können. Solche Umstände oder Ereignisse liegen u. a. vor, wenn: 

a) der Abnehmer um eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums über den

maximalen Verlängerungszeitraum hinaus bittet; 

b) der Abnehmer die Ware oder Dokumente nicht annimmt, wenn Zahlung

gegen Dokumente (cash against documents) vereinbart war; 

c) die Insolvenz des Abnehmers droht oder eingetreten ist; 

d) der Versicherungsnehmer Grund zu der Annahme hat, dass der Abneh-

mer nicht in der Lage ist oder wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird,

seine Vertragspflichten zu erfüllen; 

e) ein Wechsel oder ein Scheck des Abnehmers mangels Deckung nicht ein-

gelöst wird; 

f) rechtliche Schritte aufgrund einer ausstehenden Zahlung gegen einen

Abnehmer eingeleitet werden; 

g) der Versicherungsnehmer Kenntnis von negativen Informationen im Hin-

blick auf die finanzielle Situation, den Ruf oder die Zahlungsweise des

Abnehmers erhalten hat.

Meldegrenze (19300.01)

Ist der überfällige Gesamtbetrag gegen einen Abnehmer bei Ablauf des

maximalen Verlängerungszeitraumes kleiner oder gleich der in der Vertrags-

übersicht festgelegten Meldegrenze, gilt folgendes:

a) der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, diese Überfälligkeit an-

zuzeigen, und 

b) die Nichtzahlung dieser Forderung(en) gilt nicht als Umstand, der zu

einer automatischen Beendigung des Versicherungsschutzes für zukünf-

tige Lieferungen/Leistungen an diesen Abnehmer führt; dies gilt maxi-

mal bis zum Eintritt eines Versicherungsfalles. 

Die Verpflichtung des Versicherungsnehmers, den Versicherer unverzüglich

über Umstände oder Ereignisse zu informieren, die zu einem Schaden führen

können, bleibt hiervon unberührt.

Schadenminderung und Inkasso 

Maßnahmen zur Schadenminderung (20100.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei allen Geschäften mit seinen

Abnehmern die Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen, die der eines ordent-

lichen Kaufmannes entspricht. Der Versicherungsnehmer hat hierzu alle

geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahlung des ausstehenden

Betrages durch den Abnehmer zu erreichen und das Risiko eines Forde-

rungsausfalls zu minimieren. Dies beinhaltet insbesondere die Geltend-

machung aller Rechte an Waren, gegen Abnehmer und dritte Parteien. Der

Versicherungsnehmer ist ebenfalls verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergrei-

fen, die vom Versicherer in Verbindung mit einem potenziellen oder tatsäch-

lichen Forderungsausfall sowohl vor als auch nach einer Entschädigungszah-

lung angeordnet werden. Dies schließt die Einleitung rechtlicher Schritte ein.

Keine Kostenbeteiligung (20800.00) 

Der Versicherer beteiligt sich nicht an den Kosten, die dem Versicherungs-

nehmer bei der Erfüllung seiner Obliegenheit zur Abwendung oder Minde-

rung des Forderungsausfalls oder durch die Einleitung des Inkassos entste-

hen. 

Inkasso-Mindestbetrag (21000.01)

Die Verpflichtung zur Beauftragung des vom Versicherer festgelegten

Unternehmens mit dem Inkasso findet keine Anwendung, solange der bei

Ablauf des maximalen Verlängerungszeitraumes überfällige Betrag gegen

einen Abnehmer geringer oder gleich dem in der Vertragsübersicht festge-

legten Inkasso-Mindestbetrag ist. 

Der Versicherungsnehmer darf das vom Versicherer bestimmte Unternehmen

nicht mit dem Inkasso einer unterhalb dieses Betrages liegenden Forderung

beauftragen. Ebensowenig ist das Unternehmen verpflichtet, solche In-

kassoaufträge auszuführen. Der Versicherer haftet in diesen Fällen nicht für

eventuell entstehende Inkassokosten des Versicherungsnehmers.

Schäden 

Anrechnung von Zahlungen (21300.00) 

Alle Zahlungen, die der Versicherungsnehmer, eine für ihn handelnde

Person oder der Versicherer vor dem Schadentag erhält, werden in Anwen-

dung dieses Versicherungsvertrages in chronologischer Reihenfolge nach

ihrer Fälligkeit auf alle offenen Forderungen gegen den jeweiligen Ab-

nehmer angerechnet. Alle Zahlungen, die der Versicherungsnehmer, eine für

ihn handelnde Person oder der Versicherer nach dem Schadentag erhält,

werden entsprechend dem Verhältnis, in welchem der Versicherungsnehmer

und der Versicherer den Schaden tragen, aufgeteilt. Der Versicherungs-

nehmer ist verpflichtet, den Versicherer über den Erhalt einer entsprechen-

den Zahlung unverzüglich zu benachrichtigen. 

Schäden (21700.00) 

1. Frist zur Anmeldung eines Schadens 

Jeder Schaden, einschließlich aller verfügbaren Informationen, muss bis spä-

testens 12 Monate nach dem Schadentag bei dem Versicherer angemeldet

werden. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alle für die Schadenab-

rechnung erforderlichen Informationen und Unterlagen bis spätestens 12 Mo-

nate, nachdem sie durch den Versicherer angefordert wurden, einzureichen.

2. Rückmeldung des Versicherers 

Der Versicherer übermittelt dem Versicherungsnehmer die Ergebnisse seiner

Schadenprüfung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt aller von ihm angefor-

derten Informationen und Unterlagen. 

3. Schadenberechnung 

Der Forderungsausfall des Versicherungsnehmers ist der Betrag, der dem

Versicherungsnehmer am Schadentag gegen den Abnehmer zusteht, abzüg-

lich aller Einsparungen, die dem Versicherungsnehmer durch die Nichter-

füllung des Vertrages entstehen (einschließlich nicht zu zahlender Provi-

sionen für Agenten). Weiterhin werden in Anwendung der Versicherungs-

vertragsbestimmungen die folgenden Beträge in Abzug gebracht: 

a) vom Abnehmer oder dritten Parteien geleistete Zahlungen (einschließ-

lich Barzahlungen), jedoch unter Ausschluss noch nicht eingelöster

Schecks oder Wechsel;

b) Gutschriften;

c) aufrechenbare oder aufgerechnete Forderungen;

d) Gegenforderungen;

e) Erlöse aus Sicherheiten oder Garantien und

f) Erlöse aus dem Wiederverkauf von zurückgenommenen Waren. 

Als versicherter Schaden gilt der Forderungsausfall des Versicherungsneh-

mers, soweit er sich auf unbezahlte versicherte Forderungen bezieht. Die

Höhe der Entschädigung entspricht entweder dem versicherten Prozentsatz
des versicherten Schadens oder dem versicherten Prozentsatz des Kredit-

limits für den Abnehmer, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist.

4. Abtretung und Zustimmung 

Auf Wunsch des Versicherers können Schadenzahlungen unter der Voraus-

setzung geleistet werden, dass die Gesamtforderung gegenüber einem

Abnehmer einschließlich aller Rechte und Sicherheiten an den Versicherer

abgetreten wird. Auf Wunsch des Versicherers können die Schadenzah-

lungen der vorherigen Anerkennung des Versicherungsnehmers zu der vom

Versicherer erstellten Schadenabrechnung unterliegen. 

Vorläufige Entschädigung bei Bestreiten (22250.00)

Im Falle von Streitigkeiten wird der Versicherer eine vorläufige Entschä-

digung leisten, sofern ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen

vorliegt, welches zur Zufriedenheit des Versicherers belegt, dass das Bestrei-

ten nicht gerechtfertigt ist. Voraussetzung ist, dass die übrigen Versiche-

rungsvertragsbedingungen und Obliegenheiten beachtet wurden. Der Ver-

sicherungsnehmer trägt die Kosten eines solchen Gutachtens.

Die folgenden Bedingungen finden Anwendung:

a) die Höhe der vorläufigen Entschädigung entspricht dem versicherten

Prozentsatz des versicherten Schadens oder des Kreditlimits oder des

Betrages, welcher vom Gutachter als gerechtfertigt anerkannt wurde, je

nachdem, welcher Betrag niedriger ist;

b) der Versicherungsnehmer bleibt verpflichtet, die Rechtsgültigkeit der

Forderung nachzuweisen, entweder einvernehmlich, durch ein rechts-

kräftiges Gerichtsurteil oder einen rechtskräftigen Schiedsgerichtsbe-

schluss;

c) sobald das Bestreiten beigelegt ist, wird eine endgültige Abrechnung

erstellt, wobei die vorläufige Entschädigung in Abzug gebracht wird.

Sofern im Ergebnis ein Betrag zugunsten des Versicherers besteht, ist

dieser unverzüglich nach der endgültigen Abrechnung an den Versiche-

rer zu leisten.

Abzug von erwarteten Erlösen/vorläufige Abrechnung (22500.00) 

Bei der Berechnung der Höhe des Schadens berücksichtigt der Versicherer

auch die zu erwartenden Erlöse. Steht die Höhe des Forderungsausfalls

sechs Monate nach dem Schadentag noch nicht endgültig fest, entschädigt

der Versicherer den Versicherungsnehmer auf der Basis einer vorläufigen

Schadenabrechnung, in der er die von ihm geschätzten zu erwartenden Er-

löse abzieht. Ist eine solche Schätzung nicht möglich, wird zunächst eine

vorläufige Entschädigung in Höhe von 50 % des mutmaßlichen versicherten

Schadens geleistet. Diese Bestimmung findet nur auf Forderungsausfälle,

die auf Insolvenz beruhen, Anwendung. Bei gerichtlich bestätigten langfris-

tigen Insolvenzplänen gilt diese Bestimmung nicht. 

Höchsthaftung des Versicherers (23300.00) 

Die Höchsthaftung ist der Betrag, für den der Versicherer pro Versicherungs-
jahr maximal haftet. Die Höchsthaftung entspricht dem jeweils höheren der

nachstehenden Beträge: 

– der Betrag der Höchsthaftung des Versicherers oder 

– ein Vielfaches der im Hinblick auf das Versicherungsjahr gezahlten Prä-

mien (netto ohne etwaige anfallende Steuern) 

Ungeachtet dessen kann die Höchsthaftung des Versicherers geringer sein

als der versicherte Prozentsatz eines einzelnen Kreditlimits oder der Summe

der Kreditlimite. Der Betrag der Höchsthaftung des Versicherers und das

Vielfache sind in der Vertragsübersicht festgelegt.

Zuordnung von Schadenzahlungen (24500.00) 

Alle Schadenzahlungen des Versicherers werden dem Versicherungsjahr zu-

geordnet, in dem der Schadentag eingetreten ist. 

Forderungsfranchise (26100.00) 

Der Versicherer haftet nicht für Forderungsausfälle, sofern ein Forderungs-

ausfall für den jeweiligen Abnehmer geringer oder gleich hoch ist wie der in

der Vertragsübersicht festgelegte und zum Schadentag gültige Betrag der

Forderungsfranchise. Forderungen oder Teilforderungen, deren Wert unter

dem Betrag der Forderungsfranchise liegt, unterliegen der Prämienpflicht

und sind in den Meldungen zur Prämienberechnung, falls gemäß Versiche-

rungsvertrag erforderlich, anzugeben. 

Obliegenheiten und Folgen der Nichterfüllung 

Informationspflicht (27300.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer alle Informatio-

nen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die der Versicherer zur

Prüfung der Einhaltung der versicherungsvertraglichen Obliegenheiten und

Verpflichtungen durch den Versicherungsnehmer anfordert. Auf Verlangen

des Versicherers hat der Versicherungsnehmer mit einem vereidigten Wirt-

schaftsprüfer oder einer anderen vom Versicherer beauftragten unabhängi-

gen Partei zusammenzuarbeiten, um die Richtigkeit der zur Verfügung

gestellten Angaben und Informationen zu überprüfen. Der Versicherungs-

nehmer garantiert, dass alle zur Verfügung gestellten Informationen und

Unterlagen nach bestem Wissen und Gewissen korrekt sind. Der Versiche-

rungsnehmer ist verpflichtet, unverzüglich alle Informationen und Unter-

lagen, die die im Rahmen des vorliegenden Versicherungsvertrages ver-

sicherten Risiken beeinflussen oder auf die Akzeptanz oder die Beurteilung

der im Rahmen des vorliegenden Versicherungsvertrages versicherten Risi-

ken und Abnehmer durch den Versicherer Einfluss haben könnten, zur Ver-

fügung zu stellen. 

Selbstbehalt (27700.00) 

Der Versicherungsnehmer trägt den Betrag, der über die im Rahmen des

vorliegenden Versicherungsvertrages vom Versicherer zu leistende Entschä-

digung hinausgeht, als unversichertes Risiko ausschließlich selbst. Er darf

diesen nicht anderweitig versichern. 

Konsequenzen der Nichterfüllung von Vertragspflichten (28100.00) 

1. Der Versicherer ist im Einzelfall von der Verpflichtung zur Leistung frei,

ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn der Versicherungsnehmer

eine ihm aufgrund Gesetzes oder des Versicherungsvertrages auferlegte

Verpflichtung oder Obliegenheit nicht erfüllt, es sei denn, dass die Ver-

letzung als unverschuldet anzusehen ist. 

2. Handelt es sich um die Verletzung einer Obliegenheit, die vom Versiche-

rungsnehmer zum Zwecke der Minderung der Gefahr oder Verhinderung

einer Gefahrerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, kann

sich der Versicherer auf Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verlet-

zung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder die

Höhe der vom Versicherer zu erbringenden Entschädigung hatte. 

3. Handelt es sich um die Verletzung einer Obliegenheit, die nach dem Ein-

tritt des Versicherungsfalls zu erfüllen ist, tritt Leistungsfreiheit des Ver-

sicherers ein, wenn die Verletzung auf Vorsatz oder auf grober Fahrläs-

sigkeit beruht. Dies gilt jedoch nicht, wenn die vorsätzliche oder grob

fahrlässige Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-

rungsfalls oder die Höhe der Entschädigung hatte. 

4. Die Anbietungspflicht und die Verpflichtung zur Offenlegung aller Infor-

mationen, insbesondere der zur Prämienberechnung benötigten, sind

einklagbare, vom Versicherungsnehmer zu erfüllende Vertragspflichten.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Vertragspflichten, ist der

Versicherer – ohne dass es einer Kündigung bedarf – von der Verpflich-

tung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung als unverschul-

det anzusehen ist. Außerdem ist der Versicherer für den Fall, dass der

Versicherungsnehmer es versäumt, die für die Prämienberechnung be-

nötigten Informationen während drei aufeinander folgender Meldezeit-

räume zur Verfügung zu stellen, berechtigt, eine auf den letzten drei

Meldungen beruhende Durchschnittsprämie zu berechnen, nachdem er

den Versicherungsnehmer im Hinblick auf dieses Versäumnis gemahnt hat.

Prämie 

Meldungen zur Prämienberechnung (30100.01) 

Nach Ablauf eines jeden in der Vertragsübersicht festgelegten Meldezeit-
raumes ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dem Versicherer seinen

während dieses Meldezeitraumes an die Abnehmer, auf die der Versiche-

rungsvertrag Anwendung findet, fakturierten Umsatz zu melden. Die Mel-

dungen des Versicherungsnehmers sind dem Versicherer an den in der Ver-

tragsübersicht festgelegten Terminen zuzusenden. Forderungen oder Forde-

rungsteile, die explizit vom Versicherungsschutz ausgenommen sind, sind

nicht in die Meldung aufzunehmen. 

Die Meldung hat getrennt nach Abnehmerländern und, falls sich die

Prämiensätze in Abhängigkeit der Zahlungsziele unterscheiden, auch ge-

trennt nach den vereinbarten Zahlungszielen zu erfolgen. 

Die Meldung hat in der Versicherungsvertragswährung oder der Vertrags-

währung zu erfolgen. 

Der Versicherungsnehmer darf von seiner Meldung nicht in Abzug bringen: 

a) Gutschriften, es sei denn, diese beziehen sich auf Korrekturen und

haben keine Auswirkung auf ein bereits versichertes Risiko, für welches

der Versicherer zum Erhalt von Prämie berechtigt ist;

b) das Kreditlimit überschreitende Forderungen;

c) Forderungen, die vor Aufhebung eines Kreditlimits entstehen;

d) Forderungen, die mit Scheck bezahlt werden;

e) Forderungen gegen Abnehmer im Rahmen der Pauschaldeckung;

f) Forderungen, die vor dem Datum der Meldung zur Prämienberechnung

gezahlt werden;

g) Gegenforderungen des Abnehmers und

h) bestrittene Forderungen/Rechnungen.

Sofern keine versicherten Umsätze entstanden sind, ist eine Meldung mit

dem Wert „0“ einzureichen. 

Prämienzahlung (32500.00)

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Prämie und Versicherungsteuer

oder entsprechende Steuer auf die gemeldeten Beträge zu zahlen. Die

Prämie wird auf der Basis des/der in der Vertragsübersicht festgelegten

Prämiensatzes/-sätze berechnet und ist zu den Terminen fällig, die durch

den Versicherer festgelegt werden.

Vorausprämie (32900.00)

Die in der Vertragsübersicht festgelegten Prämienbeträge sind Voraus-
prämien. Diese Beträge verstehen sich netto ohne Versicherungsteuer oder

entsprechende Steuer. Sofern Steuer anfällt, wird sie in der Rechnung an

den Versicherungsnehmer ausgewiesen.

Am Ende des Versicherungsjahres wird die tatsächlich im Hinblick auf die-

sen Zeitraum fällige Prämie auf Grundlage der vom Versicherungsnehmer

erhaltenen Meldungen und des vereinbarten Prämiensatzes berechnet. 

Falls die tatsächlich zu zahlende Prämie die gesamte Vorausprämie über-

schreitet, zahlt der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Differenz.

Falls die tatsächlich zu zahlende Prämie geringer ist als die gesamte Voraus-
prämie, erstattet der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Differenz

zurück. Die Verpflichtung zur Zahlung der vertraglich vereinbarten Mindest-
prämie bleibt hiervon unberührt.

Mindestprämie (33300.00) 

Ist die auf Grundlage der Meldungen des Versicherungsnehmers berechnete

Prämie für ein abgeschlossenes Versicherungsjahr geringer als die in der

Vertragsübersicht festgelegte Mindestprämie, so hat der Versicherungsneh-

mer die Mindestprämie für das abgeschlossene Versicherungsjahr zu zahlen.

Die in der Vertragsübersicht festgelegte Mindestprämie versteht sich netto

ohne Versicherungsteuer oder entsprechende Steuer. Sofern sie Steuern

unterliegt, werden diese dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt. 

Schadenfreiheitsrabatt (36500.01)

Sobald der im Hinblick auf den Bemessungszeitraum zu zahlende Prämien-

betrag feststeht, erstattet der Versicherer dem Versicherungsnehmer einen

Bonus entsprechend dem in der Vertragsübersicht aufgeführten Prozentsatz

der für den Bemessungszeitraum zu zahlenden Nettoprämie (ohne Versiche-

rungsteuer oder entsprechende Steuer). Voraussetzung hierfür ist, dass

während des Bemessungszeitraumes keine Schäden vorlagen, für die der

Versicherer seine Eintrittspflicht anerkannt hat.

Als Bemessungszeitraum gilt jedes Versicherungsjahr.

Für die Anwendung dieser Bonusvereinbarung wird jeder nach Beendigung

oder Nichtverlängerung des Versicherungsvertrages vom Versicherer aner-

kannte Schaden dem letzten Bemessungszeitraum zugerechnet.

Ist in der Vertragsübersicht eine Mindestprämie festgelegt, kann die Anwen-

dung dieser Bonusvereinbarung nicht dazu führen, dass der Versicherungs-

nehmer einen geringeren Prämienbetrag als die für den Bemessungszeit-

raum geltende Mindestprämie zahlt.

Falls der Versicherungsvertrag beendet oder nicht verlängert wird, wird für

den letzten Bemessungszeitraum kein Bonus gewährt.

Vertragslaufzeit und Beendigung des Vertrages 

Vertragslaufzeit und -verlängerung (38500.00) 

Der Vertragsbeginn und die Vertragslaufzeit sind in der Vertragsübersicht

festgelegt. Der Versicherungsvertrag verlängert sich stillschweigend zu den

gleichen Bedingungen und für die gleiche Laufzeit, wenn er nicht durch den

Versicherungsnehmer oder den Versicherer mit einer Frist von zwei Monaten

vor Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird. Falls eine andere zukünf-
tige Vertragslaufzeit in der Vertragsübersicht festgelegt ist, gilt die still-

schweigende Verlängerung für die Dauer dieser zukünftigen Vertragslauf-
zeit. 

Beendigung des Vertrages (39200.00) 

Der Versicherungsvertrag endet automatisch und mit sofortiger Wirkung,

sobald der Versicherungsnehmer zahlungsunfähig im Sinne eines durch die

Gesetzgebung seines Landes definierten Konkurs- oder Insolvenzverfahrens

wird. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein gerichtliches Insolvenzverfahren über

das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde.

Fabrikationsrisiko

Fabrikationsrisiko/Vorlaufdeckung (43500.00)

Der Versicherer entschädigt den Versicherungsnehmer für jeden ihm entste-

henden Forderungsausfall, sofern während des Fabrikationsrisikozeitraumes:

a) die Insolvenz des Abnehmers eintritt oder

b) das Kreditlimit für den Abnehmer aufgrund seiner finanziellen Situation

aufgehoben wird und

c) die Ausführung des Vertrages/Auftrages oder eines Teils des Vertrages/

Auftrages mit dem Abnehmer mit Zustimmung des Versicherers einge-

stellt wird.

Bedingungen (44400.00)

Die folgenden Bestimmungen und Bedingungen finden für die Versicherung

des Fabrikationsrisikos Anwendung: 

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die angefor-

derten Informationen für die Entscheidung über angemessene Maßnah-

men zur Minderung des Forderungsausfalls zur Verfügung zu stellen.

2. Der Vertrag/Auftrag mit dem Abnehmer muss während der Vertragslauf-
zeit abgeschlossen worden sein.

3. Der Fabrikationsrisikozeitraum beginnt mit dem Datum des Vertrags-/

Auftragssabschlusses und läuft bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Ver-

sicherungsschutz für das Delkredererisiko beginnt. Dieser Zeitraum darf

den in der Vertragsübersicht festgelegten maximalen Fabrikationsrisiko-
zeitraum nicht überschreiten.

4. Der Versicherer berechnet den versicherten Forderungsausfall wie folgt:

alle Selbstkosten, u. a. Kosten und Ausgaben sowie sonstige Beträge, die

der Versicherungsnehmer im Hinblick auf eingegangene Verpflichtun-

gen, insbesondere zum Zweck der Erfüllung des nicht fortgeführten Ver-

trages/Auftrages oder eines Teils des Vertrages/Auftrages, nicht früher

als 6 Monate vor Einstellung der Vertragsausführung zahlen musste.

Sämtliche Gewinnanteile sowie die Prämien für diese Versicherung wer-

den bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt.

Die Erlöse aus dem Wiederverkauf oder der anderweitigen Nutzung von

Waren, Materialien oder Rohmaterialien oder alle anderen Beträge, die

der Versicherungsnehmer erhält, werden vom Betrag des Forderungsaus-

falls abgezogen.

Der durch das Fabrikationsrisiko versicherte Forderungsausfall ist auf

den vertraglich vereinbarten Preis des nicht fortgeführten Vertrags/Auf-

trags(-teils) mit dem Abnehmer beschränkt.

Der Betrag der Entschädigungszahlung entspricht dem versicherten
Prozentsatz des versicherten Forderungsausfalls oder dem versicherten
Prozentsatz des Kreditlimits für den Abnehmer. Hierfür ist der Betrag

maßgebend, der niedriger ist.

Der Versicherer haftet für das Fabrikations- und Delkredererisiko zusam-

men maximal bis zur Höhe des versicherten Prozentsatzes des Kredit-

limits.

5. Als Schadentag für das Fabrikationsrisiko gilt der Tag, an dem die Aus-

führung des jeweiligen Vertrags/Auftrag(-teils) eingestellt wird.

6. Vom Fabrikationsrisiko ausgeschlossen sind Verträge/Aufträge, die nach

einem der folgenden Ereignisse abgeschlossen werden:

a) der Versicherer hebt das Kreditlimit für den Abnehmer auf;

b) der Versicherer hebt den Versicherungsschutz im Hinblick auf das

Land des Abnehmers auf;

c) die Zahlung einer Forderung ist bei Ablauf des maximalen Verlänge-
rungszeitraumes noch immer nicht bezahlt und somit überfällig;

d) der Versicherungsnehmer hat seine offenen Forderungen gegen

einen Abnehmer zum Inkasso gegeben oder

e) der Abnehmer befindet sich in Insolvenz.

7. Falls der Versicherer mittels schriftlicher Benachrichtigung Bedingungen

zum Versicherungsschutz für Abnehmer in einem bestimmten Land

gemäß der Länderliste ändert, findet diese Änderung auf alle Verträge/

Aufträge Anwendung, die nach dem in der Änderungsmitteilung ange-

gebenen Datum abgeschlossen werden. 

8. Wird der Versicherungsvertrag nicht verlängert oder beendet, endet das

Fabrikationsrisiko für alle am letzten Gültigkeitsdatum des Versiche-

rungsvertrages ausstehenden Verträge/Aufträge. Der Versicherer haftet

nicht für Forderungsausfälle, die nach diesem Datum eintreten.

Sonstiges 

Kommunikation (44700.00) 

Der Versicherungsnehmer sollte im Rahmen seiner Kommunikation im Hin-

blick auf die Vertragsverwaltung und die Erfüllung seiner Verpflichtungen

aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag die Möglichkeiten seiner Inter-

netverbindung mit dem Versicherer nutzen, die der Versicherer ihm zu die-

sem Zweck zur Verfügung stellt. Der Versicherer kann im Rahmen seiner

Kommunikation mit dem Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Vertrags-

verwaltung und die Bekanntgabe von Vertragsänderungen (wie u. a. Ände-

rungen in den Länderbedingungen) seine Internetverbindung mit dem Ver-

sicherungsnehmer einsetzen.

Vertragsübertragung (45100.00) 

Der Versicherungsnehmer kann den vorliegenden Versicherungsvertrag oder

die aus ihm entstehenden Rechte nur mit der vorherigen schriftlichen Zu-

stimmung durch den Versicherer übertragen oder abtreten. 

Zustimmung zum Erwerb von Sicherheiten (45500.00) 

Mit der Unterzeichnung des vorliegenden Versicherungsvertrages ermäch-

tigt der Versicherungsnehmer den Versicherer und erteilt seine Zustimmung

dazu, im gemeinsamen Interesse Sicherheiten zu erwerben und/oder Verein-

barungen im Hinblick auf Forderungen zu treffen, für die der Versicherer

Versicherungsschutz im Rahmen des vorliegenden Versicherungsvertrages

gewährt hat. 

Versicherungsvertragswährung und Umrechnung (46700.00) 

Für den vorliegenden Versicherungsvertrag ist die in der Vertragsübersicht

festgelegte Versicherungsvertragswährung maßgeblich. Für Meldungen zur

Prämienberechnung und für die Berechnung von Schäden werden Beträge

in einer anderen Währung als der Versicherungsvertragswährung in diese

umgerechnet. Hierzu wird der Wechselkurs zu Grunde gelegt, der am letz-

ten Arbeitstag des Monats, in dem der Versicherungsschutz begonnen hat,

gültig war. Vom Versicherungsnehmer, einer in seinem Namen handelnden

Person oder vom Versicherer nach dem Schadentag in einer anderen Wäh-

rung als der Versicherungsvertragswährung erhaltene Beträge werden in

diese umgerechnet. Hierzu wird der Wechselkurs zu Grunde gelegt, der am

Tag des Zahlungseingangs gültig war. Der für ein bestimmtes Datum gelten-

de Wechselkurs ist der bei Börsenschluss ausgegebene Mittelkurs der Euro-

päischen Zentralbank, oder, falls die Europäische Zentralbank einen solchen

Kurs nicht ausgegeben hat, der des Londoner Devisenmarktes, oder, falls

der Londoner Devisenmarkt einen solchen Kurs nicht angegeben hat, der

der Zentralbank des Landes des Versicherungsnehmers. 

Lastschrifteinzug (47100.00) 

Prämien und Prüfungsgebühren einschließlich etwaigen anfallenden Steu-

ern sind per Lastschriftverfahren zu zahlen. 

Vertraulichkeitsrevers (47300.00) 

Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, sämtliche Informationen streng

vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Weiterhin

übernimmt der Versicherungsnehmer die Verpflichtung, den Versicherer von

Schäden freizustellen, die dadurch entstehen können, dass Dritte Zugang zu

den vertraulichen Informationen erhalten haben. Alle Informationen, u. a.

einschließlich Kreditlimitentscheidungen, enthalten keine verbindlichen

Aussagen. Der Versicherer übernimmt keine Haftung für Schäden, die der

Versicherungsnehmer dadurch erleidet, dass er diese Information verwen-

det, insbesondere für seine eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen. 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache (47500.00) 

Der Versicherungsvertrag unterliegt dem in der Vertragsübersicht festgeleg-

ten anwendbaren Recht. Alle zwischen dem Versicherer und dem Versiche-

rungsnehmer in Verbindung mit dem vorliegenden Versicherungsvertrag

entstehenden Streitigkeiten unterliegen dem Gerichtsstand des in der Ver-

tragsübersicht festgelegten zuständigen Gerichts oder Schiedsgerichts. Die

Vertragssprache ist in der Vertragsübersicht festgelegt. Hat der Versicherer

Übersetzungen des Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellt, gilt die

in der Vertragssprache ausgestellte Version als bindend, sollte es zu Wider-

sprüchen oder Unterschieden in der Auslegung kommen.

Laufende Versicherung (47550.00)

Dieser Kreditversicherungsvertrag fällt unter die „laufende Versicherung“ im

Sinne des § 53 Versicherungsvertragsgesetz.

Vertragsbedingungen zur Bauforderungsausfall-Versicherung



Gegenstand der Versicherung (00200.00) 

Der Versicherer hat dem in der Vertragsübersicht genannten Versicherungs-

nehmer den vorliegenden Versicherungsvertrag ausgestellt. Der Versicherer

verpflichtet sich, dem Versicherungsnehmer gemäß den Bestimmungen und

Bedingungen dieses Versicherungsvertrages den Ausfall von versicherten

Forderungen zu ersetzen, sofern dieser durch einen eingetretenen Versiche-

rungsfall entsteht. Der Schadentag muss innerhalb der in der Vertragsüber-

sicht festgelegten Vertragslaufzeit eintreten. 

Versicherungsfälle 

Insolvenz (00300.00) 

In Anwendung des Versicherungsvertrages sind unter dem Versicherungsfall

Insolvenz abschließend die folgenden Situationen oder Fälle zu verstehen:

a) Die Eröffnung eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens oder Verwal-

tungsverfahrens nach dem Gesetz des Heimatlandes des Abnehmers,

wodurch die Vermögenswerte und Geschäftsvorgänge des Abnehmers

der Kontrolle oder Überwachung eines Gerichts oder einer vom Gericht

oder aufgrund Gesetzes bestellten Person zum Zweck der Neuorganisa-

tion oder Auflösung des Abnehmers oder zur Umschuldung, Aussetzung

oder Tilgung seiner Schulden unterstellt werden;

b) Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wurde vom Gericht mangels

Masse abgewiesen oder eingestellt;

c) Die Zwangsvollstreckung aus einem Titel durch den Versicherungsneh-

mer reicht nicht zur vollen Befriedigung des geschuldeten Betrages aus;

d) Ein außergerichtlicher endgültiger Vergleich wurde mit allen oder der

Mehrheit der Gläubiger abgeschlossen, und der Versicherer hat vorher

seine Zustimmung erteilt;

e) Der Versicherungsnehmer kann dem Versicherer nachweislich zu dessen

Zufriedenheit belegen, dass die finanzielle Lage des Abnehmers sich

derart gestaltet, dass die Einleitung oder Fortführung gerichtlicher

Schritte zu keinem wirtschaftlichen Ergebnis führen wird; 

f) Solche Situationen oder Fälle, die – ausschließlich nach Einschätzung

des Versicherers – in ihrem Wesen oder ihren Auswirkungen den oben

unter a) bis d) aufgeführten Situationen und Fällen gleichwertig sind.

Für diesen Versicherungsfall gilt als Schadentag: für a) und b) das Datum

des Gerichtsurteils oder Gerichtsbeschlusses; für c) der Tag, an dem die

Fruchtlosigkeit der Zwangsvollstreckung attestiert wurde; für d) der Tag, an

dem alle oder die Mehrheit der Gläubiger dem Vergleich zugestimmt haben;

für e) und f) der Tag, an dem der Versicherer den Versicherungsnehmer

schriftlich darüber informiert hat, dass er sich eine entsprechende Meinung

gebildet hat.

Protracted Default (00700.00) 

In Anwendung des Versicherungsvertrages liegt der Versicherungsfall

Protracted Default vor, wenn ein Abnehmer seiner Zahlungsverpflichtung

hinsichtlich einer Forderung nicht innerhalb der in der Vertragsübersicht

festgelegten Karenzfrist nachkommt. Ist in der Länderliste eine längere

Karenzfrist für das Land des Abnehmers festgelegt, so ist diese maßgeblich.

Die Karenzfrist beginnt mit dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum einer

Forderung. Für diesen Versicherungsfall gilt als Schadentag das Datum, an

dem die maßgebliche Karenzfrist abläuft. Der Versicherer ist jedoch nur

dann zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer das Inkasso

über die Gesamtsumme der offenen Forderungen gegen den jeweiligen

Abnehmer spätestens 30 Tage, nachdem der maximale Verlängerungs-
zeitraum für die unbezahlte Forderung mit dem frühesten Fälligkeitsdatum

abgelaufen ist, dem vom Versicherer festgelegten Unternehmen übertragen

und die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt

hat. 

Inkassounternehmen (00710.00) 

Das vom Versicherer festgelegte Unternehmen ist in der Vertragsübersicht

unter Inkassounternehmen oder -dienstleister spezifiziert. 

Ausgeschlossene Versicherungsfälle 

Allgemeine Haftungsausschlüsse (01200.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind: 

a) Forderungsausfälle, die direkt oder indirekt entstehen oder mitverur-

sacht werden durch ionisierende, radioaktive, giftige, explosive oder

sonstige gefährliche oder kontaminierende Eigenschaften oder Auswir-

kungen einer explosiven atomaren Einrichtung oder einer ihrer Kompo-

nenten, nukleare Brennmaterialien, Verbrennung oder nuklearen Abfall;

b) Forderungsausfälle, die zurückzuführen sind auf Streitigkeiten, in denen

der Abnehmer aus irgendeinem Grund für sich in Anspruch nimmt, zu der

(teilweisen) Zurückhaltung der Zahlungen oder der Nichtausführung

einer seiner vertraglichen Verpflichtungen berechtigt zu sein. Dieser

Ausschluss gilt nur so lange, bis die Streitigkeit zu Gunsten des Versiche-

rungsnehmers beigelegt wurde, entweder einvernehmlich, durch ein

rechtskräftiges Gerichtsurteil oder einen rechtskräftigen Schiedsge-

richtsbeschluss;

c) Forderungsausfälle, die dadurch entstehen oder mitverursacht werden,

dass der Versicherungsnehmer, einer seiner Vertreter oder eine für den

Versicherungsnehmer handelnde Person es unterlassen hat, die Bestim-

mungen und Bedingungen des Vertrages zu erfüllen oder die geltenden

gesetzlichen Bestimmungen, Regelungen oder Anordnungen zu befol-

gen;

d) Forderungsausfälle, die der Versicherungsnehmer aufgrund der Nichtein-

holung von Import-, Export- oder anderen Genehmigungen erleidet, die

für die Vertragserfüllung notwendig sind oder bei denen im Falle der

Vertragserfüllung gegen devisenrechtliche Vorschriften verstoßen

würde. Dieser Ausschluss findet keine Anwendung, wenn diese Geneh-

migungen erst nach dem Beginn des Versicherungsschutzes für die

jeweilige Forderung erforderlich wurden bzw. diese devisenrechtlichen

Vorschriften erst nach diesem Zeitpunkt in Kraft getreten sind;

e) Forderungsausfälle in Verbindung mit einem Drittland, sofern Waren in

ein anderes Land als das des Abnehmers geliefert, Dienstleistungen dort

erbracht oder Zahlungen dort(hin) erfolgen sollen, es sei denn, der Ver-

sicherer trifft schriftlich eine anderweitige Entscheidung.

Ausschluss des Politischen Risikos (01300.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungsausfälle, die

direkt oder indirekt entstehen durch oder zurückzuführen sind auf:

a) ein allgemeines Moratorium, erlassen von der Regierung des Landes des

Abnehmers oder eines anderen Landes, über das die Zahlung vorzuneh-

men ist;

b) politische Ereignisse, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Devisenknappheit,

Geldentwertung oder -schwankungen oder gesetzliche oder administra-

tive Maßnahmen im Land des Abnehmers, die den Transfer der vom

Abnehmer vertragsmäßig erfolgten Zahlungen verhindern oder verzö-

gern; 

c) Krieg (einschließlich Bürgerkrieg, Kampfhandlungen, Aufstand und Auf-

ruhr), Revolution oder Volksunruhen;

d) Wirbelstürme, Überflutungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Flutwellen

oder andere Arten von Naturkatastrophen oder höherer Gewalt;

e) die Einführung von Import- oder Exportbeschränkungen oder der Wider-

ruf von Import- oder Exportlizenzen oder andere Maßnahmen einer Re-

gierung, die die Vertragserfüllung verhindern.

Versicherte Forderungen 

Versicherte Forderungen (01700.00) 

Versichert sind Forderungen, die dem Versicherungsnehmer zustehen: 

a) gegen Abnehmer in Ländern, die in der Länderliste aufgeführt sind und

b) die aus dem regelmäßigen Geschäftsbetrieb des Versicherungsnehmers

entstehen, wie in der Vertragsübersicht festgelegt und

c) die sich auf innerhalb der Vertragslaufzeit versandte Waren oder er-

brachte Dienstleistungen beziehen und

d) für die dem Versicherungsnehmer ein für diesen Abnehmer gültiges Kre-

ditlimit vorliegt und

e) für die das mit dem Abnehmer vereinbarte Zahlungsziel nicht das in der

Vertragsübersicht festgelegte maximale Zahlungsziel, ermittelt ab dem

Tag der Fakturierung, überschreitet und 

f) die die Bedingungen für den Versicherungsschutz im Hinblick auf das

Land des Abnehmers gemäß der Länderliste erfüllen.

Privatpersonen (01900.00) 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Forderungen gegen Ab-

nehmer, die Privatkunden sind und keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.

Fakturierungszeitraum (02100.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb des in der Vertragsüber-

sicht festgelegten Fakturierungszeitraumes seine Rechnungen gegen seine

Abnehmer zu erstellen. Der Fakturierungszeitraum berechnet sich wie folgt: 

a) für Warenlieferungen: ab dem Versanddatum der Waren; 

b) für Dienstleistungen: ab dem Datum, an dem der Versicherungsnehmer

die Dienstleistungen erbracht hat, für die er gegenüber seinem Abneh-

mer zum Erhalt von Zahlungen berechtigt ist. 

Umsatzsteuer (02400.00) 

Die Umsatzsteuer oder eine der Umsatzsteuer entsprechende Steuer auf

versicherte Forderungen ist entweder in den Versicherungsschutz einge-

schlossen oder ausgeschlossen. Dieser Punkt wird in der Vertragsübersicht

festgelegt. 

Konsignationslager (02700.01)

Sofern der Versicherungsnehmer Waren auf Konsignationslagerbasis liefert,

beginnt der Versicherungsschutz mit der Warenentnahme durch den Abneh-

mer oder eine mit seinem Einverständnis oder mit seiner Genehmigung han-

delnde Person aus dem Konsignationslager. Voraussetzung für den Versiche-

rungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer dem Abnehmer die entspre-

chenden Forderungen innerhalb von 30 Tagen nach Entnahme der Waren in

Rechnung stellt.

Sofern das Fabrikationsrisiko im Rahmen dieses Vertrags versichert ist, fin-

det dieses keine Anwendung auf Konsignationslagerverträge.

Altsaldendeckung (04200.01)

In den Versicherungsschutz eingeschlossen sind auch bei Vertragsbeginn
bestehende offene Forderungen aus Warenlieferungen oder Dienstleistun-

gen, soweit sie maximal 3 Monate vor dem Vertragsbeginn entstanden sind

und allen übrigen Versicherungsvertragsbestimmungen entsprechen. 

Ausgeschlossene Forderungen 

Ausgeschlossene Forderungsausfälle (05400.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungsausfälle:

a) in Bezug auf Fälligkeits- und/oder Verzugszinsen;

b) in Bezug auf Vertragsstrafen oder Schadensersatz, gleichgültig ob ver-

traglich oder anderweitig geregelt, auf deren Zahlung der Versiche-

rungsnehmer gegen den Abnehmer zusätzlich zu den ausstehenden For-

derungen einen Anspruch hat; 

c) in Bezug auf Bankkosten, es sei denn, es ist vertraglich festgelegt, dass

diese als Teil der ausstehenden Forderungen gegen einen Abnehmer gel-

ten;

d) in Bezug auf alle Kosten, die dem Versicherungsnehmer bei der Beile-

gung von Streitfragen zwischen ihm und seinen Abnehmern oder die

dem Versicherungsnehmer aufgrund gegen ihn oder von ihm eingeleite-

ter rechtlicher Schritte entstehen;

e) soweit diese durch andere Versicherungen, die der Versicherungsnehmer

abgeschlossen hat oder von denen ihm rechtmäßig Zahlungen oder Ent-

schädigungen zustehen, gedeckt sind (oder gedeckt wären, falls der vor-

liegende Versicherungsvertrag nicht existieren würde).

Ausgeschlossene Abnehmer 

Ausschluss von verbundenen Unternehmen (08400.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungen gegen Abneh-

mer, die der mittelbaren oder unmittelbaren Kontrolle des Versicherungs-

nehmers unterliegen oder an denen er mittelbar oder unmittelbar beteiligt

ist, oder gegen Abnehmer, die eine solche Kontrolle über den Versiche-

rungsnehmer ausüben oder über eine solche Beteiligung an seinen

Geschäftsanteilen verfügen, es sei denn, der Versicherer trifft schriftlich

eine anderweitige Entscheidung. 

Ausschluss von öffentlich-rechtlichen Abnehmern (08700.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungen gegen Staaten

sowie alle staatlichen Institutionen, Organisationen oder sonstigen Körper-

schaften, die nicht insolvenzfähig sind. 

Kreditlimite 

Kreditlimite (09600.00) 

Kreditlimite legen den Höchstbetrag und die Bedingungen fest, zu denen

der Versicherer eine Haftung für einen Abnehmer, auf den der Versiche-

rungsvertrag Anwendung findet, übernimmt. Der Versicherungsnehmer be-

nötigt für jeden Abnehmer, auf den der Versicherungsvertrag Anwendung

findet, ein Kreditlimit. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unverzüg-

lich ein Kreditlimit festzusetzen. Ein Kreditlimit muss jedoch spätestens vor

Eintritt des Schadenfalls vorliegen. Forderungen, die das Kreditlimit über-

steigen, rücken insoweit in den Versicherungsschutz nach, als durch Bezah-

lung älterer, innerhalb des Kreditlimits liegender Forderungen ein solches

Nachrücken in den Versicherungsschutz ermöglicht wird. 

Kreditlimitentscheidungen/Kreditmitteilungen (10400.00) 

Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherer eine Kreditlimitentschei-

dung erhalten, nachdem er vorab ein Kreditlimit für den benötigten Betrag

beim Versicherer beantragt hat. Diese Kreditlimitentscheidung erfolgt in

Form einer schriftlichen oder elektronischen Kreditmitteilung. Der Versiche-

rer ist jederzeit und aus beliebigen Gründen berechtigt, Bestimmungen und

Bedingungen an die Kreditlimitentscheidung zu knüpfen. Diese Bestimmun-

gen und Bedingungen können die Versicherungsvertragsbestimmungen än-

dern oder außer Kraft setzen. Der Versicherer kann ebenfalls jederzeit und

aus beliebigen Gründen die Kreditlimitentscheidungen ändern, herabsetzen

oder aufheben. Änderungen, Herabsetzungen und Aufhebungen gelten

nicht rückwirkend. Kreditlimitentscheidungen bleiben so lange gültig, bis sie

vom Versicherer aufgehoben werden oder der Versicherungsvertrag endet.

Credit Checks (10800.01) 

Der Versicherungsnehmer kann eine Kreditlimitentscheidung durch Nutzung

der Credit Check-Einrichtung des Kreditversicherungs-Online-Systems

erhalten. Ein positiver Online-Credit Check führt zu einem Kreditlimit für

den in der Vertragsübersicht als Credit Check-Betrag festgelegten Betrag.

Ein negativer Online-Credit Check entspricht einer Limitablehnung. Der

Versicherer kann jederzeit und aus beliebigen Gründen Credit Checks aufhe-

ben, wobei diese Aufhebung nicht rückwirkend gilt. Credit Checks bleiben

so lange gültig, bis sie vom Versicherer aufgehoben werden oder der

Versicherungsvertrag endet. 

Maximaler Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite (10950.01)

Der maximale Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite sollte nicht den in

der Vertragsübersicht festgelegten maximalen Gesamtbetrag der gewährten
Kreditlimite überschreiten. Sobald der maximale Gesamtbetrag der gewähr-

ten Kreditlimite diesen Betrag erreicht, hat der Versicherer das Recht, die

Bearbeitung weiterer Kreditlimitanträge zurückzustellen. Der Versicherungs-

nehmer wird schriftlich informiert, sobald der Versicherer dieses Recht aus-

übt.

Um dies zu vermeiden, sollte der Versicherungsnehmer regelmäßig den

maximalen Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite reduzieren, indem er

nicht mehr benötigte existierende Kreditlimitentscheidungen streicht oder

herabsetzt.

Prüfungsgebühren (11200.00) 

Der Versicherungsnehmer hat die in der Vertragsübersicht festgelegten Prü-
fungsgebühren zu zahlen. Die aufgeführten Beträge verstehen sich netto

ohne Steuer. Sofern sie Steuern unterliegen, werden diese gemeinsam mit

den angefallenen Prüfungsgebühren dem Versicherungsnehmer in Rech-

nung gestellt. 

Kreditprüfungsgesellschaft (13000.00) 

Alle Limitanträge muss der Versicherungsnehmer an den Versicherer richten.

Der Versicherer wird den Versicherungsnehmer über seine Entscheidung

schriftlich oder elektronisch informieren. Die Prüfung und Überwachung der

zu versichernden Abnehmer übernimmt der Versicherungsnehmer selbst. Zur

Erfüllung dieser Verpflichtung bedient sich der Versicherungsnehmer aus-

schließlich der in der Vertragsübersicht aufgeführten Kreditprüfungsgesell-
schaft. Der Versicherungsnehmer bevollmächtigt hiermit unwiderruflich den

Versicherer, in seinem Namen und für seine Rechnung - bzw. im Falle von

mitversicherten Gesellschaften in deren Namen und für deren Rechnung –

die Kreditprüfungsgesellschaft zu beauftragen, die Prüfung und Überwa-

chung der Abnehmer durchzuführen, für die eine Kreditlimitentscheidung

notwendig ist, und das Ergebnis unmittelbar und ausschließlich dem Versi-

cherer mitzuteilen. Unbeschadet der Übertragung der Kreditprüfung und 

-überwachung auf die Kreditprüfungsgesellschaft ist der Versicherungs-

nehmer nach wie vor dazu verpflichtet, dem Versicherer alle Umstände mit-

zuteilen, die für die Beurteilung des Risikos relevant sind. Der Versicherer ist

dazu berechtigt, die Kreditprüfungsgesellschaft hiervon zu unterrichten. Die

in der Vertragsübersicht festgesetzten Prüfungsgebühren unterliegen nicht

der Versicherungsteuer, sondern werden zuzüglich der Umsatzsteuer dem

Versicherungsnehmer ausschließlich durch die Kreditprüfungsgesellschaft in

Rechnung gestellt. Soweit der Versicherungsnehmer die Kreditprüfungs-
gesellschaft im Namen und für Rechnung der mitversicherten Gesellschaf-

ten beauftragt, werden die Prüfungsgebühren unmittelbar der jeweiligen

mitversicherten Gesellschaft in Rechnung gestellt. Sofern die mitversicherte

Gesellschaft ihren Sitz außerhalb Deutschlands hat, entsteht keine deutsche

Umsatzsteuer. Auf die Prüfungsgebühren entfallende ausländische Ver-

kehrssteuern oder entsprechende Steuern gehen zu Lasten der jeweiligen

mitversicherten Gesellschaft. Versicherungsnehmer und/oder die mitver-

sicherte Gesellschaft(en) sind damit einverstanden, dass die Kreditprüfungs-
gesellschaft die Rechnungen dem Versicherungsnehmer bzw. der jeweiligen

mitversicherten Gesellschaft direkt zuleitet.

Pauschaldeckung durch Bank-, Handelsauskünfte (13200.02) 

Für Abnehmer in Ländern, für die gemäß der Länderliste die Pauschal-

deckung möglich ist, kann der Versicherungsnehmer unter Zugrundelegung

von Kreditauskünften selbst ein Kreditlimit festsetzen. Die folgenden Be-

dingungen finden hierbei Anwendung:

a) die Kreditauskunft muss von einer unabhängigen Kreditauskunftei oder

einer Bank im Land des Versicherungsnehmers oder im Land des Abneh-

mers stammen;

b) die Auskunft darf keine negativen Informationen enthalten und muss

das vom Versicherungsnehmer benötigte Kreditlimit durch einen Betrag

oder ein Rating positiv bewerten;

c) der Versicherungsnehmer darf in den zwölf Monaten vor Beginn des Ver-

sicherungsschutzes keinen Forderungsausfall durch den jeweiligen

Abnehmer erlitten haben und

d) jede Kreditlimitentscheidung durch den Versicherer (einschließlich

Limitablehnung) setzt ab ihrem Ausstellungsdatum alle durch den Versi-

cherungsnehmer im Rahmen der Pauschaldeckung festgesetzten Kredit-

limite für den jeweiligen Abnehmer außer Kraft. Nach einer Limitableh-

nung kann der Versicherungsnehmer jedoch selbst wieder ein Kreditlimit

im Rahmen der Pauschaldeckung festsetzen; dieses Pauschallimit gilt

nur für Forderungen, für die der Versicherungsschutz nicht früher als 12

Monate nach der letzten, aktuellsten Limitablehnung beginnt.

Ein aufgrund von Kreditauskünften festgesetztes Kreditlimit:

a) ist für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der Auskunft gül-

tig und

b) darf den in der Vertragsübersicht festgelegten Betrag der Pauschal-
deckung nicht überschreiten.

Pauschaldeckung durch Zahlungserfahrung (13600.02)

Für Abnehmer in Ländern, für die gemäß der Länderliste die Pauschal-

deckung möglich ist, kann der Versicherungsnehmer unter Berücksichtigung

von Zahlungserfahrungen selbst ein Kreditlimit festsetzen.

Die folgenden Bedingungen finden hierbei Anwendung:

a) das Kreditlimit entspricht der Summe der Zahlungen, die der Versiche-

rungsnehmer vor Beginn des Versicherungsschutzes im Zeitraum von 12

Monaten vor Ablauf des maximalen Verlängerungszeitraumes von dem

jeweiligen Abnehmer erhalten hat;

b) der Versicherungsnehmer darf in den zwölf Monaten vor Beginn des Ver-

sicherungsschutzes keinen Forderungsausfall durch den jeweiligen

Abnehmer erlitten haben und

c) jede Kreditlimitentscheidung durch den Versicherer (einschließlich Limi-

tablehnung) setzt ab ihrem Ausstellungsdatum alle durch den Versiche-

rungsnehmer im Rahmen der Pauschaldeckung festgesetzten Kreditlimi-

te für den jeweiligen Abnehmer außer Kraft.  Nach einer Limitablehnung

kann der Versicherungsnehmer jedoch selbst wieder ein Kreditlimit im

Rahmen der Pauschaldeckung festsetzen; dieses Pauschallimit gilt nur

für Forderungen, für die der Versicherungsschutz nicht früher als 12

Monate nach der letzten, aktuellsten Limitablehnung beginnt.

Ein aufgrund von Zahlungserfahrungen festgesetztes Kreditlimit: 

a) kann nur für solche Forderungen gelten, die dem Abnehmer keine gün-

stigeren Zahlungsbedingungen oder dem Versicherungsnehmer weniger

Sicherheiten einräumen als die, auf welchen die Pauschaldeckung auf-

grund von Zahlungserfahrungen beruht und

b) darf den in der Vertragsübersicht festgelegten Betrag der Pauschal-
deckung nicht überschreiten.

Länderbedingungen 

Länderbedingungen (15600.00) 

Der Versicherer kann im Hinblick auf ein bestimmtes Land jederzeit die

Bedingungen für den Versicherungsschutz ändern oder den Versicherungs-

schutz aufheben und die Länderliste entsprechend anpassen. Diese Ände-

rung oder Aufhebung gilt nicht rückwirkend und findet auf Warenlieferun-

gen oder Dienstleistungen Anwendung, die nach dem in der geänderten

Länderliste festgelegten Datum versandt oder erbracht werden. 

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes, Informationspflichten 

Beginn des Versicherungsschutzes (16500.00) 

Der Versicherungsschutz für jede einzelne Forderung beginnt: 

a) für Warenlieferungen: mit dem Versand der Ware. Der Versand gilt als

ausgeführt, wenn der Versicherungsnehmer oder eine in seinem Namen

handelnde Person den Besitz an der Ware aufgibt zum Zweck der Erfül-

lung seiner vertraglichen Verpflichtungen mit dem Abnehmer; 

b) für Dienstleistungen: sobald der Versicherungsnehmer an den Abnehmer

eine Rechnung für die jeweils erbrachte Dienstleistung versandt hat.

Maximaler Verlängerungszeitraum (16900.00) 

Sofern im Einzelfall erforderlich, kann der Versicherungsnehmer einer

Verlängerung des ursprünglichen Fälligkeitsdatums einer Forderung zustim-

men, vorausgesetzt, diese Verlängerung liegt innerhalb des maximalen

Verlängerungszeitraumes, der in der Vertragsübersicht festgelegt ist.

Stimmt der Versicherungsnehmer einer Verlängerung der Fälligkeit über den

maximalen Verlängerungszeitraum hinaus zu oder erlaubt er eine solche

Verlängerung, besteht kein Recht auf Entschädigung für diese Forderung,

es sei denn, der Versicherer hat einer solchen Verlängerung vorab schriftlich

zugestimmt.

Für die Anwendung der Versicherungsvertragsbestimmungen gilt weiterhin

das ursprüngliche Fälligkeitsdatum.

Eine solche Verlängerung ist nicht möglich im Falle von Wechseln,

Schuldscheinen, Zahlung gegen Dokumente (cash against documents),

Dokumenten gegen Akzept/Zahlung eines Sichtwechsels oder falls die

Zahlung mit einem Akkreditiv zu leisten ist.

Automatische Beendigung des Versicherungsschutzes (17300.01) 

Der Versicherer haftet nicht für Forderungsausfälle aus Warenlieferungen

oder Dienstleistungen, die nach einem der folgenden Umstände versandt

bzw., im Falle von Dienstleistungen, fakturiert werden: 

a) die Forderung gegen einen Abnehmer ist bei Ablauf des in der Ver-

tragsübersicht festgelegten maximalen Verlängerungszeitraumes noch

immer unbezahlt und damit überfällig. Sobald diese Forderung bezahlt

ist, besteht wieder Versicherungsschutz für Warenlieferungen oder

Dienstleistungen, die nach dem Tag des Zahlungseinganges versandt,

bzw., im Falle von Dienstleistungen, fakturiert werden, vorausgesetzt es

liegt kein anderer Umstand vor, der zur automatischen Beendigung des

Versicherungsschutzes führt; 

b) der Versicherungsnehmer hat ein Inkassounternehmen mit der Beitrei-

bung von Forderungen gegen den jeweiligen Abnehmer beauftragt.

Sobald diese Forderungen bezahlt sind, besteht wieder Versicherungs-

schutz für Warenlieferungen oder Dienstleistungen, die nach dem Tag

des Zahlungseinganges versandt bzw., im Falle von Dienstleistungen,

fakturiert werden, vorausgesetzt, es liegt kein anderer Umstand vor, der

zur automatischen Beendigung des Versicherungsschutzes führt; 

c) Insolvenz des Abnehmers oder 

d) der Versicherer hebt die Kreditlimitentscheidung für einen Abnehmer oder

den Versicherungsschutz im Hinblick auf das Land des Abnehmers auf. 

Verpflichtung zur Meldung einer Überschreitung des maximalen
Verlängerungszeitraumes (18500.01)

Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer innerhalb von 30 Tagen

schriftlich zu informieren, sofern eine Forderung gegen einen Abnehmer bei

Ablauf des maximalen Verlängerungszeitraumes unbezahlt und damit über-

fällig ist. Dies gilt nicht, wenn die Forderung innerhalb dieser 30 Tage be-

zahlt wird. 

Verpflichtung zur Mitteilung negativer Informationen (18900.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer unverzüglich über

Umstände oder Ereignisse zu informieren, die zu einem Schaden führen

können. Solche Umstände oder Ereignisse liegen u. a. vor, wenn: 

a) der Abnehmer um eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums über den

maximalen Verlängerungszeitraum hinaus bittet; 

b) der Abnehmer die Ware oder Dokumente nicht annimmt, wenn Zahlung

gegen Dokumente (cash against documents) vereinbart war; 

c) die Insolvenz des Abnehmers droht oder eingetreten ist; 

d) der Versicherungsnehmer Grund zu der Annahme hat, dass der Abneh-

mer nicht in der Lage ist oder wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird,

seine Vertragspflichten zu erfüllen; 

e) ein Wechsel oder ein Scheck des Abnehmers mangels Deckung nicht ein-

gelöst wird; 

f) rechtliche Schritte aufgrund einer ausstehenden Zahlung gegen einen

Abnehmer eingeleitet werden; 

g) der Versicherungsnehmer Kenntnis von negativen Informationen im Hin-

blick auf die finanzielle Situation, den Ruf oder die Zahlungsweise des

Abnehmers erhalten hat.

Meldegrenze (19300.01)

Ist der überfällige Gesamtbetrag gegen einen Abnehmer bei Ablauf des

maximalen Verlängerungszeitraumes kleiner oder gleich der in der Vertrags-

übersicht festgelegten Meldegrenze, gilt folgendes:

a) der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, diese Überfälligkeit an-

zuzeigen, und 

b) die Nichtzahlung dieser Forderung(en) gilt nicht als Umstand, der zu

einer automatischen Beendigung des Versicherungsschutzes für zukünf-

tige Lieferungen/Leistungen an diesen Abnehmer führt; dies gilt maxi-

mal bis zum Eintritt eines Versicherungsfalles. 

Die Verpflichtung des Versicherungsnehmers, den Versicherer unverzüglich

über Umstände oder Ereignisse zu informieren, die zu einem Schaden führen

können, bleibt hiervon unberührt.

Schadenminderung und Inkasso 

Maßnahmen zur Schadenminderung (20100.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei allen Geschäften mit seinen

Abnehmern die Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen, die der eines ordent-

lichen Kaufmannes entspricht. Der Versicherungsnehmer hat hierzu alle

geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahlung des ausstehenden

Betrages durch den Abnehmer zu erreichen und das Risiko eines Forde-

rungsausfalls zu minimieren. Dies beinhaltet insbesondere die Geltend-

machung aller Rechte an Waren, gegen Abnehmer und dritte Parteien. Der

Versicherungsnehmer ist ebenfalls verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergrei-

fen, die vom Versicherer in Verbindung mit einem potenziellen oder tatsäch-

lichen Forderungsausfall sowohl vor als auch nach einer Entschädigungszah-

lung angeordnet werden. Dies schließt die Einleitung rechtlicher Schritte ein.

Keine Kostenbeteiligung (20800.00) 

Der Versicherer beteiligt sich nicht an den Kosten, die dem Versicherungs-

nehmer bei der Erfüllung seiner Obliegenheit zur Abwendung oder Minde-

rung des Forderungsausfalls oder durch die Einleitung des Inkassos entste-

hen. 

Inkasso-Mindestbetrag (21000.01)

Die Verpflichtung zur Beauftragung des vom Versicherer festgelegten

Unternehmens mit dem Inkasso findet keine Anwendung, solange der bei

Ablauf des maximalen Verlängerungszeitraumes überfällige Betrag gegen

einen Abnehmer geringer oder gleich dem in der Vertragsübersicht festge-

legten Inkasso-Mindestbetrag ist. 

Der Versicherungsnehmer darf das vom Versicherer bestimmte Unternehmen

nicht mit dem Inkasso einer unterhalb dieses Betrages liegenden Forderung

beauftragen. Ebensowenig ist das Unternehmen verpflichtet, solche In-

kassoaufträge auszuführen. Der Versicherer haftet in diesen Fällen nicht für

eventuell entstehende Inkassokosten des Versicherungsnehmers.

Schäden 

Anrechnung von Zahlungen (21300.00) 

Alle Zahlungen, die der Versicherungsnehmer, eine für ihn handelnde

Person oder der Versicherer vor dem Schadentag erhält, werden in Anwen-

dung dieses Versicherungsvertrages in chronologischer Reihenfolge nach

ihrer Fälligkeit auf alle offenen Forderungen gegen den jeweiligen Ab-

nehmer angerechnet. Alle Zahlungen, die der Versicherungsnehmer, eine für

ihn handelnde Person oder der Versicherer nach dem Schadentag erhält,

werden entsprechend dem Verhältnis, in welchem der Versicherungsnehmer

und der Versicherer den Schaden tragen, aufgeteilt. Der Versicherungs-

nehmer ist verpflichtet, den Versicherer über den Erhalt einer entsprechen-

den Zahlung unverzüglich zu benachrichtigen. 

Schäden (21700.00) 

1. Frist zur Anmeldung eines Schadens 

Jeder Schaden, einschließlich aller verfügbaren Informationen, muss bis spä-

testens 12 Monate nach dem Schadentag bei dem Versicherer angemeldet

werden. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alle für die Schadenab-

rechnung erforderlichen Informationen und Unterlagen bis spätestens 12 Mo-

nate, nachdem sie durch den Versicherer angefordert wurden, einzureichen.

2. Rückmeldung des Versicherers 

Der Versicherer übermittelt dem Versicherungsnehmer die Ergebnisse seiner

Schadenprüfung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt aller von ihm angefor-

derten Informationen und Unterlagen. 

3. Schadenberechnung 

Der Forderungsausfall des Versicherungsnehmers ist der Betrag, der dem

Versicherungsnehmer am Schadentag gegen den Abnehmer zusteht, abzüg-

lich aller Einsparungen, die dem Versicherungsnehmer durch die Nichter-

füllung des Vertrages entstehen (einschließlich nicht zu zahlender Provi-

sionen für Agenten). Weiterhin werden in Anwendung der Versicherungs-

vertragsbestimmungen die folgenden Beträge in Abzug gebracht: 

a) vom Abnehmer oder dritten Parteien geleistete Zahlungen (einschließ-

lich Barzahlungen), jedoch unter Ausschluss noch nicht eingelöster

Schecks oder Wechsel;

b) Gutschriften;

c) aufrechenbare oder aufgerechnete Forderungen;

d) Gegenforderungen;

e) Erlöse aus Sicherheiten oder Garantien und

f) Erlöse aus dem Wiederverkauf von zurückgenommenen Waren. 

Als versicherter Schaden gilt der Forderungsausfall des Versicherungsneh-

mers, soweit er sich auf unbezahlte versicherte Forderungen bezieht. Die

Höhe der Entschädigung entspricht entweder dem versicherten Prozentsatz
des versicherten Schadens oder dem versicherten Prozentsatz des Kredit-

limits für den Abnehmer, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist.

4. Abtretung und Zustimmung 

Auf Wunsch des Versicherers können Schadenzahlungen unter der Voraus-

setzung geleistet werden, dass die Gesamtforderung gegenüber einem

Abnehmer einschließlich aller Rechte und Sicherheiten an den Versicherer

abgetreten wird. Auf Wunsch des Versicherers können die Schadenzah-

lungen der vorherigen Anerkennung des Versicherungsnehmers zu der vom

Versicherer erstellten Schadenabrechnung unterliegen. 

Vorläufige Entschädigung bei Bestreiten (22250.00)

Im Falle von Streitigkeiten wird der Versicherer eine vorläufige Entschä-

digung leisten, sofern ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen

vorliegt, welches zur Zufriedenheit des Versicherers belegt, dass das Bestrei-

ten nicht gerechtfertigt ist. Voraussetzung ist, dass die übrigen Versiche-

rungsvertragsbedingungen und Obliegenheiten beachtet wurden. Der Ver-

sicherungsnehmer trägt die Kosten eines solchen Gutachtens.

Die folgenden Bedingungen finden Anwendung:

a) die Höhe der vorläufigen Entschädigung entspricht dem versicherten

Prozentsatz des versicherten Schadens oder des Kreditlimits oder des

Betrages, welcher vom Gutachter als gerechtfertigt anerkannt wurde, je

nachdem, welcher Betrag niedriger ist;

b) der Versicherungsnehmer bleibt verpflichtet, die Rechtsgültigkeit der

Forderung nachzuweisen, entweder einvernehmlich, durch ein rechts-

kräftiges Gerichtsurteil oder einen rechtskräftigen Schiedsgerichtsbe-

schluss;

c) sobald das Bestreiten beigelegt ist, wird eine endgültige Abrechnung

erstellt, wobei die vorläufige Entschädigung in Abzug gebracht wird.

Sofern im Ergebnis ein Betrag zugunsten des Versicherers besteht, ist

dieser unverzüglich nach der endgültigen Abrechnung an den Versiche-

rer zu leisten.

Abzug von erwarteten Erlösen/vorläufige Abrechnung (22500.00) 

Bei der Berechnung der Höhe des Schadens berücksichtigt der Versicherer

auch die zu erwartenden Erlöse. Steht die Höhe des Forderungsausfalls

sechs Monate nach dem Schadentag noch nicht endgültig fest, entschädigt

der Versicherer den Versicherungsnehmer auf der Basis einer vorläufigen

Schadenabrechnung, in der er die von ihm geschätzten zu erwartenden Er-

löse abzieht. Ist eine solche Schätzung nicht möglich, wird zunächst eine

vorläufige Entschädigung in Höhe von 50 % des mutmaßlichen versicherten

Schadens geleistet. Diese Bestimmung findet nur auf Forderungsausfälle,

die auf Insolvenz beruhen, Anwendung. Bei gerichtlich bestätigten langfris-

tigen Insolvenzplänen gilt diese Bestimmung nicht. 

Höchsthaftung des Versicherers (23300.00) 

Die Höchsthaftung ist der Betrag, für den der Versicherer pro Versicherungs-
jahr maximal haftet. Die Höchsthaftung entspricht dem jeweils höheren der

nachstehenden Beträge: 

– der Betrag der Höchsthaftung des Versicherers oder 

– ein Vielfaches der im Hinblick auf das Versicherungsjahr gezahlten Prä-

mien (netto ohne etwaige anfallende Steuern) 

Ungeachtet dessen kann die Höchsthaftung des Versicherers geringer sein

als der versicherte Prozentsatz eines einzelnen Kreditlimits oder der Summe

der Kreditlimite. Der Betrag der Höchsthaftung des Versicherers und das

Vielfache sind in der Vertragsübersicht festgelegt.

Zuordnung von Schadenzahlungen (24500.00) 

Alle Schadenzahlungen des Versicherers werden dem Versicherungsjahr zu-

geordnet, in dem der Schadentag eingetreten ist. 

Forderungsfranchise (26100.00) 

Der Versicherer haftet nicht für Forderungsausfälle, sofern ein Forderungs-

ausfall für den jeweiligen Abnehmer geringer oder gleich hoch ist wie der in

der Vertragsübersicht festgelegte und zum Schadentag gültige Betrag der

Forderungsfranchise. Forderungen oder Teilforderungen, deren Wert unter

dem Betrag der Forderungsfranchise liegt, unterliegen der Prämienpflicht

und sind in den Meldungen zur Prämienberechnung, falls gemäß Versiche-

rungsvertrag erforderlich, anzugeben. 

Obliegenheiten und Folgen der Nichterfüllung 

Informationspflicht (27300.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer alle Informatio-

nen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die der Versicherer zur

Prüfung der Einhaltung der versicherungsvertraglichen Obliegenheiten und

Verpflichtungen durch den Versicherungsnehmer anfordert. Auf Verlangen

des Versicherers hat der Versicherungsnehmer mit einem vereidigten Wirt-

schaftsprüfer oder einer anderen vom Versicherer beauftragten unabhängi-

gen Partei zusammenzuarbeiten, um die Richtigkeit der zur Verfügung

gestellten Angaben und Informationen zu überprüfen. Der Versicherungs-

nehmer garantiert, dass alle zur Verfügung gestellten Informationen und

Unterlagen nach bestem Wissen und Gewissen korrekt sind. Der Versiche-

rungsnehmer ist verpflichtet, unverzüglich alle Informationen und Unter-

lagen, die die im Rahmen des vorliegenden Versicherungsvertrages ver-

sicherten Risiken beeinflussen oder auf die Akzeptanz oder die Beurteilung

der im Rahmen des vorliegenden Versicherungsvertrages versicherten Risi-

ken und Abnehmer durch den Versicherer Einfluss haben könnten, zur Ver-

fügung zu stellen. 

Selbstbehalt (27700.00) 

Der Versicherungsnehmer trägt den Betrag, der über die im Rahmen des

vorliegenden Versicherungsvertrages vom Versicherer zu leistende Entschä-

digung hinausgeht, als unversichertes Risiko ausschließlich selbst. Er darf

diesen nicht anderweitig versichern. 

Konsequenzen der Nichterfüllung von Vertragspflichten (28100.00) 

1. Der Versicherer ist im Einzelfall von der Verpflichtung zur Leistung frei,

ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn der Versicherungsnehmer

eine ihm aufgrund Gesetzes oder des Versicherungsvertrages auferlegte

Verpflichtung oder Obliegenheit nicht erfüllt, es sei denn, dass die Ver-

letzung als unverschuldet anzusehen ist. 

2. Handelt es sich um die Verletzung einer Obliegenheit, die vom Versiche-

rungsnehmer zum Zwecke der Minderung der Gefahr oder Verhinderung

einer Gefahrerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, kann

sich der Versicherer auf Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verlet-

zung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder die

Höhe der vom Versicherer zu erbringenden Entschädigung hatte. 

3. Handelt es sich um die Verletzung einer Obliegenheit, die nach dem Ein-

tritt des Versicherungsfalls zu erfüllen ist, tritt Leistungsfreiheit des Ver-

sicherers ein, wenn die Verletzung auf Vorsatz oder auf grober Fahrläs-

sigkeit beruht. Dies gilt jedoch nicht, wenn die vorsätzliche oder grob

fahrlässige Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-

rungsfalls oder die Höhe der Entschädigung hatte. 

4. Die Anbietungspflicht und die Verpflichtung zur Offenlegung aller Infor-

mationen, insbesondere der zur Prämienberechnung benötigten, sind

einklagbare, vom Versicherungsnehmer zu erfüllende Vertragspflichten.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Vertragspflichten, ist der

Versicherer – ohne dass es einer Kündigung bedarf – von der Verpflich-

tung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung als unverschul-

det anzusehen ist. Außerdem ist der Versicherer für den Fall, dass der

Versicherungsnehmer es versäumt, die für die Prämienberechnung be-

nötigten Informationen während drei aufeinander folgender Meldezeit-

räume zur Verfügung zu stellen, berechtigt, eine auf den letzten drei

Meldungen beruhende Durchschnittsprämie zu berechnen, nachdem er

den Versicherungsnehmer im Hinblick auf dieses Versäumnis gemahnt hat.

Prämie 

Meldungen zur Prämienberechnung (30100.01) 

Nach Ablauf eines jeden in der Vertragsübersicht festgelegten Meldezeit-
raumes ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dem Versicherer seinen

während dieses Meldezeitraumes an die Abnehmer, auf die der Versiche-

rungsvertrag Anwendung findet, fakturierten Umsatz zu melden. Die Mel-

dungen des Versicherungsnehmers sind dem Versicherer an den in der Ver-

tragsübersicht festgelegten Terminen zuzusenden. Forderungen oder Forde-

rungsteile, die explizit vom Versicherungsschutz ausgenommen sind, sind

nicht in die Meldung aufzunehmen. 

Die Meldung hat getrennt nach Abnehmerländern und, falls sich die

Prämiensätze in Abhängigkeit der Zahlungsziele unterscheiden, auch ge-

trennt nach den vereinbarten Zahlungszielen zu erfolgen. 

Die Meldung hat in der Versicherungsvertragswährung oder der Vertrags-

währung zu erfolgen. 

Der Versicherungsnehmer darf von seiner Meldung nicht in Abzug bringen: 

a) Gutschriften, es sei denn, diese beziehen sich auf Korrekturen und

haben keine Auswirkung auf ein bereits versichertes Risiko, für welches

der Versicherer zum Erhalt von Prämie berechtigt ist;

b) das Kreditlimit überschreitende Forderungen;

c) Forderungen, die vor Aufhebung eines Kreditlimits entstehen;

d) Forderungen, die mit Scheck bezahlt werden;

e) Forderungen gegen Abnehmer im Rahmen der Pauschaldeckung;

f) Forderungen, die vor dem Datum der Meldung zur Prämienberechnung

gezahlt werden;

g) Gegenforderungen des Abnehmers und

h) bestrittene Forderungen/Rechnungen.

Sofern keine versicherten Umsätze entstanden sind, ist eine Meldung mit

dem Wert „0“ einzureichen. 

Prämienzahlung (32500.00)

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Prämie und Versicherungsteuer

oder entsprechende Steuer auf die gemeldeten Beträge zu zahlen. Die

Prämie wird auf der Basis des/der in der Vertragsübersicht festgelegten

Prämiensatzes/-sätze berechnet und ist zu den Terminen fällig, die durch

den Versicherer festgelegt werden.

Vorausprämie (32900.00)

Die in der Vertragsübersicht festgelegten Prämienbeträge sind Voraus-
prämien. Diese Beträge verstehen sich netto ohne Versicherungsteuer oder

entsprechende Steuer. Sofern Steuer anfällt, wird sie in der Rechnung an

den Versicherungsnehmer ausgewiesen.

Am Ende des Versicherungsjahres wird die tatsächlich im Hinblick auf die-

sen Zeitraum fällige Prämie auf Grundlage der vom Versicherungsnehmer

erhaltenen Meldungen und des vereinbarten Prämiensatzes berechnet. 

Falls die tatsächlich zu zahlende Prämie die gesamte Vorausprämie über-

schreitet, zahlt der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Differenz.

Falls die tatsächlich zu zahlende Prämie geringer ist als die gesamte Voraus-
prämie, erstattet der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Differenz

zurück. Die Verpflichtung zur Zahlung der vertraglich vereinbarten Mindest-
prämie bleibt hiervon unberührt.

Mindestprämie (33300.00) 

Ist die auf Grundlage der Meldungen des Versicherungsnehmers berechnete

Prämie für ein abgeschlossenes Versicherungsjahr geringer als die in der

Vertragsübersicht festgelegte Mindestprämie, so hat der Versicherungsneh-

mer die Mindestprämie für das abgeschlossene Versicherungsjahr zu zahlen.

Die in der Vertragsübersicht festgelegte Mindestprämie versteht sich netto

ohne Versicherungsteuer oder entsprechende Steuer. Sofern sie Steuern

unterliegt, werden diese dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt. 

Schadenfreiheitsrabatt (36500.01)

Sobald der im Hinblick auf den Bemessungszeitraum zu zahlende Prämien-

betrag feststeht, erstattet der Versicherer dem Versicherungsnehmer einen

Bonus entsprechend dem in der Vertragsübersicht aufgeführten Prozentsatz

der für den Bemessungszeitraum zu zahlenden Nettoprämie (ohne Versiche-

rungsteuer oder entsprechende Steuer). Voraussetzung hierfür ist, dass

während des Bemessungszeitraumes keine Schäden vorlagen, für die der

Versicherer seine Eintrittspflicht anerkannt hat.

Als Bemessungszeitraum gilt jedes Versicherungsjahr.

Für die Anwendung dieser Bonusvereinbarung wird jeder nach Beendigung

oder Nichtverlängerung des Versicherungsvertrages vom Versicherer aner-

kannte Schaden dem letzten Bemessungszeitraum zugerechnet.

Ist in der Vertragsübersicht eine Mindestprämie festgelegt, kann die Anwen-

dung dieser Bonusvereinbarung nicht dazu führen, dass der Versicherungs-

nehmer einen geringeren Prämienbetrag als die für den Bemessungszeit-

raum geltende Mindestprämie zahlt.

Falls der Versicherungsvertrag beendet oder nicht verlängert wird, wird für

den letzten Bemessungszeitraum kein Bonus gewährt.

Vertragslaufzeit und Beendigung des Vertrages 

Vertragslaufzeit und -verlängerung (38500.00) 

Der Vertragsbeginn und die Vertragslaufzeit sind in der Vertragsübersicht

festgelegt. Der Versicherungsvertrag verlängert sich stillschweigend zu den

gleichen Bedingungen und für die gleiche Laufzeit, wenn er nicht durch den

Versicherungsnehmer oder den Versicherer mit einer Frist von zwei Monaten

vor Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird. Falls eine andere zukünf-
tige Vertragslaufzeit in der Vertragsübersicht festgelegt ist, gilt die still-

schweigende Verlängerung für die Dauer dieser zukünftigen Vertragslauf-
zeit. 

Beendigung des Vertrages (39200.00) 

Der Versicherungsvertrag endet automatisch und mit sofortiger Wirkung,

sobald der Versicherungsnehmer zahlungsunfähig im Sinne eines durch die

Gesetzgebung seines Landes definierten Konkurs- oder Insolvenzverfahrens

wird. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein gerichtliches Insolvenzverfahren über

das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde.

Fabrikationsrisiko

Fabrikationsrisiko/Vorlaufdeckung (43500.00)

Der Versicherer entschädigt den Versicherungsnehmer für jeden ihm entste-

henden Forderungsausfall, sofern während des Fabrikationsrisikozeitraumes:

a) die Insolvenz des Abnehmers eintritt oder

b) das Kreditlimit für den Abnehmer aufgrund seiner finanziellen Situation

aufgehoben wird und

c) die Ausführung des Vertrages/Auftrages oder eines Teils des Vertrages/

Auftrages mit dem Abnehmer mit Zustimmung des Versicherers einge-

stellt wird.

Bedingungen (44400.00)

Die folgenden Bestimmungen und Bedingungen finden für die Versicherung

des Fabrikationsrisikos Anwendung: 

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die angefor-

derten Informationen für die Entscheidung über angemessene Maßnah-

men zur Minderung des Forderungsausfalls zur Verfügung zu stellen.

2. Der Vertrag/Auftrag mit dem Abnehmer muss während der Vertragslauf-
zeit abgeschlossen worden sein.

3. Der Fabrikationsrisikozeitraum beginnt mit dem Datum des Vertrags-/

Auftragssabschlusses und läuft bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Ver-

sicherungsschutz für das Delkredererisiko beginnt. Dieser Zeitraum darf

den in der Vertragsübersicht festgelegten maximalen Fabrikationsrisiko-
zeitraum nicht überschreiten.

4. Der Versicherer berechnet den versicherten Forderungsausfall wie folgt:

alle Selbstkosten, u. a. Kosten und Ausgaben sowie sonstige Beträge, die

der Versicherungsnehmer im Hinblick auf eingegangene Verpflichtun-

gen, insbesondere zum Zweck der Erfüllung des nicht fortgeführten Ver-

trages/Auftrages oder eines Teils des Vertrages/Auftrages, nicht früher

als 6 Monate vor Einstellung der Vertragsausführung zahlen musste.

Sämtliche Gewinnanteile sowie die Prämien für diese Versicherung wer-

den bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt.

Die Erlöse aus dem Wiederverkauf oder der anderweitigen Nutzung von

Waren, Materialien oder Rohmaterialien oder alle anderen Beträge, die

der Versicherungsnehmer erhält, werden vom Betrag des Forderungsaus-

falls abgezogen.

Der durch das Fabrikationsrisiko versicherte Forderungsausfall ist auf

den vertraglich vereinbarten Preis des nicht fortgeführten Vertrags/Auf-

trags(-teils) mit dem Abnehmer beschränkt.

Der Betrag der Entschädigungszahlung entspricht dem versicherten
Prozentsatz des versicherten Forderungsausfalls oder dem versicherten
Prozentsatz des Kreditlimits für den Abnehmer. Hierfür ist der Betrag

maßgebend, der niedriger ist.

Der Versicherer haftet für das Fabrikations- und Delkredererisiko zusam-

men maximal bis zur Höhe des versicherten Prozentsatzes des Kredit-

limits.

5. Als Schadentag für das Fabrikationsrisiko gilt der Tag, an dem die Aus-

führung des jeweiligen Vertrags/Auftrag(-teils) eingestellt wird.

6. Vom Fabrikationsrisiko ausgeschlossen sind Verträge/Aufträge, die nach

einem der folgenden Ereignisse abgeschlossen werden:

a) der Versicherer hebt das Kreditlimit für den Abnehmer auf;

b) der Versicherer hebt den Versicherungsschutz im Hinblick auf das

Land des Abnehmers auf;

c) die Zahlung einer Forderung ist bei Ablauf des maximalen Verlänge-
rungszeitraumes noch immer nicht bezahlt und somit überfällig;

d) der Versicherungsnehmer hat seine offenen Forderungen gegen

einen Abnehmer zum Inkasso gegeben oder

e) der Abnehmer befindet sich in Insolvenz.

7. Falls der Versicherer mittels schriftlicher Benachrichtigung Bedingungen

zum Versicherungsschutz für Abnehmer in einem bestimmten Land

gemäß der Länderliste ändert, findet diese Änderung auf alle Verträge/

Aufträge Anwendung, die nach dem in der Änderungsmitteilung ange-

gebenen Datum abgeschlossen werden. 

8. Wird der Versicherungsvertrag nicht verlängert oder beendet, endet das

Fabrikationsrisiko für alle am letzten Gültigkeitsdatum des Versiche-

rungsvertrages ausstehenden Verträge/Aufträge. Der Versicherer haftet

nicht für Forderungsausfälle, die nach diesem Datum eintreten.

Sonstiges 

Kommunikation (44700.00) 

Der Versicherungsnehmer sollte im Rahmen seiner Kommunikation im Hin-

blick auf die Vertragsverwaltung und die Erfüllung seiner Verpflichtungen

aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag die Möglichkeiten seiner Inter-

netverbindung mit dem Versicherer nutzen, die der Versicherer ihm zu die-

sem Zweck zur Verfügung stellt. Der Versicherer kann im Rahmen seiner

Kommunikation mit dem Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Vertrags-

verwaltung und die Bekanntgabe von Vertragsänderungen (wie u. a. Ände-

rungen in den Länderbedingungen) seine Internetverbindung mit dem Ver-

sicherungsnehmer einsetzen.

Vertragsübertragung (45100.00) 

Der Versicherungsnehmer kann den vorliegenden Versicherungsvertrag oder

die aus ihm entstehenden Rechte nur mit der vorherigen schriftlichen Zu-

stimmung durch den Versicherer übertragen oder abtreten. 

Zustimmung zum Erwerb von Sicherheiten (45500.00) 

Mit der Unterzeichnung des vorliegenden Versicherungsvertrages ermäch-

tigt der Versicherungsnehmer den Versicherer und erteilt seine Zustimmung

dazu, im gemeinsamen Interesse Sicherheiten zu erwerben und/oder Verein-

barungen im Hinblick auf Forderungen zu treffen, für die der Versicherer

Versicherungsschutz im Rahmen des vorliegenden Versicherungsvertrages

gewährt hat. 

Versicherungsvertragswährung und Umrechnung (46700.00) 

Für den vorliegenden Versicherungsvertrag ist die in der Vertragsübersicht

festgelegte Versicherungsvertragswährung maßgeblich. Für Meldungen zur

Prämienberechnung und für die Berechnung von Schäden werden Beträge

in einer anderen Währung als der Versicherungsvertragswährung in diese

umgerechnet. Hierzu wird der Wechselkurs zu Grunde gelegt, der am letz-

ten Arbeitstag des Monats, in dem der Versicherungsschutz begonnen hat,

gültig war. Vom Versicherungsnehmer, einer in seinem Namen handelnden

Person oder vom Versicherer nach dem Schadentag in einer anderen Wäh-

rung als der Versicherungsvertragswährung erhaltene Beträge werden in

diese umgerechnet. Hierzu wird der Wechselkurs zu Grunde gelegt, der am

Tag des Zahlungseingangs gültig war. Der für ein bestimmtes Datum gelten-

de Wechselkurs ist der bei Börsenschluss ausgegebene Mittelkurs der Euro-

päischen Zentralbank, oder, falls die Europäische Zentralbank einen solchen

Kurs nicht ausgegeben hat, der des Londoner Devisenmarktes, oder, falls

der Londoner Devisenmarkt einen solchen Kurs nicht angegeben hat, der

der Zentralbank des Landes des Versicherungsnehmers. 

Lastschrifteinzug (47100.00) 

Prämien und Prüfungsgebühren einschließlich etwaigen anfallenden Steu-

ern sind per Lastschriftverfahren zu zahlen. 

Vertraulichkeitsrevers (47300.00) 

Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, sämtliche Informationen streng

vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Weiterhin

übernimmt der Versicherungsnehmer die Verpflichtung, den Versicherer von

Schäden freizustellen, die dadurch entstehen können, dass Dritte Zugang zu

den vertraulichen Informationen erhalten haben. Alle Informationen, u. a.

einschließlich Kreditlimitentscheidungen, enthalten keine verbindlichen

Aussagen. Der Versicherer übernimmt keine Haftung für Schäden, die der

Versicherungsnehmer dadurch erleidet, dass er diese Information verwen-

det, insbesondere für seine eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen. 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache (47500.00) 

Der Versicherungsvertrag unterliegt dem in der Vertragsübersicht festgeleg-

ten anwendbaren Recht. Alle zwischen dem Versicherer und dem Versiche-

rungsnehmer in Verbindung mit dem vorliegenden Versicherungsvertrag

entstehenden Streitigkeiten unterliegen dem Gerichtsstand des in der Ver-

tragsübersicht festgelegten zuständigen Gerichts oder Schiedsgerichts. Die

Vertragssprache ist in der Vertragsübersicht festgelegt. Hat der Versicherer

Übersetzungen des Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellt, gilt die

in der Vertragssprache ausgestellte Version als bindend, sollte es zu Wider-

sprüchen oder Unterschieden in der Auslegung kommen.

Laufende Versicherung (47550.00)

Dieser Kreditversicherungsvertrag fällt unter die „laufende Versicherung“ im

Sinne des § 53 Versicherungsvertragsgesetz.

Vertragsbedingungen zur Bauforderungsausfall-Versicherung



Gegenstand der Versicherung (00200.00) 

Der Versicherer hat dem in der Vertragsübersicht genannten Versicherungs-

nehmer den vorliegenden Versicherungsvertrag ausgestellt. Der Versicherer

verpflichtet sich, dem Versicherungsnehmer gemäß den Bestimmungen und

Bedingungen dieses Versicherungsvertrages den Ausfall von versicherten

Forderungen zu ersetzen, sofern dieser durch einen eingetretenen Versiche-

rungsfall entsteht. Der Schadentag muss innerhalb der in der Vertragsüber-

sicht festgelegten Vertragslaufzeit eintreten. 

Versicherungsfälle 

Insolvenz (00300.00) 

In Anwendung des Versicherungsvertrages sind unter dem Versicherungsfall

Insolvenz abschließend die folgenden Situationen oder Fälle zu verstehen:

a) Die Eröffnung eines gerichtlichen Insolvenzverfahrens oder Verwal-

tungsverfahrens nach dem Gesetz des Heimatlandes des Abnehmers,

wodurch die Vermögenswerte und Geschäftsvorgänge des Abnehmers

der Kontrolle oder Überwachung eines Gerichts oder einer vom Gericht

oder aufgrund Gesetzes bestellten Person zum Zweck der Neuorganisa-

tion oder Auflösung des Abnehmers oder zur Umschuldung, Aussetzung

oder Tilgung seiner Schulden unterstellt werden;

b) Die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens wurde vom Gericht mangels

Masse abgewiesen oder eingestellt;

c) Die Zwangsvollstreckung aus einem Titel durch den Versicherungsneh-

mer reicht nicht zur vollen Befriedigung des geschuldeten Betrages aus;

d) Ein außergerichtlicher endgültiger Vergleich wurde mit allen oder der

Mehrheit der Gläubiger abgeschlossen, und der Versicherer hat vorher

seine Zustimmung erteilt;

e) Der Versicherungsnehmer kann dem Versicherer nachweislich zu dessen

Zufriedenheit belegen, dass die finanzielle Lage des Abnehmers sich

derart gestaltet, dass die Einleitung oder Fortführung gerichtlicher

Schritte zu keinem wirtschaftlichen Ergebnis führen wird; 

f) Solche Situationen oder Fälle, die – ausschließlich nach Einschätzung

des Versicherers – in ihrem Wesen oder ihren Auswirkungen den oben

unter a) bis d) aufgeführten Situationen und Fällen gleichwertig sind.

Für diesen Versicherungsfall gilt als Schadentag: für a) und b) das Datum

des Gerichtsurteils oder Gerichtsbeschlusses; für c) der Tag, an dem die

Fruchtlosigkeit der Zwangsvollstreckung attestiert wurde; für d) der Tag, an

dem alle oder die Mehrheit der Gläubiger dem Vergleich zugestimmt haben;

für e) und f) der Tag, an dem der Versicherer den Versicherungsnehmer

schriftlich darüber informiert hat, dass er sich eine entsprechende Meinung

gebildet hat.

Protracted Default (00700.00) 

In Anwendung des Versicherungsvertrages liegt der Versicherungsfall

Protracted Default vor, wenn ein Abnehmer seiner Zahlungsverpflichtung

hinsichtlich einer Forderung nicht innerhalb der in der Vertragsübersicht

festgelegten Karenzfrist nachkommt. Ist in der Länderliste eine längere

Karenzfrist für das Land des Abnehmers festgelegt, so ist diese maßgeblich.

Die Karenzfrist beginnt mit dem ursprünglichen Fälligkeitsdatum einer

Forderung. Für diesen Versicherungsfall gilt als Schadentag das Datum, an

dem die maßgebliche Karenzfrist abläuft. Der Versicherer ist jedoch nur

dann zur Leistung verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer das Inkasso

über die Gesamtsumme der offenen Forderungen gegen den jeweiligen

Abnehmer spätestens 30 Tage, nachdem der maximale Verlängerungs-
zeitraum für die unbezahlte Forderung mit dem frühesten Fälligkeitsdatum

abgelaufen ist, dem vom Versicherer festgelegten Unternehmen übertragen

und die erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung gestellt

hat. 

Inkassounternehmen (00710.00) 

Das vom Versicherer festgelegte Unternehmen ist in der Vertragsübersicht

unter Inkassounternehmen oder -dienstleister spezifiziert. 

Ausgeschlossene Versicherungsfälle 

Allgemeine Haftungsausschlüsse (01200.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind: 

a) Forderungsausfälle, die direkt oder indirekt entstehen oder mitverur-

sacht werden durch ionisierende, radioaktive, giftige, explosive oder

sonstige gefährliche oder kontaminierende Eigenschaften oder Auswir-

kungen einer explosiven atomaren Einrichtung oder einer ihrer Kompo-

nenten, nukleare Brennmaterialien, Verbrennung oder nuklearen Abfall;

b) Forderungsausfälle, die zurückzuführen sind auf Streitigkeiten, in denen

der Abnehmer aus irgendeinem Grund für sich in Anspruch nimmt, zu der

(teilweisen) Zurückhaltung der Zahlungen oder der Nichtausführung

einer seiner vertraglichen Verpflichtungen berechtigt zu sein. Dieser

Ausschluss gilt nur so lange, bis die Streitigkeit zu Gunsten des Versiche-

rungsnehmers beigelegt wurde, entweder einvernehmlich, durch ein

rechtskräftiges Gerichtsurteil oder einen rechtskräftigen Schiedsge-

richtsbeschluss;

c) Forderungsausfälle, die dadurch entstehen oder mitverursacht werden,

dass der Versicherungsnehmer, einer seiner Vertreter oder eine für den

Versicherungsnehmer handelnde Person es unterlassen hat, die Bestim-

mungen und Bedingungen des Vertrages zu erfüllen oder die geltenden

gesetzlichen Bestimmungen, Regelungen oder Anordnungen zu befol-

gen;

d) Forderungsausfälle, die der Versicherungsnehmer aufgrund der Nichtein-

holung von Import-, Export- oder anderen Genehmigungen erleidet, die

für die Vertragserfüllung notwendig sind oder bei denen im Falle der

Vertragserfüllung gegen devisenrechtliche Vorschriften verstoßen

würde. Dieser Ausschluss findet keine Anwendung, wenn diese Geneh-

migungen erst nach dem Beginn des Versicherungsschutzes für die

jeweilige Forderung erforderlich wurden bzw. diese devisenrechtlichen

Vorschriften erst nach diesem Zeitpunkt in Kraft getreten sind;

e) Forderungsausfälle in Verbindung mit einem Drittland, sofern Waren in

ein anderes Land als das des Abnehmers geliefert, Dienstleistungen dort

erbracht oder Zahlungen dort(hin) erfolgen sollen, es sei denn, der Ver-

sicherer trifft schriftlich eine anderweitige Entscheidung.

Ausschluss des Politischen Risikos (01300.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungsausfälle, die

direkt oder indirekt entstehen durch oder zurückzuführen sind auf:

a) ein allgemeines Moratorium, erlassen von der Regierung des Landes des

Abnehmers oder eines anderen Landes, über das die Zahlung vorzuneh-

men ist;

b) politische Ereignisse, wirtschaftliche Schwierigkeiten, Devisenknappheit,

Geldentwertung oder -schwankungen oder gesetzliche oder administra-

tive Maßnahmen im Land des Abnehmers, die den Transfer der vom

Abnehmer vertragsmäßig erfolgten Zahlungen verhindern oder verzö-

gern; 

c) Krieg (einschließlich Bürgerkrieg, Kampfhandlungen, Aufstand und Auf-

ruhr), Revolution oder Volksunruhen;

d) Wirbelstürme, Überflutungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Flutwellen

oder andere Arten von Naturkatastrophen oder höherer Gewalt;

e) die Einführung von Import- oder Exportbeschränkungen oder der Wider-

ruf von Import- oder Exportlizenzen oder andere Maßnahmen einer Re-

gierung, die die Vertragserfüllung verhindern.

Versicherte Forderungen 

Versicherte Forderungen (01700.00) 

Versichert sind Forderungen, die dem Versicherungsnehmer zustehen: 

a) gegen Abnehmer in Ländern, die in der Länderliste aufgeführt sind und

b) die aus dem regelmäßigen Geschäftsbetrieb des Versicherungsnehmers

entstehen, wie in der Vertragsübersicht festgelegt und

c) die sich auf innerhalb der Vertragslaufzeit versandte Waren oder er-

brachte Dienstleistungen beziehen und

d) für die dem Versicherungsnehmer ein für diesen Abnehmer gültiges Kre-

ditlimit vorliegt und

e) für die das mit dem Abnehmer vereinbarte Zahlungsziel nicht das in der

Vertragsübersicht festgelegte maximale Zahlungsziel, ermittelt ab dem

Tag der Fakturierung, überschreitet und 

f) die die Bedingungen für den Versicherungsschutz im Hinblick auf das

Land des Abnehmers gemäß der Länderliste erfüllen.

Privatpersonen (01900.00) 

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Forderungen gegen Ab-

nehmer, die Privatkunden sind und keine wirtschaftliche Tätigkeit ausüben.

Fakturierungszeitraum (02100.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, innerhalb des in der Vertragsüber-

sicht festgelegten Fakturierungszeitraumes seine Rechnungen gegen seine

Abnehmer zu erstellen. Der Fakturierungszeitraum berechnet sich wie folgt: 

a) für Warenlieferungen: ab dem Versanddatum der Waren; 

b) für Dienstleistungen: ab dem Datum, an dem der Versicherungsnehmer

die Dienstleistungen erbracht hat, für die er gegenüber seinem Abneh-

mer zum Erhalt von Zahlungen berechtigt ist. 

Umsatzsteuer (02400.00) 

Die Umsatzsteuer oder eine der Umsatzsteuer entsprechende Steuer auf

versicherte Forderungen ist entweder in den Versicherungsschutz einge-

schlossen oder ausgeschlossen. Dieser Punkt wird in der Vertragsübersicht

festgelegt. 

Konsignationslager (02700.01)

Sofern der Versicherungsnehmer Waren auf Konsignationslagerbasis liefert,

beginnt der Versicherungsschutz mit der Warenentnahme durch den Abneh-

mer oder eine mit seinem Einverständnis oder mit seiner Genehmigung han-

delnde Person aus dem Konsignationslager. Voraussetzung für den Versiche-

rungsschutz ist, dass der Versicherungsnehmer dem Abnehmer die entspre-

chenden Forderungen innerhalb von 30 Tagen nach Entnahme der Waren in

Rechnung stellt.

Sofern das Fabrikationsrisiko im Rahmen dieses Vertrags versichert ist, fin-

det dieses keine Anwendung auf Konsignationslagerverträge.

Altsaldendeckung (04200.01)

In den Versicherungsschutz eingeschlossen sind auch bei Vertragsbeginn
bestehende offene Forderungen aus Warenlieferungen oder Dienstleistun-

gen, soweit sie maximal 3 Monate vor dem Vertragsbeginn entstanden sind

und allen übrigen Versicherungsvertragsbestimmungen entsprechen. 

Ausgeschlossene Forderungen 

Ausgeschlossene Forderungsausfälle (05400.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungsausfälle:

a) in Bezug auf Fälligkeits- und/oder Verzugszinsen;

b) in Bezug auf Vertragsstrafen oder Schadensersatz, gleichgültig ob ver-

traglich oder anderweitig geregelt, auf deren Zahlung der Versiche-

rungsnehmer gegen den Abnehmer zusätzlich zu den ausstehenden For-

derungen einen Anspruch hat; 

c) in Bezug auf Bankkosten, es sei denn, es ist vertraglich festgelegt, dass

diese als Teil der ausstehenden Forderungen gegen einen Abnehmer gel-

ten;

d) in Bezug auf alle Kosten, die dem Versicherungsnehmer bei der Beile-

gung von Streitfragen zwischen ihm und seinen Abnehmern oder die

dem Versicherungsnehmer aufgrund gegen ihn oder von ihm eingeleite-

ter rechtlicher Schritte entstehen;

e) soweit diese durch andere Versicherungen, die der Versicherungsnehmer

abgeschlossen hat oder von denen ihm rechtmäßig Zahlungen oder Ent-

schädigungen zustehen, gedeckt sind (oder gedeckt wären, falls der vor-

liegende Versicherungsvertrag nicht existieren würde).

Ausgeschlossene Abnehmer 

Ausschluss von verbundenen Unternehmen (08400.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungen gegen Abneh-

mer, die der mittelbaren oder unmittelbaren Kontrolle des Versicherungs-

nehmers unterliegen oder an denen er mittelbar oder unmittelbar beteiligt

ist, oder gegen Abnehmer, die eine solche Kontrolle über den Versiche-

rungsnehmer ausüben oder über eine solche Beteiligung an seinen

Geschäftsanteilen verfügen, es sei denn, der Versicherer trifft schriftlich

eine anderweitige Entscheidung. 

Ausschluss von öffentlich-rechtlichen Abnehmern (08700.00) 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind Forderungen gegen Staaten

sowie alle staatlichen Institutionen, Organisationen oder sonstigen Körper-

schaften, die nicht insolvenzfähig sind. 

Kreditlimite 

Kreditlimite (09600.00) 

Kreditlimite legen den Höchstbetrag und die Bedingungen fest, zu denen

der Versicherer eine Haftung für einen Abnehmer, auf den der Versiche-

rungsvertrag Anwendung findet, übernimmt. Der Versicherungsnehmer be-

nötigt für jeden Abnehmer, auf den der Versicherungsvertrag Anwendung

findet, ein Kreditlimit. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, unverzüg-

lich ein Kreditlimit festzusetzen. Ein Kreditlimit muss jedoch spätestens vor

Eintritt des Schadenfalls vorliegen. Forderungen, die das Kreditlimit über-

steigen, rücken insoweit in den Versicherungsschutz nach, als durch Bezah-

lung älterer, innerhalb des Kreditlimits liegender Forderungen ein solches

Nachrücken in den Versicherungsschutz ermöglicht wird. 

Kreditlimitentscheidungen/Kreditmitteilungen (10400.00) 

Der Versicherungsnehmer kann vom Versicherer eine Kreditlimitentschei-

dung erhalten, nachdem er vorab ein Kreditlimit für den benötigten Betrag

beim Versicherer beantragt hat. Diese Kreditlimitentscheidung erfolgt in

Form einer schriftlichen oder elektronischen Kreditmitteilung. Der Versiche-

rer ist jederzeit und aus beliebigen Gründen berechtigt, Bestimmungen und

Bedingungen an die Kreditlimitentscheidung zu knüpfen. Diese Bestimmun-

gen und Bedingungen können die Versicherungsvertragsbestimmungen än-

dern oder außer Kraft setzen. Der Versicherer kann ebenfalls jederzeit und

aus beliebigen Gründen die Kreditlimitentscheidungen ändern, herabsetzen

oder aufheben. Änderungen, Herabsetzungen und Aufhebungen gelten

nicht rückwirkend. Kreditlimitentscheidungen bleiben so lange gültig, bis sie

vom Versicherer aufgehoben werden oder der Versicherungsvertrag endet.

Credit Checks (10800.01) 

Der Versicherungsnehmer kann eine Kreditlimitentscheidung durch Nutzung

der Credit Check-Einrichtung des Kreditversicherungs-Online-Systems

erhalten. Ein positiver Online-Credit Check führt zu einem Kreditlimit für

den in der Vertragsübersicht als Credit Check-Betrag festgelegten Betrag.

Ein negativer Online-Credit Check entspricht einer Limitablehnung. Der

Versicherer kann jederzeit und aus beliebigen Gründen Credit Checks aufhe-

ben, wobei diese Aufhebung nicht rückwirkend gilt. Credit Checks bleiben

so lange gültig, bis sie vom Versicherer aufgehoben werden oder der

Versicherungsvertrag endet. 

Maximaler Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite (10950.01)

Der maximale Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite sollte nicht den in

der Vertragsübersicht festgelegten maximalen Gesamtbetrag der gewährten
Kreditlimite überschreiten. Sobald der maximale Gesamtbetrag der gewähr-

ten Kreditlimite diesen Betrag erreicht, hat der Versicherer das Recht, die

Bearbeitung weiterer Kreditlimitanträge zurückzustellen. Der Versicherungs-

nehmer wird schriftlich informiert, sobald der Versicherer dieses Recht aus-

übt.

Um dies zu vermeiden, sollte der Versicherungsnehmer regelmäßig den

maximalen Gesamtbetrag der gewährten Kreditlimite reduzieren, indem er

nicht mehr benötigte existierende Kreditlimitentscheidungen streicht oder

herabsetzt.

Prüfungsgebühren (11200.00) 

Der Versicherungsnehmer hat die in der Vertragsübersicht festgelegten Prü-
fungsgebühren zu zahlen. Die aufgeführten Beträge verstehen sich netto

ohne Steuer. Sofern sie Steuern unterliegen, werden diese gemeinsam mit

den angefallenen Prüfungsgebühren dem Versicherungsnehmer in Rech-

nung gestellt. 

Kreditprüfungsgesellschaft (13000.00) 

Alle Limitanträge muss der Versicherungsnehmer an den Versicherer richten.

Der Versicherer wird den Versicherungsnehmer über seine Entscheidung

schriftlich oder elektronisch informieren. Die Prüfung und Überwachung der

zu versichernden Abnehmer übernimmt der Versicherungsnehmer selbst. Zur

Erfüllung dieser Verpflichtung bedient sich der Versicherungsnehmer aus-

schließlich der in der Vertragsübersicht aufgeführten Kreditprüfungsgesell-
schaft. Der Versicherungsnehmer bevollmächtigt hiermit unwiderruflich den

Versicherer, in seinem Namen und für seine Rechnung - bzw. im Falle von

mitversicherten Gesellschaften in deren Namen und für deren Rechnung –

die Kreditprüfungsgesellschaft zu beauftragen, die Prüfung und Überwa-

chung der Abnehmer durchzuführen, für die eine Kreditlimitentscheidung

notwendig ist, und das Ergebnis unmittelbar und ausschließlich dem Versi-

cherer mitzuteilen. Unbeschadet der Übertragung der Kreditprüfung und 

-überwachung auf die Kreditprüfungsgesellschaft ist der Versicherungs-

nehmer nach wie vor dazu verpflichtet, dem Versicherer alle Umstände mit-

zuteilen, die für die Beurteilung des Risikos relevant sind. Der Versicherer ist

dazu berechtigt, die Kreditprüfungsgesellschaft hiervon zu unterrichten. Die

in der Vertragsübersicht festgesetzten Prüfungsgebühren unterliegen nicht

der Versicherungsteuer, sondern werden zuzüglich der Umsatzsteuer dem

Versicherungsnehmer ausschließlich durch die Kreditprüfungsgesellschaft in

Rechnung gestellt. Soweit der Versicherungsnehmer die Kreditprüfungs-
gesellschaft im Namen und für Rechnung der mitversicherten Gesellschaf-

ten beauftragt, werden die Prüfungsgebühren unmittelbar der jeweiligen

mitversicherten Gesellschaft in Rechnung gestellt. Sofern die mitversicherte

Gesellschaft ihren Sitz außerhalb Deutschlands hat, entsteht keine deutsche

Umsatzsteuer. Auf die Prüfungsgebühren entfallende ausländische Ver-

kehrssteuern oder entsprechende Steuern gehen zu Lasten der jeweiligen

mitversicherten Gesellschaft. Versicherungsnehmer und/oder die mitver-

sicherte Gesellschaft(en) sind damit einverstanden, dass die Kreditprüfungs-
gesellschaft die Rechnungen dem Versicherungsnehmer bzw. der jeweiligen

mitversicherten Gesellschaft direkt zuleitet.

Pauschaldeckung durch Bank-, Handelsauskünfte (13200.02) 

Für Abnehmer in Ländern, für die gemäß der Länderliste die Pauschal-

deckung möglich ist, kann der Versicherungsnehmer unter Zugrundelegung

von Kreditauskünften selbst ein Kreditlimit festsetzen. Die folgenden Be-

dingungen finden hierbei Anwendung:

a) die Kreditauskunft muss von einer unabhängigen Kreditauskunftei oder

einer Bank im Land des Versicherungsnehmers oder im Land des Abneh-

mers stammen;

b) die Auskunft darf keine negativen Informationen enthalten und muss

das vom Versicherungsnehmer benötigte Kreditlimit durch einen Betrag

oder ein Rating positiv bewerten;

c) der Versicherungsnehmer darf in den zwölf Monaten vor Beginn des Ver-

sicherungsschutzes keinen Forderungsausfall durch den jeweiligen

Abnehmer erlitten haben und

d) jede Kreditlimitentscheidung durch den Versicherer (einschließlich

Limitablehnung) setzt ab ihrem Ausstellungsdatum alle durch den Versi-

cherungsnehmer im Rahmen der Pauschaldeckung festgesetzten Kredit-

limite für den jeweiligen Abnehmer außer Kraft. Nach einer Limitableh-

nung kann der Versicherungsnehmer jedoch selbst wieder ein Kreditlimit

im Rahmen der Pauschaldeckung festsetzen; dieses Pauschallimit gilt

nur für Forderungen, für die der Versicherungsschutz nicht früher als 12

Monate nach der letzten, aktuellsten Limitablehnung beginnt.

Ein aufgrund von Kreditauskünften festgesetztes Kreditlimit:

a) ist für einen Zeitraum von 12 Monaten ab dem Datum der Auskunft gül-

tig und

b) darf den in der Vertragsübersicht festgelegten Betrag der Pauschal-
deckung nicht überschreiten.

Pauschaldeckung durch Zahlungserfahrung (13600.02)

Für Abnehmer in Ländern, für die gemäß der Länderliste die Pauschal-

deckung möglich ist, kann der Versicherungsnehmer unter Berücksichtigung

von Zahlungserfahrungen selbst ein Kreditlimit festsetzen.

Die folgenden Bedingungen finden hierbei Anwendung:

a) das Kreditlimit entspricht der Summe der Zahlungen, die der Versiche-

rungsnehmer vor Beginn des Versicherungsschutzes im Zeitraum von 12

Monaten vor Ablauf des maximalen Verlängerungszeitraumes von dem

jeweiligen Abnehmer erhalten hat;

b) der Versicherungsnehmer darf in den zwölf Monaten vor Beginn des Ver-

sicherungsschutzes keinen Forderungsausfall durch den jeweiligen

Abnehmer erlitten haben und

c) jede Kreditlimitentscheidung durch den Versicherer (einschließlich Limi-

tablehnung) setzt ab ihrem Ausstellungsdatum alle durch den Versiche-

rungsnehmer im Rahmen der Pauschaldeckung festgesetzten Kreditlimi-

te für den jeweiligen Abnehmer außer Kraft.  Nach einer Limitablehnung

kann der Versicherungsnehmer jedoch selbst wieder ein Kreditlimit im

Rahmen der Pauschaldeckung festsetzen; dieses Pauschallimit gilt nur

für Forderungen, für die der Versicherungsschutz nicht früher als 12

Monate nach der letzten, aktuellsten Limitablehnung beginnt.

Ein aufgrund von Zahlungserfahrungen festgesetztes Kreditlimit: 

a) kann nur für solche Forderungen gelten, die dem Abnehmer keine gün-

stigeren Zahlungsbedingungen oder dem Versicherungsnehmer weniger

Sicherheiten einräumen als die, auf welchen die Pauschaldeckung auf-

grund von Zahlungserfahrungen beruht und

b) darf den in der Vertragsübersicht festgelegten Betrag der Pauschal-
deckung nicht überschreiten.

Länderbedingungen 

Länderbedingungen (15600.00) 

Der Versicherer kann im Hinblick auf ein bestimmtes Land jederzeit die

Bedingungen für den Versicherungsschutz ändern oder den Versicherungs-

schutz aufheben und die Länderliste entsprechend anpassen. Diese Ände-

rung oder Aufhebung gilt nicht rückwirkend und findet auf Warenlieferun-

gen oder Dienstleistungen Anwendung, die nach dem in der geänderten

Länderliste festgelegten Datum versandt oder erbracht werden. 

Beginn und Ende des Versicherungsschutzes, Informationspflichten 

Beginn des Versicherungsschutzes (16500.00) 

Der Versicherungsschutz für jede einzelne Forderung beginnt: 

a) für Warenlieferungen: mit dem Versand der Ware. Der Versand gilt als

ausgeführt, wenn der Versicherungsnehmer oder eine in seinem Namen

handelnde Person den Besitz an der Ware aufgibt zum Zweck der Erfül-

lung seiner vertraglichen Verpflichtungen mit dem Abnehmer; 

b) für Dienstleistungen: sobald der Versicherungsnehmer an den Abnehmer

eine Rechnung für die jeweils erbrachte Dienstleistung versandt hat.

Maximaler Verlängerungszeitraum (16900.00) 

Sofern im Einzelfall erforderlich, kann der Versicherungsnehmer einer

Verlängerung des ursprünglichen Fälligkeitsdatums einer Forderung zustim-

men, vorausgesetzt, diese Verlängerung liegt innerhalb des maximalen

Verlängerungszeitraumes, der in der Vertragsübersicht festgelegt ist.

Stimmt der Versicherungsnehmer einer Verlängerung der Fälligkeit über den

maximalen Verlängerungszeitraum hinaus zu oder erlaubt er eine solche

Verlängerung, besteht kein Recht auf Entschädigung für diese Forderung,

es sei denn, der Versicherer hat einer solchen Verlängerung vorab schriftlich

zugestimmt.

Für die Anwendung der Versicherungsvertragsbestimmungen gilt weiterhin

das ursprüngliche Fälligkeitsdatum.

Eine solche Verlängerung ist nicht möglich im Falle von Wechseln,

Schuldscheinen, Zahlung gegen Dokumente (cash against documents),

Dokumenten gegen Akzept/Zahlung eines Sichtwechsels oder falls die

Zahlung mit einem Akkreditiv zu leisten ist.

Automatische Beendigung des Versicherungsschutzes (17300.01) 

Der Versicherer haftet nicht für Forderungsausfälle aus Warenlieferungen

oder Dienstleistungen, die nach einem der folgenden Umstände versandt

bzw., im Falle von Dienstleistungen, fakturiert werden: 

a) die Forderung gegen einen Abnehmer ist bei Ablauf des in der Ver-

tragsübersicht festgelegten maximalen Verlängerungszeitraumes noch

immer unbezahlt und damit überfällig. Sobald diese Forderung bezahlt

ist, besteht wieder Versicherungsschutz für Warenlieferungen oder

Dienstleistungen, die nach dem Tag des Zahlungseinganges versandt,

bzw., im Falle von Dienstleistungen, fakturiert werden, vorausgesetzt es

liegt kein anderer Umstand vor, der zur automatischen Beendigung des

Versicherungsschutzes führt; 

b) der Versicherungsnehmer hat ein Inkassounternehmen mit der Beitrei-

bung von Forderungen gegen den jeweiligen Abnehmer beauftragt.

Sobald diese Forderungen bezahlt sind, besteht wieder Versicherungs-

schutz für Warenlieferungen oder Dienstleistungen, die nach dem Tag

des Zahlungseinganges versandt bzw., im Falle von Dienstleistungen,

fakturiert werden, vorausgesetzt, es liegt kein anderer Umstand vor, der

zur automatischen Beendigung des Versicherungsschutzes führt; 

c) Insolvenz des Abnehmers oder 

d) der Versicherer hebt die Kreditlimitentscheidung für einen Abnehmer oder

den Versicherungsschutz im Hinblick auf das Land des Abnehmers auf. 

Verpflichtung zur Meldung einer Überschreitung des maximalen
Verlängerungszeitraumes (18500.01)

Der Versicherungsnehmer hat den Versicherer innerhalb von 30 Tagen

schriftlich zu informieren, sofern eine Forderung gegen einen Abnehmer bei

Ablauf des maximalen Verlängerungszeitraumes unbezahlt und damit über-

fällig ist. Dies gilt nicht, wenn die Forderung innerhalb dieser 30 Tage be-

zahlt wird. 

Verpflichtung zur Mitteilung negativer Informationen (18900.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, den Versicherer unverzüglich über

Umstände oder Ereignisse zu informieren, die zu einem Schaden führen

können. Solche Umstände oder Ereignisse liegen u. a. vor, wenn: 

a) der Abnehmer um eine Verlängerung des Fälligkeitsdatums über den

maximalen Verlängerungszeitraum hinaus bittet; 

b) der Abnehmer die Ware oder Dokumente nicht annimmt, wenn Zahlung

gegen Dokumente (cash against documents) vereinbart war; 

c) die Insolvenz des Abnehmers droht oder eingetreten ist; 

d) der Versicherungsnehmer Grund zu der Annahme hat, dass der Abneh-

mer nicht in der Lage ist oder wahrscheinlich nicht in der Lage sein wird,

seine Vertragspflichten zu erfüllen; 

e) ein Wechsel oder ein Scheck des Abnehmers mangels Deckung nicht ein-

gelöst wird; 

f) rechtliche Schritte aufgrund einer ausstehenden Zahlung gegen einen

Abnehmer eingeleitet werden; 

g) der Versicherungsnehmer Kenntnis von negativen Informationen im Hin-

blick auf die finanzielle Situation, den Ruf oder die Zahlungsweise des

Abnehmers erhalten hat.

Meldegrenze (19300.01)

Ist der überfällige Gesamtbetrag gegen einen Abnehmer bei Ablauf des

maximalen Verlängerungszeitraumes kleiner oder gleich der in der Vertrags-

übersicht festgelegten Meldegrenze, gilt folgendes:

a) der Versicherungsnehmer ist nicht verpflichtet, diese Überfälligkeit an-

zuzeigen, und 

b) die Nichtzahlung dieser Forderung(en) gilt nicht als Umstand, der zu

einer automatischen Beendigung des Versicherungsschutzes für zukünf-

tige Lieferungen/Leistungen an diesen Abnehmer führt; dies gilt maxi-

mal bis zum Eintritt eines Versicherungsfalles. 

Die Verpflichtung des Versicherungsnehmers, den Versicherer unverzüglich

über Umstände oder Ereignisse zu informieren, die zu einem Schaden führen

können, bleibt hiervon unberührt.

Schadenminderung und Inkasso 

Maßnahmen zur Schadenminderung (20100.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, bei allen Geschäften mit seinen

Abnehmern die Vorsicht und Sorgfalt walten zu lassen, die der eines ordent-

lichen Kaufmannes entspricht. Der Versicherungsnehmer hat hierzu alle

geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, um die Zahlung des ausstehenden

Betrages durch den Abnehmer zu erreichen und das Risiko eines Forde-

rungsausfalls zu minimieren. Dies beinhaltet insbesondere die Geltend-

machung aller Rechte an Waren, gegen Abnehmer und dritte Parteien. Der

Versicherungsnehmer ist ebenfalls verpflichtet, alle Maßnahmen zu ergrei-

fen, die vom Versicherer in Verbindung mit einem potenziellen oder tatsäch-

lichen Forderungsausfall sowohl vor als auch nach einer Entschädigungszah-

lung angeordnet werden. Dies schließt die Einleitung rechtlicher Schritte ein.

Keine Kostenbeteiligung (20800.00) 

Der Versicherer beteiligt sich nicht an den Kosten, die dem Versicherungs-

nehmer bei der Erfüllung seiner Obliegenheit zur Abwendung oder Minde-

rung des Forderungsausfalls oder durch die Einleitung des Inkassos entste-

hen. 

Inkasso-Mindestbetrag (21000.01)

Die Verpflichtung zur Beauftragung des vom Versicherer festgelegten

Unternehmens mit dem Inkasso findet keine Anwendung, solange der bei

Ablauf des maximalen Verlängerungszeitraumes überfällige Betrag gegen

einen Abnehmer geringer oder gleich dem in der Vertragsübersicht festge-

legten Inkasso-Mindestbetrag ist. 

Der Versicherungsnehmer darf das vom Versicherer bestimmte Unternehmen

nicht mit dem Inkasso einer unterhalb dieses Betrages liegenden Forderung

beauftragen. Ebensowenig ist das Unternehmen verpflichtet, solche In-

kassoaufträge auszuführen. Der Versicherer haftet in diesen Fällen nicht für

eventuell entstehende Inkassokosten des Versicherungsnehmers.

Schäden 

Anrechnung von Zahlungen (21300.00) 

Alle Zahlungen, die der Versicherungsnehmer, eine für ihn handelnde

Person oder der Versicherer vor dem Schadentag erhält, werden in Anwen-

dung dieses Versicherungsvertrages in chronologischer Reihenfolge nach

ihrer Fälligkeit auf alle offenen Forderungen gegen den jeweiligen Ab-

nehmer angerechnet. Alle Zahlungen, die der Versicherungsnehmer, eine für

ihn handelnde Person oder der Versicherer nach dem Schadentag erhält,

werden entsprechend dem Verhältnis, in welchem der Versicherungsnehmer

und der Versicherer den Schaden tragen, aufgeteilt. Der Versicherungs-

nehmer ist verpflichtet, den Versicherer über den Erhalt einer entsprechen-

den Zahlung unverzüglich zu benachrichtigen. 

Schäden (21700.00) 

1. Frist zur Anmeldung eines Schadens 

Jeder Schaden, einschließlich aller verfügbaren Informationen, muss bis spä-

testens 12 Monate nach dem Schadentag bei dem Versicherer angemeldet

werden. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, alle für die Schadenab-

rechnung erforderlichen Informationen und Unterlagen bis spätestens 12 Mo-

nate, nachdem sie durch den Versicherer angefordert wurden, einzureichen.

2. Rückmeldung des Versicherers 

Der Versicherer übermittelt dem Versicherungsnehmer die Ergebnisse seiner

Schadenprüfung innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt aller von ihm angefor-

derten Informationen und Unterlagen. 

3. Schadenberechnung 

Der Forderungsausfall des Versicherungsnehmers ist der Betrag, der dem

Versicherungsnehmer am Schadentag gegen den Abnehmer zusteht, abzüg-

lich aller Einsparungen, die dem Versicherungsnehmer durch die Nichter-

füllung des Vertrages entstehen (einschließlich nicht zu zahlender Provi-

sionen für Agenten). Weiterhin werden in Anwendung der Versicherungs-

vertragsbestimmungen die folgenden Beträge in Abzug gebracht: 

a) vom Abnehmer oder dritten Parteien geleistete Zahlungen (einschließ-

lich Barzahlungen), jedoch unter Ausschluss noch nicht eingelöster

Schecks oder Wechsel;

b) Gutschriften;

c) aufrechenbare oder aufgerechnete Forderungen;

d) Gegenforderungen;

e) Erlöse aus Sicherheiten oder Garantien und

f) Erlöse aus dem Wiederverkauf von zurückgenommenen Waren. 

Als versicherter Schaden gilt der Forderungsausfall des Versicherungsneh-

mers, soweit er sich auf unbezahlte versicherte Forderungen bezieht. Die

Höhe der Entschädigung entspricht entweder dem versicherten Prozentsatz
des versicherten Schadens oder dem versicherten Prozentsatz des Kredit-

limits für den Abnehmer, je nachdem, welcher Betrag niedriger ist.

4. Abtretung und Zustimmung 

Auf Wunsch des Versicherers können Schadenzahlungen unter der Voraus-

setzung geleistet werden, dass die Gesamtforderung gegenüber einem

Abnehmer einschließlich aller Rechte und Sicherheiten an den Versicherer

abgetreten wird. Auf Wunsch des Versicherers können die Schadenzah-

lungen der vorherigen Anerkennung des Versicherungsnehmers zu der vom

Versicherer erstellten Schadenabrechnung unterliegen. 

Vorläufige Entschädigung bei Bestreiten (22250.00)

Im Falle von Streitigkeiten wird der Versicherer eine vorläufige Entschä-

digung leisten, sofern ein Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen

vorliegt, welches zur Zufriedenheit des Versicherers belegt, dass das Bestrei-

ten nicht gerechtfertigt ist. Voraussetzung ist, dass die übrigen Versiche-

rungsvertragsbedingungen und Obliegenheiten beachtet wurden. Der Ver-

sicherungsnehmer trägt die Kosten eines solchen Gutachtens.

Die folgenden Bedingungen finden Anwendung:

a) die Höhe der vorläufigen Entschädigung entspricht dem versicherten

Prozentsatz des versicherten Schadens oder des Kreditlimits oder des

Betrages, welcher vom Gutachter als gerechtfertigt anerkannt wurde, je

nachdem, welcher Betrag niedriger ist;

b) der Versicherungsnehmer bleibt verpflichtet, die Rechtsgültigkeit der

Forderung nachzuweisen, entweder einvernehmlich, durch ein rechts-

kräftiges Gerichtsurteil oder einen rechtskräftigen Schiedsgerichtsbe-

schluss;

c) sobald das Bestreiten beigelegt ist, wird eine endgültige Abrechnung

erstellt, wobei die vorläufige Entschädigung in Abzug gebracht wird.

Sofern im Ergebnis ein Betrag zugunsten des Versicherers besteht, ist

dieser unverzüglich nach der endgültigen Abrechnung an den Versiche-

rer zu leisten.

Abzug von erwarteten Erlösen/vorläufige Abrechnung (22500.00) 

Bei der Berechnung der Höhe des Schadens berücksichtigt der Versicherer

auch die zu erwartenden Erlöse. Steht die Höhe des Forderungsausfalls

sechs Monate nach dem Schadentag noch nicht endgültig fest, entschädigt

der Versicherer den Versicherungsnehmer auf der Basis einer vorläufigen

Schadenabrechnung, in der er die von ihm geschätzten zu erwartenden Er-

löse abzieht. Ist eine solche Schätzung nicht möglich, wird zunächst eine

vorläufige Entschädigung in Höhe von 50 % des mutmaßlichen versicherten

Schadens geleistet. Diese Bestimmung findet nur auf Forderungsausfälle,

die auf Insolvenz beruhen, Anwendung. Bei gerichtlich bestätigten langfris-

tigen Insolvenzplänen gilt diese Bestimmung nicht. 

Höchsthaftung des Versicherers (23300.00) 

Die Höchsthaftung ist der Betrag, für den der Versicherer pro Versicherungs-
jahr maximal haftet. Die Höchsthaftung entspricht dem jeweils höheren der

nachstehenden Beträge: 

– der Betrag der Höchsthaftung des Versicherers oder 

– ein Vielfaches der im Hinblick auf das Versicherungsjahr gezahlten Prä-

mien (netto ohne etwaige anfallende Steuern) 

Ungeachtet dessen kann die Höchsthaftung des Versicherers geringer sein

als der versicherte Prozentsatz eines einzelnen Kreditlimits oder der Summe

der Kreditlimite. Der Betrag der Höchsthaftung des Versicherers und das

Vielfache sind in der Vertragsübersicht festgelegt.

Zuordnung von Schadenzahlungen (24500.00) 

Alle Schadenzahlungen des Versicherers werden dem Versicherungsjahr zu-

geordnet, in dem der Schadentag eingetreten ist. 

Forderungsfranchise (26100.00) 

Der Versicherer haftet nicht für Forderungsausfälle, sofern ein Forderungs-

ausfall für den jeweiligen Abnehmer geringer oder gleich hoch ist wie der in

der Vertragsübersicht festgelegte und zum Schadentag gültige Betrag der

Forderungsfranchise. Forderungen oder Teilforderungen, deren Wert unter

dem Betrag der Forderungsfranchise liegt, unterliegen der Prämienpflicht

und sind in den Meldungen zur Prämienberechnung, falls gemäß Versiche-

rungsvertrag erforderlich, anzugeben. 

Obliegenheiten und Folgen der Nichterfüllung 

Informationspflicht (27300.00) 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer alle Informatio-

nen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die der Versicherer zur

Prüfung der Einhaltung der versicherungsvertraglichen Obliegenheiten und

Verpflichtungen durch den Versicherungsnehmer anfordert. Auf Verlangen

des Versicherers hat der Versicherungsnehmer mit einem vereidigten Wirt-

schaftsprüfer oder einer anderen vom Versicherer beauftragten unabhängi-

gen Partei zusammenzuarbeiten, um die Richtigkeit der zur Verfügung

gestellten Angaben und Informationen zu überprüfen. Der Versicherungs-

nehmer garantiert, dass alle zur Verfügung gestellten Informationen und

Unterlagen nach bestem Wissen und Gewissen korrekt sind. Der Versiche-

rungsnehmer ist verpflichtet, unverzüglich alle Informationen und Unter-

lagen, die die im Rahmen des vorliegenden Versicherungsvertrages ver-

sicherten Risiken beeinflussen oder auf die Akzeptanz oder die Beurteilung

der im Rahmen des vorliegenden Versicherungsvertrages versicherten Risi-

ken und Abnehmer durch den Versicherer Einfluss haben könnten, zur Ver-

fügung zu stellen. 

Selbstbehalt (27700.00) 

Der Versicherungsnehmer trägt den Betrag, der über die im Rahmen des

vorliegenden Versicherungsvertrages vom Versicherer zu leistende Entschä-

digung hinausgeht, als unversichertes Risiko ausschließlich selbst. Er darf

diesen nicht anderweitig versichern. 

Konsequenzen der Nichterfüllung von Vertragspflichten (28100.00) 

1. Der Versicherer ist im Einzelfall von der Verpflichtung zur Leistung frei,

ohne dass es einer Kündigung bedarf, wenn der Versicherungsnehmer

eine ihm aufgrund Gesetzes oder des Versicherungsvertrages auferlegte

Verpflichtung oder Obliegenheit nicht erfüllt, es sei denn, dass die Ver-

letzung als unverschuldet anzusehen ist. 

2. Handelt es sich um die Verletzung einer Obliegenheit, die vom Versiche-

rungsnehmer zum Zwecke der Minderung der Gefahr oder Verhinderung

einer Gefahrerhöhung dem Versicherer gegenüber zu erfüllen ist, kann

sich der Versicherer auf Leistungsfreiheit nicht berufen, wenn die Verlet-

zung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versicherungsfalls oder die

Höhe der vom Versicherer zu erbringenden Entschädigung hatte. 

3. Handelt es sich um die Verletzung einer Obliegenheit, die nach dem Ein-

tritt des Versicherungsfalls zu erfüllen ist, tritt Leistungsfreiheit des Ver-

sicherers ein, wenn die Verletzung auf Vorsatz oder auf grober Fahrläs-

sigkeit beruht. Dies gilt jedoch nicht, wenn die vorsätzliche oder grob

fahrlässige Verletzung keinen Einfluss auf den Eintritt des Versiche-

rungsfalls oder die Höhe der Entschädigung hatte. 

4. Die Anbietungspflicht und die Verpflichtung zur Offenlegung aller Infor-

mationen, insbesondere der zur Prämienberechnung benötigten, sind

einklagbare, vom Versicherungsnehmer zu erfüllende Vertragspflichten.

Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser Vertragspflichten, ist der

Versicherer – ohne dass es einer Kündigung bedarf – von der Verpflich-

tung zur Leistung frei, es sei denn, dass die Verletzung als unverschul-

det anzusehen ist. Außerdem ist der Versicherer für den Fall, dass der

Versicherungsnehmer es versäumt, die für die Prämienberechnung be-

nötigten Informationen während drei aufeinander folgender Meldezeit-

räume zur Verfügung zu stellen, berechtigt, eine auf den letzten drei

Meldungen beruhende Durchschnittsprämie zu berechnen, nachdem er

den Versicherungsnehmer im Hinblick auf dieses Versäumnis gemahnt hat.

Prämie 

Meldungen zur Prämienberechnung (30100.01) 

Nach Ablauf eines jeden in der Vertragsübersicht festgelegten Meldezeit-
raumes ist der Versicherungsnehmer verpflichtet, dem Versicherer seinen

während dieses Meldezeitraumes an die Abnehmer, auf die der Versiche-

rungsvertrag Anwendung findet, fakturierten Umsatz zu melden. Die Mel-

dungen des Versicherungsnehmers sind dem Versicherer an den in der Ver-

tragsübersicht festgelegten Terminen zuzusenden. Forderungen oder Forde-

rungsteile, die explizit vom Versicherungsschutz ausgenommen sind, sind

nicht in die Meldung aufzunehmen. 

Die Meldung hat getrennt nach Abnehmerländern und, falls sich die

Prämiensätze in Abhängigkeit der Zahlungsziele unterscheiden, auch ge-

trennt nach den vereinbarten Zahlungszielen zu erfolgen. 

Die Meldung hat in der Versicherungsvertragswährung oder der Vertrags-

währung zu erfolgen. 

Der Versicherungsnehmer darf von seiner Meldung nicht in Abzug bringen: 

a) Gutschriften, es sei denn, diese beziehen sich auf Korrekturen und

haben keine Auswirkung auf ein bereits versichertes Risiko, für welches

der Versicherer zum Erhalt von Prämie berechtigt ist;

b) das Kreditlimit überschreitende Forderungen;

c) Forderungen, die vor Aufhebung eines Kreditlimits entstehen;

d) Forderungen, die mit Scheck bezahlt werden;

e) Forderungen gegen Abnehmer im Rahmen der Pauschaldeckung;

f) Forderungen, die vor dem Datum der Meldung zur Prämienberechnung

gezahlt werden;

g) Gegenforderungen des Abnehmers und

h) bestrittene Forderungen/Rechnungen.

Sofern keine versicherten Umsätze entstanden sind, ist eine Meldung mit

dem Wert „0“ einzureichen. 

Prämienzahlung (32500.00)

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, Prämie und Versicherungsteuer

oder entsprechende Steuer auf die gemeldeten Beträge zu zahlen. Die

Prämie wird auf der Basis des/der in der Vertragsübersicht festgelegten

Prämiensatzes/-sätze berechnet und ist zu den Terminen fällig, die durch

den Versicherer festgelegt werden.

Vorausprämie (32900.00)

Die in der Vertragsübersicht festgelegten Prämienbeträge sind Voraus-
prämien. Diese Beträge verstehen sich netto ohne Versicherungsteuer oder

entsprechende Steuer. Sofern Steuer anfällt, wird sie in der Rechnung an

den Versicherungsnehmer ausgewiesen.

Am Ende des Versicherungsjahres wird die tatsächlich im Hinblick auf die-

sen Zeitraum fällige Prämie auf Grundlage der vom Versicherungsnehmer

erhaltenen Meldungen und des vereinbarten Prämiensatzes berechnet. 

Falls die tatsächlich zu zahlende Prämie die gesamte Vorausprämie über-

schreitet, zahlt der Versicherungsnehmer dem Versicherer die Differenz.

Falls die tatsächlich zu zahlende Prämie geringer ist als die gesamte Voraus-
prämie, erstattet der Versicherer dem Versicherungsnehmer die Differenz

zurück. Die Verpflichtung zur Zahlung der vertraglich vereinbarten Mindest-
prämie bleibt hiervon unberührt.

Mindestprämie (33300.00) 

Ist die auf Grundlage der Meldungen des Versicherungsnehmers berechnete

Prämie für ein abgeschlossenes Versicherungsjahr geringer als die in der

Vertragsübersicht festgelegte Mindestprämie, so hat der Versicherungsneh-

mer die Mindestprämie für das abgeschlossene Versicherungsjahr zu zahlen.

Die in der Vertragsübersicht festgelegte Mindestprämie versteht sich netto

ohne Versicherungsteuer oder entsprechende Steuer. Sofern sie Steuern

unterliegt, werden diese dem Versicherungsnehmer in Rechnung gestellt. 

Schadenfreiheitsrabatt (36500.01)

Sobald der im Hinblick auf den Bemessungszeitraum zu zahlende Prämien-

betrag feststeht, erstattet der Versicherer dem Versicherungsnehmer einen

Bonus entsprechend dem in der Vertragsübersicht aufgeführten Prozentsatz

der für den Bemessungszeitraum zu zahlenden Nettoprämie (ohne Versiche-

rungsteuer oder entsprechende Steuer). Voraussetzung hierfür ist, dass

während des Bemessungszeitraumes keine Schäden vorlagen, für die der

Versicherer seine Eintrittspflicht anerkannt hat.

Als Bemessungszeitraum gilt jedes Versicherungsjahr.

Für die Anwendung dieser Bonusvereinbarung wird jeder nach Beendigung

oder Nichtverlängerung des Versicherungsvertrages vom Versicherer aner-

kannte Schaden dem letzten Bemessungszeitraum zugerechnet.

Ist in der Vertragsübersicht eine Mindestprämie festgelegt, kann die Anwen-

dung dieser Bonusvereinbarung nicht dazu führen, dass der Versicherungs-

nehmer einen geringeren Prämienbetrag als die für den Bemessungszeit-

raum geltende Mindestprämie zahlt.

Falls der Versicherungsvertrag beendet oder nicht verlängert wird, wird für

den letzten Bemessungszeitraum kein Bonus gewährt.

Vertragslaufzeit und Beendigung des Vertrages 

Vertragslaufzeit und -verlängerung (38500.00) 

Der Vertragsbeginn und die Vertragslaufzeit sind in der Vertragsübersicht

festgelegt. Der Versicherungsvertrag verlängert sich stillschweigend zu den

gleichen Bedingungen und für die gleiche Laufzeit, wenn er nicht durch den

Versicherungsnehmer oder den Versicherer mit einer Frist von zwei Monaten

vor Ende der Laufzeit schriftlich gekündigt wird. Falls eine andere zukünf-
tige Vertragslaufzeit in der Vertragsübersicht festgelegt ist, gilt die still-

schweigende Verlängerung für die Dauer dieser zukünftigen Vertragslauf-
zeit. 

Beendigung des Vertrages (39200.00) 

Der Versicherungsvertrag endet automatisch und mit sofortiger Wirkung,

sobald der Versicherungsnehmer zahlungsunfähig im Sinne eines durch die

Gesetzgebung seines Landes definierten Konkurs- oder Insolvenzverfahrens

wird. Dies gilt jedoch nicht, wenn ein gerichtliches Insolvenzverfahren über

das Vermögen des Versicherungsnehmers eröffnet wurde.

Fabrikationsrisiko

Fabrikationsrisiko/Vorlaufdeckung (43500.00)

Der Versicherer entschädigt den Versicherungsnehmer für jeden ihm entste-

henden Forderungsausfall, sofern während des Fabrikationsrisikozeitraumes:

a) die Insolvenz des Abnehmers eintritt oder

b) das Kreditlimit für den Abnehmer aufgrund seiner finanziellen Situation

aufgehoben wird und

c) die Ausführung des Vertrages/Auftrages oder eines Teils des Vertrages/

Auftrages mit dem Abnehmer mit Zustimmung des Versicherers einge-

stellt wird.

Bedingungen (44400.00)

Die folgenden Bestimmungen und Bedingungen finden für die Versicherung

des Fabrikationsrisikos Anwendung: 

1. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die angefor-

derten Informationen für die Entscheidung über angemessene Maßnah-

men zur Minderung des Forderungsausfalls zur Verfügung zu stellen.

2. Der Vertrag/Auftrag mit dem Abnehmer muss während der Vertragslauf-
zeit abgeschlossen worden sein.

3. Der Fabrikationsrisikozeitraum beginnt mit dem Datum des Vertrags-/

Auftragssabschlusses und läuft bis zu dem Zeitpunkt, an dem der Ver-

sicherungsschutz für das Delkredererisiko beginnt. Dieser Zeitraum darf

den in der Vertragsübersicht festgelegten maximalen Fabrikationsrisiko-
zeitraum nicht überschreiten.

4. Der Versicherer berechnet den versicherten Forderungsausfall wie folgt:

alle Selbstkosten, u. a. Kosten und Ausgaben sowie sonstige Beträge, die

der Versicherungsnehmer im Hinblick auf eingegangene Verpflichtun-

gen, insbesondere zum Zweck der Erfüllung des nicht fortgeführten Ver-

trages/Auftrages oder eines Teils des Vertrages/Auftrages, nicht früher

als 6 Monate vor Einstellung der Vertragsausführung zahlen musste.

Sämtliche Gewinnanteile sowie die Prämien für diese Versicherung wer-

den bei dieser Berechnung nicht berücksichtigt.

Die Erlöse aus dem Wiederverkauf oder der anderweitigen Nutzung von

Waren, Materialien oder Rohmaterialien oder alle anderen Beträge, die

der Versicherungsnehmer erhält, werden vom Betrag des Forderungsaus-

falls abgezogen.

Der durch das Fabrikationsrisiko versicherte Forderungsausfall ist auf

den vertraglich vereinbarten Preis des nicht fortgeführten Vertrags/Auf-

trags(-teils) mit dem Abnehmer beschränkt.

Der Betrag der Entschädigungszahlung entspricht dem versicherten
Prozentsatz des versicherten Forderungsausfalls oder dem versicherten
Prozentsatz des Kreditlimits für den Abnehmer. Hierfür ist der Betrag

maßgebend, der niedriger ist.

Der Versicherer haftet für das Fabrikations- und Delkredererisiko zusam-

men maximal bis zur Höhe des versicherten Prozentsatzes des Kredit-

limits.

5. Als Schadentag für das Fabrikationsrisiko gilt der Tag, an dem die Aus-

führung des jeweiligen Vertrags/Auftrag(-teils) eingestellt wird.

6. Vom Fabrikationsrisiko ausgeschlossen sind Verträge/Aufträge, die nach

einem der folgenden Ereignisse abgeschlossen werden:

a) der Versicherer hebt das Kreditlimit für den Abnehmer auf;

b) der Versicherer hebt den Versicherungsschutz im Hinblick auf das

Land des Abnehmers auf;

c) die Zahlung einer Forderung ist bei Ablauf des maximalen Verlänge-
rungszeitraumes noch immer nicht bezahlt und somit überfällig;

d) der Versicherungsnehmer hat seine offenen Forderungen gegen

einen Abnehmer zum Inkasso gegeben oder

e) der Abnehmer befindet sich in Insolvenz.

7. Falls der Versicherer mittels schriftlicher Benachrichtigung Bedingungen

zum Versicherungsschutz für Abnehmer in einem bestimmten Land

gemäß der Länderliste ändert, findet diese Änderung auf alle Verträge/

Aufträge Anwendung, die nach dem in der Änderungsmitteilung ange-

gebenen Datum abgeschlossen werden. 

8. Wird der Versicherungsvertrag nicht verlängert oder beendet, endet das

Fabrikationsrisiko für alle am letzten Gültigkeitsdatum des Versiche-

rungsvertrages ausstehenden Verträge/Aufträge. Der Versicherer haftet

nicht für Forderungsausfälle, die nach diesem Datum eintreten.

Sonstiges 

Kommunikation (44700.00) 

Der Versicherungsnehmer sollte im Rahmen seiner Kommunikation im Hin-

blick auf die Vertragsverwaltung und die Erfüllung seiner Verpflichtungen

aus dem vorliegenden Versicherungsvertrag die Möglichkeiten seiner Inter-

netverbindung mit dem Versicherer nutzen, die der Versicherer ihm zu die-

sem Zweck zur Verfügung stellt. Der Versicherer kann im Rahmen seiner

Kommunikation mit dem Versicherungsnehmer im Hinblick auf die Vertrags-

verwaltung und die Bekanntgabe von Vertragsänderungen (wie u. a. Ände-

rungen in den Länderbedingungen) seine Internetverbindung mit dem Ver-

sicherungsnehmer einsetzen.

Vertragsübertragung (45100.00) 

Der Versicherungsnehmer kann den vorliegenden Versicherungsvertrag oder

die aus ihm entstehenden Rechte nur mit der vorherigen schriftlichen Zu-

stimmung durch den Versicherer übertragen oder abtreten. 

Zustimmung zum Erwerb von Sicherheiten (45500.00) 

Mit der Unterzeichnung des vorliegenden Versicherungsvertrages ermäch-

tigt der Versicherungsnehmer den Versicherer und erteilt seine Zustimmung

dazu, im gemeinsamen Interesse Sicherheiten zu erwerben und/oder Verein-

barungen im Hinblick auf Forderungen zu treffen, für die der Versicherer

Versicherungsschutz im Rahmen des vorliegenden Versicherungsvertrages

gewährt hat. 

Versicherungsvertragswährung und Umrechnung (46700.00) 

Für den vorliegenden Versicherungsvertrag ist die in der Vertragsübersicht

festgelegte Versicherungsvertragswährung maßgeblich. Für Meldungen zur

Prämienberechnung und für die Berechnung von Schäden werden Beträge

in einer anderen Währung als der Versicherungsvertragswährung in diese

umgerechnet. Hierzu wird der Wechselkurs zu Grunde gelegt, der am letz-

ten Arbeitstag des Monats, in dem der Versicherungsschutz begonnen hat,

gültig war. Vom Versicherungsnehmer, einer in seinem Namen handelnden

Person oder vom Versicherer nach dem Schadentag in einer anderen Wäh-

rung als der Versicherungsvertragswährung erhaltene Beträge werden in

diese umgerechnet. Hierzu wird der Wechselkurs zu Grunde gelegt, der am

Tag des Zahlungseingangs gültig war. Der für ein bestimmtes Datum gelten-

de Wechselkurs ist der bei Börsenschluss ausgegebene Mittelkurs der Euro-

päischen Zentralbank, oder, falls die Europäische Zentralbank einen solchen

Kurs nicht ausgegeben hat, der des Londoner Devisenmarktes, oder, falls

der Londoner Devisenmarkt einen solchen Kurs nicht angegeben hat, der

der Zentralbank des Landes des Versicherungsnehmers. 

Lastschrifteinzug (47100.00) 

Prämien und Prüfungsgebühren einschließlich etwaigen anfallenden Steu-

ern sind per Lastschriftverfahren zu zahlen. 

Vertraulichkeitsrevers (47300.00) 

Der Versicherungsnehmer verpflichtet sich, sämtliche Informationen streng

vertraulich zu behandeln und sie nicht an Dritte weiterzugeben. Weiterhin

übernimmt der Versicherungsnehmer die Verpflichtung, den Versicherer von

Schäden freizustellen, die dadurch entstehen können, dass Dritte Zugang zu

den vertraulichen Informationen erhalten haben. Alle Informationen, u. a.

einschließlich Kreditlimitentscheidungen, enthalten keine verbindlichen

Aussagen. Der Versicherer übernimmt keine Haftung für Schäden, die der

Versicherungsnehmer dadurch erleidet, dass er diese Information verwen-

det, insbesondere für seine eigenen wirtschaftlichen Entscheidungen. 

Anwendbares Recht, Gerichtsstand und Vertragssprache (47500.00) 

Der Versicherungsvertrag unterliegt dem in der Vertragsübersicht festgeleg-

ten anwendbaren Recht. Alle zwischen dem Versicherer und dem Versiche-

rungsnehmer in Verbindung mit dem vorliegenden Versicherungsvertrag

entstehenden Streitigkeiten unterliegen dem Gerichtsstand des in der Ver-

tragsübersicht festgelegten zuständigen Gerichts oder Schiedsgerichts. Die

Vertragssprache ist in der Vertragsübersicht festgelegt. Hat der Versicherer

Übersetzungen des Versicherungsvertrages zur Verfügung gestellt, gilt die

in der Vertragssprache ausgestellte Version als bindend, sollte es zu Wider-

sprüchen oder Unterschieden in der Auslegung kommen.

Laufende Versicherung (47550.00)

Dieser Kreditversicherungsvertrag fällt unter die „laufende Versicherung“ im

Sinne des § 53 Versicherungsvertragsgesetz.

Vertragsbedingungen zur Bauforderungsausfall-Versicherung



Inkassovertrag Modula Policy

Kunde 

Firmenname

Inkasso

Straße

Bankverbindung: Name der Bank

Kontaktangaben: Ansprechpartner

E-Mail

Kontonummer

Telefon Fax

Bankleitzahl

Postleitzahl/Stadt

und

Atradius Collections, Namur/Belgien für ihre deutsche Niederlassung
Atradius Collections, Niederlassung der Atradius Collections S.A.,
Opladener Straße 14, 50585 Köln

haben dem Folgenden zugestimmt: siehe Allgemeine Geschäftsbedingungen Atradius Collections auf der Rückseite

Kundennummer

Umsatzsteuernummer

Atradius Collections, 
Niederlassung der Atradius Collections S.A.
Opladener Straße 14

50585 Köln

Als Inkassounternehmen zugelassen

Mitglied im BDIU

Sitz der Niederlassung: Köln

Niederlassungsleiter: Dr. Thomas Langen

Amtsgericht Köln: HRB 31803

USt-ID Nr.: DE812858331

www.atradius.de

Atradius Collections S.A.

Namur, Belgien

Handelsregister Namur Nr. 403.275.322

Vorstand: Raymond van der Loos,

Rudi de Greve, Gertjan Kampman

Name: Raymond van der Loos

Titel: Vorstand

Unterschrift:

Datum/Ort:

Unterschrift:

Unterschriften

Unterschrift:

Stand: 01.03.2008

Name: Gertjan Kampman

Titel: Vorstand

Name/Titel:

Für Atradius Collections S.A. 
als Inkassodienstleister

Für den Kunden
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Vertragsumfang
Atradius Collections führt für den Kunden Inkassodienstleistungen für jeden erteilten

Inkassoauftrag durch. Die Inkassodienstleistungen beziehen sich auf fällige oder

zukünftig fällige Forderungen gegen den jeweiligen Abnehmer, inklusive Zinsen und

Kosten, sofern diese durchsetzbar sind.

Bevollmächtigung Dritter
Atradius Collections ist berechtigt, Dritte im Namen des Kunden mit der Durchführung

von Inkassodienstleistungen zu beauftragen. Unter „Dritte“ können Unternehmen der

Atradius-Gruppe und Anwaltskanzleien fallen.

Rechte und Pflichten
1. Atradius Collections führt den Forderungseinzug mit gebotener Vorsicht und Sorgfalt

durch.

2. Die Inkassodienstleistungen beinhalten unter anderem:

a) Mahnungen in der Anfangsphase

b) Verhandlung und Überwachung von Zahlungsplänen

c) Verhandlung und Überwachung von Vergleichen

d) Einleitung und Überwachung von gerichtlichen Verfahren

e) Einleitung und Überwachung von Insolvenzverfahren.

Atradius Collections kann für einzelne der oben genannten Inkassodienstleistungen die

vorherige Zustimmung des Kunden einholen.

3. Nach Erteilung des Inkassoauftrages an Atradius Collections darf der Kunde nicht auf

seine Rechte gegenüber dem Abnehmer verzichten, ohne Atradius Collections vorab

darüber zu informieren und er darf kein eigenes Inkasso gegen den Abnehmer mehr

durchführen.

4. Der Kunde muss Atradius Collections bei Übergabe des Inkassoauftrages alle zum

Forderungseinzug notwendigen Unterlagen und Informationen zur Verfügung stellen.

Dies umfasst insbesondere:

a) Informationen über den Abnehmer

b) Kopien von Rechnungen, Kontoauszügen, Gutschriften, Lieferscheinen und

Auftragsformularen

c) Informationen über bereits erhaltene Zahlungen

d) Rechte im Bezug auf die Forderungen

e) Bestreitungen, wie Einreden und Gegenforderungen

f) Vollmachten

g) Wechsel, Schecks

h) Allgemeine Geschäftsbedingungen

i) sonstige Korrespondenz.

5. Atradius wird den Kunden über den jeweiligen Stand des Forderungseinzuges unter-

richten. Dies umfasst unter anderem Informationen über:

a) Relevante Kontakte zum Abnehmer

b) Zahlungspläne

c) Vergleiche

d) Beauftragung Dritter

e) Gerichtliche Verfahren

f) Bestreitungen durch den Abnehmer

g) Geltendmachung von Eigentumsvorbehaltsrechten

h) Insolvenz- und/oder andere Kollektivverfahren

i)  Aktenschließung.

Diese Information erhält der Kunde entweder von Atradius Collections oder von der

Atradius Kreditversicherung, Niederlassung der Atradius Credit Insurance N.V.

6. Eingezogene Beträge werden nach Erhalt unverzüglich an den Kunden weitergeleitet.

Zahlungen durch Scheck werden nach erfolgter Gutschrift weitergeleitet. Die Beträge

können auch über Atradius Kreditversicherung, Niederlassung der Atradius Credit

Insurance N.V. an den Kunden ausgezahlt werden.

7. Atradius Collections ist berechtigt, innerhalb dieses Vertrages eingezogene Beträge

mit innerhalb dieses Vertrages ausstehenden Forderungen gegen den Kunden aufzu-

rechnen.

Inkassogebühren und Kosten
1. Gebühren für die Inkassodienstleistungen ergeben sich aus der Gebührentabelle.

Kosten, die durch Dritte entstehen, einschließlich für die Durchführung gerichtlicher

Verfahren, werden unabhängig vom Ergebnis des Forderungseinzuges

zusätzlich in Rechnung gestellt. 

Kosten für den Zahlungsverkehr, wie z.B. Bankkosten und Wechselgebühren, können

dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Die jeweils geltende Umsatzsteuer wird,

soweit sie anfällt, in Rechnung gestellt.

2. Atradius Collections ist berechtigt, eine Vorschusszahlung für die gerichtlichen Kosten

zu erheben.

3. Maßgebend für die Berechnung der Gebühren ist die Höhe der Beträge, die nach

Einleitung der ersten Inkassomaßnahmen gegen den Abnehmer eingezogen wurden,

unabhängig davon, wer die Beträge erhalten hat oder ob die eingezogenen Beträge

auf die Hauptforderung, Zinsen oder Kosten geleistet wurden.

4. Die Gebühren werden ebenfalls fällig, wenn Forderungen durch ein akzeptiertes

Gegengeschäft, Gutschriften aufgrund von Streitbeilegungen oder Warenrücknahmen

beglichen werden. Die Gebühren berechnen sich aus der Höhe der hierfür erteilten

Gutschrift oder der Aufrechnung in Bezug auf das Gegengeschäft.

Dauer und Beendigung des Inkassovertrages
1. Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und tritt mit dem Datum seiner

Vereinbarung in Kraft. Jede Vertragspartei kann den Vertrag mit einer Frist von zwei

Monaten schriftlich kündigen. Bei Kündigung des Vertrages wird Atradius Collections

alle Inkassoaufträge zu Ende führen, für die Atradius Collections bereits vor der Kündi-

gung mit dem Forderungseinzug begonnen hatte. Der Vertrag endet automatisch und

mit sofortiger Wirkung, sobald der Kunde zahlungsunfähig im Sinne eines durch die

Gesetzgebung seines Landes definierten Konkurs- oder Insolvenzverfahrens wird.

2. Jede Vertragspartei ist berechtigt, einen einzelnen Inkassoauftrag in schriftlicher

Form zu beenden.

Haftung
1. Die Haftung von Atradius Collections beschränkt sich auf Vermögensschäden, die

durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit seitens Atradius Collections oder gegebenenfalls

eingesetzter Dritter bei Durchführung der Inkassodienstleistungen verursacht werden.

2. Atradius Collections haftet nicht für Wechselkursschwankungen.

Datenschutz
1. Der Kunde willigt ein, dass Atradius Collections die von ihm zur Verfügung gestellten

Daten, die für die Durchführung der Inkassodienstleistungen erforderlich sind, speichert

und verarbeitet. Diese Daten dürfen an Unternehmen der Atradius-Gruppe und ihre

Vertreter (z. B. Rechtsanwälte) weitergegeben werden.

2. Der Kunde bestätigt, dass Atradius Collections Daten im Hinblick auf seine Abnehmer

speichern, verarbeiten und weiterleiten darf und dass er berechtigt ist, Atradius

Collections diese Daten für den Forderungseinzug zur Verfügung zu stellen.

3. Die Unternehmen der Atradius-Gruppe werden die Daten, die unter Punkt 1 und 2 auf-

geführt sind, gemäß den geltenden gesetzlichen Datenschutzbestimmungen behandeln.

4. Sofern die unter Punkt 1 und 2 genannten Rechte wegfallen oder der Kunde nicht

mehr zur Weitergabe solcher Daten berechtigt ist, kann Atradius Collections diesen

Inkassovertrag mit sofortiger Wirkung kündigen.

Haftungsfreistellung
Der Kunde ist verpflichtet, Atradius Collections, seine Mitarbeiter oder involvierte Dritte

zu jeder Zeit von jeglichen Schäden, Verpflichtungen gegenüber Dritten, gerichtlichen

Schritten oder Kosten freizustellen, die direkt oder indirekt bei der Durchführung des

Inkassoservices oder eventueller Verletzungen von Datenschutzbestimmungen entstehen

können. Dies gilt jedoch nicht bei Verursachung durch vorsätzliches oder grob fahrlässi-

ges Verhalten durch Atradius Collections.

Anwendung
Dieser Inkassovertrag findet gegebenenfalls auch auf Forderungen aus Verträgen An-

wendung, die die im Kreditversicherungsvertrag des Kunden aufgeführten mitversicher-

ten Beteiligungsgesellschaften auf eigene Rechnung und eigenes Risiko eingegangen

sind. Der Kunde und die Beteiligungsgesellschaften haften im Rahmen des vorliegenden

Vertrages für alle Verpflichtungen und Obliegenheiten gesamtschuldnerisch.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein

oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt.

Änderungen des Vertrages
Änderungen des Vertrages müssen durch beide Vertragsparteien schriftlich bestätigt

werden.

Rechtswahl, Gerichtsstand
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland, es sei denn, dass ein anderes Recht

ausdrücklich durch die Vertragspartner schriftlich vereinbart wurde. Gerichtsstand ist

Köln.

Gebührentabelle (exklusive Umsatzsteuer)

I. Bearbeitungsgebühren 
Diese Gebühren fallen für jeden Inkassoauftrag an.

Für Inkassofälle in Deutschland: 40 EUR

Für Inkassofälle in allen anderen Ländern: 60 EUR

II. Erfolgsgebühren
Deutschland 

auf den eingezogenen Betrag bis 15.000 EUR 5%

auf den eingezogenen Betrag ab einschließlich 15.000 EUR 5%

Belgien, Frankreich, Großbritannien, Irland, Luxemburg, Niederlande, 

Dänemark, Italien, Spanien, Polen, USA, Kanada, Australien

auf den eingezogenen Betrag bis 15.000 EUR 15%

auf den eingezogenen Betrag ab einschließlich 15.000 EUR 10%

Restliches Europa und Neuseeland 17%

Übrige Länder 25%

III. Gebühren für Insolvenzverfahren
Diese Gebühren fallen an für die Vertretung in einem Insolvenzverfahren und für die

Überwachung des Insolvenzverfahrens.

Pauschalbetrag: 250 EUR

IV. Gerichtliche Kosten
Dies sind Kosten, die dem Kunden für die Einschaltung Dritter für die Durchführung

gerichtlicher Verfahren weiterbelastet werden.

Die gesetzliche Umsatzsteuer wird, soweit sie anfällt, erhoben.

Datum: 01.03.2008

Allgemeine Geschäftsbedingungen Atradius Collections



Antrag zur Vertrags-Rechtsschutzversicherung für Unternehmen der Baubranche 

Beginn:

Vorversicherungen

Gekündigt zum:
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Vertriebspartner

Versicherungsschutz

Bestehen oder bestanden für die Firma Rechtsschutzversicherungen für vertragliche

Streitigkeiten, insbesondere aus Forderungsausfällen? ja        nein  

Name der Gesellschaft mit Versicherungsscheinnummer:

Augustaanlage 25, 68165 Mannheim

durch Antragsteller oder Gesellschaft:

Wie oft musste die Firma in den letzten 5 Jahren wegen Streitigkeiten 

aus Forderungsausfällen anwaltliche Hilfe in Anspruch nehmen? mal

Zahlweise

Vertriebspartner/Gesellschaft Geschäftsstelle Agentur

Versicherungsdaten

Versicherungs-

beginn:

Versicherungs-

ablauf:

Deckungssumme 50.000,– EUR

Örtlicher Geltungsbereich: Bundesrepublik Deutschland

Selbstbehalt:   

5.000,00 EUR

Nettobeitrag 

Kreditversicherung

Der oben ausgewiesene Beitrag ist ein Jahresbeitrag. Er gilt bei einer Vertragsdauer von einem Jahr. Die Prämienhöhe passt sich der jeweils ermittelten Kredit-
versicherungsprämie an.

Der Vermittler ist zur Entgegennahme von nur mündlichen Erklärungen (insbesondere von Angaben über Vorversicherungen und deren Verlauf) nicht berechtigt. Entscheidend

sind ausschließlich die schriftlichen Angaben im Antragsformular, für die der Antragsteller verantwortlich ist, auch wenn der Vermittler oder ein sonstiger Dritter den Antrag

ausfüllt. Der Vermittler ist nicht berechtigt, über die Bedeutung oder Erheblichkeit der in diesem Antrag gestellten Fragen verbindliche Erklärungen namens des Versicherers

abzugeben. Die Allgemeinen Bedingungen werden spätestens mit dem Versicherungsschein ausgehändigt. Mündliche Nebenabreden sind ungültig. Auf das Widerrufsrecht

nach § 8 VVG weisen wir hin. Der Versicherer darf die Daten des Antragstellers verarbeiten.

x 10 % =
Nettobeitrag 

Rechtsschutzversicherung

Bemerkungen

Ort und Datum Stempel und Unterschrift des Antragstellers

Sitz: Mannheim · Amtsgericht Mannheim HRB 179 · Vorsitzender des Aufsichtrates: Dr. Armin Zitzmann · Vorstand : Dr. Georg Kayser (Sprecher) · Ralf Beißer

Zuständige Aufsichtsbehörde: Bei Beschwerden über das Versicherungsunternehmen kann sich der Versicherungsnehmer an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht – Bereich Versicherungen –, Graurheindorfer Str.

108, 53117 Bonn, wenden. Unser Unternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Leipziger Str.121, 10117 Berlin. Sie können damit zusätzlich das für Sie kostenlose, aussergerichtliche Streitschlichtungs-

verfahren in Anspruch nehmen

Prämienberechnung

Jahres-

prämie

zzgl. 19 % Ver-

sicherungsteuer =

Bitte wählen Sie eine entsprechende Zahlweise aus: jährlich halbjährlich + 2 % vierteljährlich + 4 %

Unterzeichnung

Lastschriftermächtigung durch die VHV Versicherungen (verpflichtend)

Nachstehend angegebenes Geldinstitut ermächtigen wir widerruflich, zu Lasten unseres Kontos eingehende Lastschriften der Neue Rechtsschutz Versicherungsgesellschaft

AG einzulösen. Wenn unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht für das kontoführende Geldinstitut keine Verpflichtung zur Einlösung.

Konto-Nr.

Name/Anschrift 

des Geldinstituts

Bankleitzahl Unterschrift

Versichert ist die Geltendmachung von Forderungen aus Forderungsausfällen gegenüber Inlandskunden, die zurückzuführen sind auf Streitigkeiten, in denen der Abnehmer

aus irgendeinem Grund für sich in Anspruch nimmt, zu der (teilweisen) Zurückhaltung der Zahlung berechtigt zu sein. Versicherungsschutz besteht in erster und zweiter Instanz.

Es werden die Rechtsanwaltsgebühren nach dem Rechtsanwaltsvergütungsgesetz (RVG) und die Gerichtskosten nach dem Gerichtskostengesetz (GKG) erstattet. Honorar-

vereinbarungen werden nicht erstattet.



§ 1 Risikoträger und Schadenabwicklung
Risikoträger der Rechtsschutzversicherung ist die NRV

Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft AG. Durch

diese erfolgt auch die Schadenabwicklung.

§ 2 Aufgaben der Rechtsschutzversicherung
Der Rechtsschutzversicherer erbringt die für die Wahr-

nehmung der rechtlichen Interessen des Versicherungs-

nehmers erforderlichen Leistungen im vereinbarten

Umfang (Rechtschutz). 

Er sorgt dafür, dass der Versicherungsnehmer gegen-

über Inlandskunden in erster und zweiter Instanz seine

im Rahmen der Forderungsausfallversicherung versicher-

ten Forderungen aus Forderungsausfällen geltend ma-

chen kann, die zurückzuführen sind auf Streitigkeiten,

in denen der Abnehmer aus irgendeinem Grund für sich

in Anspruch nimmt, zu der (teilweisen) Zurückhaltung

der Zahlungen berechtigt zu sein. Außergerichtliche

Kosten werden nicht erstattet. Der Versicherungsschutz

besteht ausschließlich für den Versicherungsnehmer.

§ 3 Voraussetzungen für den Anspruch auf
Rechtsschutz

(1) Anspruch auf Rechtsschutz besteht, wenn folgende

Voraussetzungen vorliegen:

a) der Versicherungsnehmer hat seine ausgefallenen

Forderungen gegen einen Inlandskunden der Forde-

rungsausfallversicherung entsprechend den Ver-

tragsbedingungen zur Forderungsausfallversiche-

rung gemeldet,

b) es besteht kein Entschädigungsanspruch aus der

Forderungsausfallversicherung,

c) der Inlandskunde hat gegen die vom Versicherungs-

nehmer erhobenen Forderungen Einwendungen,

Einreden oder Gegenansprüche im Sinne von § 2 er-

hoben,

d) es liegen keine weiteren Gründe vor, die einer Ent-

schädigung der Forderungen oder eines Forde-

rungsteils aus der Forderungsausfallversicherung

entgegenstehen und

e) die Forderungen sind zu keinem Zeitpunkt auf den

Forderungsausfallversicherer übergegangen.

(2) Rechtsschutz besteht für die Geltendmachung von

Forderungen in der Höhe,

a) in der die Forderungen des Versicherungsnehmers

durch die Forderungsausfallversicherung entschä-

digt worden wären, hätte der Inlandskunde diese

nicht im Sinne von § 2 bestritten,

b) zuzüglich der vom Versicherungsnehmer gegebe-

nenfalls zu tragenden Selbstbeteiligung .

(3) Der Versicherungsnehmer muss eine Zusage für die

Rechtsschutzdeckung schriftlich anfordern. Die vom

Forderungsausfallversicherer ausgestellte Bestätigung

über das Bestreiten der Forderung sowie eine Kopie der

positiven Limitentscheidung sind der Anfrage beizufü-

gen. Geschieht dies später als sechs Monate nach Ab-

lehnung der Entschädigung durch die Forderungsaus-

fallversicherung wegen Bestreitens der Forderung nach

§ 2, besteht kein Rechtsschutz.

§ 4 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten
Rechtsschutz besteht nicht für die Wahrnehmung recht-

licher Interessen 

a) zur Abwehr aller Ansprüche, die gegen den Versi-

cherungsnehmer erhoben werden;

b) in Verfahren vor Verfassungsgerichten;

c) in Verfahren vor internationalen oder supranationa-

len Gerichtshöfen;

d) für Versicherungsfälle aus der Forderungsausfallver-

sicherung, die erst nach Stellung des Insolvenzan-

trags über das Vermögen des Versicherungsnehmers

eingetreten sind;

e) soweit diese in ursächlichem Zusammenhang damit

steht, dass der Versicherungsnehmer eine Straftat

vorsätzlich begangen hat. 

Stellt sich im Nachhinein heraus, dass die Wahrneh-

mung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit

einer vorsätzlichen Straftat steht, ist der Versicherungs-

nehmer zur Rückzahlung der Leitungen verpflichtet, die

der Rechtsschutzversicherer für ihn erbracht hat.

§ 5 Örtlicher Geltungsbereich
Rechtsschutz besteht, soweit die Wahrnehmung rechtli-

cher Interessen in der Bundesrepublik Deutschland er-

folgt und ein Gericht in diesem Bereich gesetzlich zu-

ständig ist oder zuständig wäre, wenn ein gerichtliches

oder behördliches Verfahren eingeleitet würde.

§ 6 Leistungsumfang
(1) Der Rechtsschutzversicherer erbringt und vermittelt

Dienstleistungen zur rechtlichen Interessenwahrneh-

mung und trägt

a) die Vergütung eines für den Versicherungsnehmer

im Inland tätigen Rechtsanwaltes bis zur Höhe der

gesetzlichen Vergütung eines am Ort des zuständi-

gen Gerichts tätigen Rechtsanwaltes. Hat der Ver-

sicherungsnehmer seinen Sitz mehr als 100 km Luft-

linie vom zuständigen Gericht entfernt, trägt der

Versicherer weitere Kosten für einen im Landge-

richtsbezirk des Versicherungsnehmers ansässigen

Rechtsanwalt bis zur Höhe der gesetzlichen Gebüh-

ren eines Rechtsanwaltes, der lediglich den Verkehr

mit dem Prozessbevollmächtigten führt;

b) die Gerichtskosten einschließlich der Entschädigung

für Zeugen und Sachverständige, die vom Gericht

herangezogen werden;

c) die dem Gegner durch die Wahrnehmung seiner

rechtlichen Interessen entstandenen Kosten, soweit

der Versicherungsnehmer zu deren Erstattung ver-

pflichtet ist.

d) Der Versicherungsnehmer kann die Übernahme der

vom Rechtsschutzversicherer zu tragenden Kosten

verlangen, sobald er nachweist, dass er zu deren

Zahlung verpflichtet ist oder diese Verpflichtung

bereits erfüllt hat.

(2) Der Rechtsschutzversicherer trägt nicht

a) Kosten, die der Versicherungsnehmer ohne Rechts-

pflicht übernommen hat,

b) Kosten, die im Zusammenhang mit einer einver-

ständlichen Erledigung entstanden sind, soweit sie

nicht dem Verhältnis des vom Versicherungsnehmer

angestrebten Ergebnisses zum erzielten Ergebnis

entsprechen, es sei denn, dass eine hiervon abwei-

chende Kostenverteilung gesetzlich vorgeschrieben

ist;

c) die für die Rechtsschutzversicherung vereinbarte

und im Versicherungsschein genannte Selbstbetei-

ligung pro Inlandskunde;

d) Kosten, die aufgrund von Zwangsvollstreckungs-

maßnahmen entstehen;

e) Kosten, zu deren Übernahme ein anderer verpflich-

tet wäre, wenn der Rechtsschutzversicherungsver-

trag nicht bestünde. 

(3) Der Rechtsschutzversicherer zahlt wegen desselben

Inlandskunden insgesamt höchstens die für die Rechts-

schutzversicherung vereinbarte und im Versicherungs-

schein genannte Versicherungssumme, unabhängig

davon, in welchem Kalenderjahr die Zahlungen geleistet

werden.

(4) Die Höchstentschädigung für Zahlungen wird pro

Kalenderjahr ebenfalls durch die für die Rechtschutz-

versicherung vereinbarte und im Versicherungsschein

genannte Versicherungssumme begrenzt.

§ 7 Verhalten nach Eintritt des Rechtsschutzfalles
(1) Wird die Wahrnehmung rechtlicher Interessen für

den Versicherungsnehmer erforderlich, kann er den zu

beauftragenden Rechtsanwalt aus dem Kreis der

Rechtsanwälte auswählen, deren Vergütung der

Versicherer nach § 6 trägt. Der Rechtsschutzversicherer

wählt den Rechtsanwalt aus,

a) wenn der Versicherungsnehmer dies verlangt;

b) wenn der Versicherungsnehmer keinen Rechts-

anwalt benennt und dem Versicherer die alsbaldige

Beauftragung eines Rechtsanwalts notwendig er-

scheint.

(2) Wenn der Versicherungsnehmer den Rechtsanwalt

nicht bereits selbst beauftragt hat, wird dieser vom

Rechtsschutzversicherer beauftragt. Für die Tätigkeit

des Rechtsanwaltes ist der Versicherer nicht verantwort-

lich.

(3) Macht der Versicherungsnehmer den Rechtsschutz-

anspruch geltend, hat er den Versicherer vollständig

und wahrheitsgemäß über sämtliche Umstände des

Rechtschutzfalles zu unterrichten und Beweismittel an-

zugeben und Unterlagen auf Verlangen zur Verfügung

zu stellen.

(4) Der Versicherer bestätigt den Umfang des für den

Rechtsschutzfall bestehenden Versicherungsschutzes.

Ergreift der Versicherungsnehmer Maßnahmen zur

Wahrnehmung seiner rechtlichen Interessen, bevor der

Versicherer den Umfang des Rechtsschutzes bestätigt

hat und entstehen durch solche Maßnahmen Kosten,

trägt der Versicherer nur die Kosten, die er bei einer

Rechtschutzbestätigung vor Einleitung dieser Maßnah-

men zu tragen hätte.

(5) Der Versicherungsnehmer hat 

a) den mit der Wahrnehmung seiner Interessen beauf-

tragten Rechtsanwalt vollständig und wahrheits-

gemäß über die Sachlage zu unterrichten, ihm die

Beweismittel anzugeben und die notwendigen

Unterlagen zu verschaffen;

b) dem Rechtsschutzversicherer auf Verlangen Aus-

kunft über den Stand der Angelegenheit zu geben;

c) soweit seine Interessen nicht unbillig beeinträchtigt

werden,

aa) vor Erhebung von Klagen und Einlegung von

Rechtsmitteln die Zustimmung des Versicherers

einzuholen;

bb) vor Klageerhebung die Rechtskraft eines anderen

gerichtlichen Verfahrens abzuwarten, das tatsächli-

che oder rechtliche Bedeutung für den beabsich-

tigten Rechtsstreit haben kann;

cc) alles zu vermeiden, was eine unnötige Erhöhung

der Kosten oder eine Erschwerung ihrer Erstattung

durch die Gegenseite verursachen könnte.

(6) Wird eine der in den Absätzen 3 und 5 genannten

Obliegenheiten verletzt, richten sich die Rechtsfolgen

nach den in den Vertragsbedingungen zur Forderungs-

ausfallversicherung genannten Ausführungen zu Oblie-

genheiten und Folgen deren Nichterfüllung.

(7) Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen andere

auf Erstattung von Kosten, die der Rechtsschutzver-

sicherer getragen hat, gehen mit ihrer Entstehung auf

diesen über. Die für die Geltendmachung der Ansprüche

notwendigen Unterlagen hat der Versicherungsnehmer

dem Versicherer auszuhändigen und bei dessen Maß-

nahmen gegen die anderen auf Verlangen mitzuwirken.

Dem Versicherungsnehmer bereits erstatteten Kosten

sind an den Versicherer zurückzuzahlen.

§ 8 Gesetzliche Grundlagen
Im übrigen gelten für die Rechtsschutzversicherung die

Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes

(VVG).
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